% Bundesministerium MITTELSTAND
%) fir Wirtschaft GLOBAL

und Klimaschutz EXPORTINITIATIVE ENERGIE

Basiswissen
AuBenhandelsfina



https://www.bmwi.de/Navigation/DE/Home/home.html

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
Offentlichkeitsarbeit

11019 Berlin

www.bmwk.de

Stand
Juli 2023

Diese Publikation wird ausschlieBlich als Download angeboten.

Gestaltung
PRpetuum GmbH, 81541 Miinchen

Bildnachweis
Anastasiya Aleksandrenko / Shutterstock / Titel
Flaticon / S. 135

Zentraler Bestellservice fiir Publikationen
der Bundesregierung:

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Telefon: 030 182722721

Bestellfax: 030 18102722721

Diese Publikation wird vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klima-
schutz im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit herausgegeben. Die Publikation
wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf nicht
zur Wahlwerbung politischer Parteien oder Gruppen eingesetzt werden.


http://www.bmwi.de
mailto:publikationen@bundesregierung.de

Inhalt

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abkirzungsverzeichnis

1. Einleitung

2. Grundlagen zur Aullenhandelsfinanzierung

2.1 Einleitung

12
13

2.2 Der Weg zu einer erfolgreichen Exportfinanzierung

13

2.3 Risikoanalyse im Unternehmen und Landerrisiko-Bewertung

16

3. Dokumentdrer Auslandszahlungsverkehr — Zahlungssicherung

im Exportgeschaft
3.1 Einleitung

19
20

3.2 Das Dokumenteninkasso

21

3.3 Die Bankgarantie

24

27

3.4 Das Akkreditiv (Letter of Credit)
3.5 Akkreditivanschlussfinanzierung (L/C with post-financing)

32

3.6 Ubertragbares Akkreditiv (Transferable L/C)

33

4. Zahlungssicherung mit Exportkreditversicherungen

4.1 Einleitung

35
36

4.2 Die Exportkreditgarantien des Bundes

37

46

4.3 Kurz-, mittel- und langfristige Lieferantenkredite
4.4 Mittel- und langfristige Finanzkreditdeckung des Bundes

50

56

4.5 Der private Versicherungsmarkt



2

INHALT
Liquiditdtsmanagement im Exportgeschaft 58
5.1 Einleitung 59
5.2 Der Lieferantenkredit mit Forfaitierung 59
5.3 Die Forfaitierungsgarantie 61
Finanzierung kleinerer Exportvorhaben 63
6.1 Einleitung 64
6.2 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH (AKA) 64
6.3 ,Small Tickets” Giber digitale FinTec-Plattformen 65
6.4 Crowdfunding — Crowdinvesting 66
6.5 Finanzierungen tber private Investitionsfonds — Impact Fonds 68
Cashflow-basierte Projektfinanzierung 70
7.1 Einleitung 71
7.2 Risikomanagement — Absicherung von Direktinvestitionen durch

Investitionsgarantien des Bundes 74
7.3 Finanzierungsoptionen und Projektmemorandum 78
7.4 Alternative Geschaftsmodelle — Energiespar-Contracting 79
Forderbanken der Bundeslander und die KfW Forderbank 84
8.1 Einleitung 85
8.2 Innovationsdarlehen - ,Fit fir den Weltmarkt® 85

MarkterschlieRung Schwellen- und Entwicklungslander -

Geberfinanzierung 87
9.1 Einleitung 88
9.2 Entwicklungsbanken - Arbeitsweise und Beschaffungsverfahren 88
9.3 Das Finanzierungsmarketing 95
9.4 Deutsche staatliche Finanzinstitutionen und Finanzierungsprogramme......... 97
9.5 Europdische Finanzinstitutionen 108
9.6 Multilaterale Entwicklungsbanken 114



10. Der Handel mit Emissionszertifikaten — Eine Moglichkeit
der Kofinanzierung

10.1 Einleitung

131
132

10.2 Der Mechanismus des verpflichtenden Europadischen Zertifikatehandels.........

132
133

10.3 Der Mechanismus des freiwilligen Zertifikatehandels
10.4 Der Mechanismus der Tokenisierung der ,Carbon Credits®

138

11. Die Finanzierung von griinen Wasserstoffprojekten

11.1 Einleitung

141
142

11.2 Markterfolg und Finanzierbarkeit

143

11.3 Finanzierung griiner Wasserstoffprojekte

144

11.4 Risikomanagement

149

12. Anhang

12.1 Akkreditivkonforme Dokumente

151
151

12.2 Hilfreiche Internetadressen und Kontakte

152

12.3 Quellenverzeichnis

154

INHALT

3



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Markteintrittsrisiken und Marktbedingungen im Auslandsengagement........ 9

Abbildung 2:  Finanzierungsoptionen 10
Abbildung 3:  Schrittfolge einer Exportfinanzierung 14
Abbildung 4: Weltkarte der Landerrisiken 17
Abbildung 5: Dokumenteninkasso 22
Abbildung 6:  Schrittfolge bei der Stellung einer indirekten Bankgarantie 25
Abbildung 7: Dokumentenakkreditiv 29
Abbildung 8: Ubertragbares Akkreditiv 33
Abbildung 9:  Absicherbare Risiken im Exportgeschaft 38

Abbildung 10: Exportkreditgarantien des Bundes - unterschiedliche Deckungsformen....39

Abbildung 11: Zusammensetzung des Interministeriellen Ausschusses fir
Exportkreditgarantien 41

Abbildung 12: Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistung (APG) mit Kreditzielen bis 12 Monate..48

Abbildung 13: Vorteile der Exportkreditgarantien des Bundes fiir den Exporteur ... . 51
Abbildung 14: Gedeckter Bestellerkredit (,,Bank-zu-Bank-Kredit®) 53
Abbildung 15: Gedeckter Bestellerkredit (,Direktkredit mit Bankgarantie). ... 53
Abbildung 16: Gedeckter Bestellerkredit (,Direktkredit*) 54
Abbildung 17: Forfaitierung 59
Abbildung 18: Verkauf durch den Bund gedeckter Forderungen 61
Abbildung 19: Vertragsgeflecht einer Projektfinanzierung 72
Abbildung 20: Schrittfolge Risikoanalyse bei einer Projektfinanzierung 74

Abbildung 21: Zusammensetzung des Interministeriellen Ausschusses
fur Investitionsgarantien 77

Abbildung 22: Ubersicht zu den nationalen und internationalen Entwicklungsbanken......90

Abbildung 23: Aufgabenverteilung Entwicklungsbank und Projekttrager 94
Abbildung 24: Projektdokumentation in Korrelation zu Projektstatus 96
Abbildung 25: Der Prozessablauf in der deutschen EZ 98
Abbildung 26: Die einzelnen Unterorganisationen der Weltbankgruppe 115

Abbildung 27: Carbon-Credits-Handel 135




Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:
Tabelle 2:
Tabelle 3:

Tabelle 4:

Tabelle 5:
Tabelle 6:
Tabelle 7:

Tabelle 8:
Tabelle 9:

Tabelle 10:
Tabelle 11:

Tabelle 12:

Tabelle 13:

Tabelle 14:
Tabelle 15:
Tabelle 16:

Finanzierungsoptionen

Instrumente der Zahlungssicherung

der KfW nutzen?

Weltbankgruppe nutzen?

fur ihre Exporte nutzen?

Akteure im Finanzierungsumfeld

Private Investoren

13
20
Wie konnen deutsche Unternehmen Innovationsdarlehen der
Forderbanken fiir ihre Internationalisierungsstrategie nutzen? ... 86
Drei Prinzipien fir die Vergabe von Kapitalressourcen zur
Finanzierung von Entwicklungshilfeprojekten 91
Aufgabenverteilung Entwicklungsbank und Durchfiihrungsorganisation...... 94
Die Partnerlander der deutschen Entwicklungszusammenarbeit...............98
Wie kénnen deutsche Exporteure die zukiinftigen Kreditfazilitaten
99
Struktur und Inhalte der Foérderprogramme der DEG 103
Wie kdnnen deutsche Exporteure die Kreditfazilitdten der
115
Wie kdnnen deutsche Exporteure die Kreditfazilititen der AfDB nutzen?.....120
Wie konnen deutsche Unternehmen Kreditfazilititen der AfDB
123
Wie kdnnen deutsche Exporteure die Kreditfazilitaten der
Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank nutzen? 124
Wie konnen deutsche Exporteure die Kreditfazilitaten der
Asian Infrastructure und Investment Bank nutzen? 128
144
147
148

Offentlich-privat gemischte Fonds




Abkirzungsverzeichnis

ADB
AfDB
AGA
AHK
AIIB
APG
BaFin
BIP
BMZ
BOOT
BRICS
CAS
CDM
CER
CIRR
CPIU

DEG

DIHK
DKTI
DO

DSCR
EBRD

ECA
EIB
EIF
ERA
ERI
ERP
ETS
EZ
FDI
FRI
FZ
GIZ
GPN
GTAI
IBRD

Asian Development Bank (Asiatische Entwicklungsbank)

African Development Bank (Afrikanische Entwicklungsbank)

Portal Auslands-Geschéft-Absicherung

Auslandshandelskammer

Asian Infrastructure Investment Bank

Ausfuhr-Pauschal-Gewéhrleistung

Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht

Bruttoinlandsprodukt

Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Build-Own-Operate-Transfer (Bauen, Besitzen, Betreiben und Ubertragen)
New Development Bank der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China, Stidafrika
Country Assistance Strategy Paper (Linderstrategiepapier)

Clean Development Mechanism

Certified Emission Reductions

Commercial Interest Reference Rate (Kommerzieller Referenzzinssatz)
Central Project Implementation Unit (Zentrale staatliche Agentur fiir

die Projektumsetzung)

Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH

(Tochter der KfW Bankengruppe)

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Deutsche Klima- und Technologieinitiative

Durchfiihrungsorganisation

Debt Service Coverage Ratio (Schuldendienstdeckungsgrad)

European Bank for Reconstruction and Development

(Europdische Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung)

Export Credit Agency (Exportkreditversicherung)

Europiische Investitionsbank

Entwicklungsinvestitionsfonds

Einheitliche Richtlinien und Gebrauche fiir Dokumenten-Akkreditive
Economic Return on Investment (gesamtwirtschaftliche Rentabilitit der Investition)
European Recovery Program (Europiisches Wiederaufbau-Programm)
(European) Emissions Trading System

Entwicklungszusammenarbeit

Foreign Direct Investment (Ausldndische Direktinvestitionen)

Financial Return on Investment (Finanzielle Rentabilitit der Investition)
Finanzielle Zusammenarbeit

Gesellschaft fiir Internationale Zusammenarbeit

General Procurement Notice (Generelle Beschaffungsbenachrichtigung)
Germany Trade and Invest

International Bank for Reconstruction and Development

(Internationale Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung) (Weltbankgruppe)



ICIEC
ICSID
IDA

IsDB
IFC
IFRS

IFV
IMF
IPA
IPP
ISBP

Kfw
KMU
KWG
L/C
MENA
MIGA

MOS
NDB
NDICI
NIF
OECD

PAD
PID
PPA
PPP
PRAG
SPN
TZ
UCP
VCS

ABKURZUNGSVERZEICHNIS 7

Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit
(Islamische Investitions- und Exportkreditversicherung)

International Centre for Settlement of Investment Disputes
(Internationales Schiedsgericht bei Investitionsstreitigkeiten) (Weltbankgruppe)
International Development Association

(Internationale Entwicklungsagentur) (Weltbankgruppe)

Islamic Development Bank

International Finance Corporation (Weltbankgruppe)

International Financial Reporting Standards (Internationale Rechnungslegungs-
vorschriften fur Unternehmen)

Investitionsférderungs- und -schutzvertrage

International Monetary Fund (Internationaler Wahrungsfonds)

Instrument for Pre-Accession Assistance (Vorbeitrittshilfe der EU)
Independent Power Producer (Unabhéngiger Stromerzeuger)

International Standard Banking Practice (Standardisierte Internationale Bankenpraxis
fir die Dokumentenpriifung)

Kreditanstalt fiir Wiederaufbau

Kleine und mittlere Unternehmen

Kreditwesengesetz

Letter of Credit (Akkreditiv)

Middle East & North Africa

Multilateral Investment Guarantee Agency

(Internationale Agentur fiir Investitionsgarantien) (Weltbankgruppe)
Monthly Operational Summary (Monatlich aktualisierte Projektdatenbank)
New Development Bank (ehemals BRICS Development Bank)
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument
Nachbarschafts-Investitionsfazilitét

Organisation for Economic Cooperation and Development

(Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
Project Appraisal Document (Projektgenehmigungsdokument)

Project Initiation Document (Projektinformationsblatt)

Power Purchase Agreement (Stromabnahmevertrag)

Public Private Partnership (Offentlich-private Partnerschaft)

Practical Guide for EU Tenders (Anleitung fiir EU-Auschreibungen)
Specific Procurement Notice (Spezifische Beschaffungsbenachrichtigung)
Technische Zusammenarbeit

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits

Verified Carbon Standard



1. Einleitung

Bei der Erschliefung von Auslandsmaérkten spielt
die Finanzierung von Export- und Investitionsvor-
haben, das Financial Engineering, eine zentrale
Rolle. Dabei geht es bei vielen Auslandsprojekten
vor allem um die Absicherung von Risiken, aber
auch um den Zugang zu Fremdfinanzierungen.

Aufgabenstellung ,Financial Engineering“

Bei Vertragsverhandlungen mit den interna-
tionalen Geschaftspartnern geht es nicht allein
um Preise, Lieferzeiten und Produkteigen-
schaften. Haufig erwarten die Geschaftspartner
auch, dass der deutsche Exporteur die Finan-
zierung gleich mitliefert.

Fir diese Aufgabenstellung gibt es selbst bei
kleineren Grundgeschaften vielfdltige profes-
sionelle Lésungen, die einen zeitnahen Liquidi-
tatsfluss sicherstellen. Hinzu kommt, dass die
optimal auf die jeweiligen Handelsaktivitaten
abgestimmte Finanzierung eines Unterneh-
mens einen besonderen Wettbewerbsfaktor im
internationalen Geschift darstellt.

Eine gut strukturierte Kombination aus Risiko-
absicherung und Liquiditatsoptimierung schafft
zusatzlichen finanziellen Freiraum.

Unternehmen der Branche klimafreundliche Ener-
gieldsungen missen im Zuge globaler Anforderun-
gen neue Exportaufgaben erfiillen und orientieren
sich zunehmend ins Ausland. Deutsche Unterneh-
men sind dabei sowohl im produzierenden Bereich
als auch auf allen anderen Stufen der Wertschop-
fungskette weltweit vertreten und geniefien auf-
grund von langjahriger Erfahrung und hohem
Qualitatsanspruch einen ausgezeichneten Ruf.
Allerdings ist der Eintritt in neue Markte, vor allem

auflerhalb der Europiischen Union, gepriagt von
zusatzlichen Risiken und Unwégbarkeiten, wie die
Abbildung 1 beschreibt. Diese Risiken gilt es zu
analysieren, zu bewerten und zu beherrschen.

Mit der vorliegenden Finanzierungsstudie bietet
die Exportinitiative Energie des Bundesministeriums
fiar Wirtschaft und Klimaschutz eine praxisorien-
tierte Unterstiitzung beim Internationalisierungs-
prozess deutscher Unternehmen. Bei der Erschlie-
3ung neuer Mirkte ist es bedeutsam, dass die
Anbieter im internationalen Anlagengeschéft neben
der technischen Kompetenz, dem Technical Engi-
neering, angepasste Finanzierungskonzepte - das
Financial Engineering - liefern. Die vorliegende
Studie zeigt Finanzierungsoptionen auf, die bei der
Realisierung samtlicher Phasen der Wertschopfungs-
kette von Relevanz sind. Gerade in den risikoreiche-
ren Entwicklungs- und Schwellenliandern ist eine
Absicherung gegen das Risiko eines Zahlungsaus-
falls und des politischen Risikos sehr wichtig, vor
allem wenn eine Finanzierung benotigt wird.

Die Studie soll helfen, deutsche Unternehmen im
internationalen Finanzierungsumfeld sowie im
~Forderdschungel” sicher zu navigieren und die Ab-
wicklung von tragfdhigen Projekten zu erleichtern.

Uber diese Studie

Vor dem Hintergrund einer starken internationa-
len Wettbewerbssituation miissen deutsche Liefe-
ranten und Anlagenbauer fir klimafreundliche
Energieldsungen ihre Kompetenz nicht nur im
technischen, sondern auch im finanztechnischen
Bereich weiter ausbauen. Die mafigeschneiderte
Finanzierungslésung wird zum entscheidenden
komparativen Konkurrenzvorteil fiir die Auftrags-
akquisition.
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Abbildung 1: Markteintrittsrisiken und Marktbedingungen im Auslandsengagement

Unvertraute
LSpielregeln“ im fremden
Finanzierungsumfeld

Informationsbeschaffung
und -bewertung

Zusammengehen mit

lokalem Partner

Herausforderungen der

Internationalisierung

Finanzierung des
Exportobjekts oder

der Investition

Begrenzte eigene
Unternehmensressourcen

Strategie und
Planung
Andere rechtliche
Rahmenbedingungen
im Zielland
Kulturbedingte
Unterschiede

\Quelle: BMWK

Fiir die Methodik der Studie zur Aufienhandels-
finanzierung wurde folgende Systematisierung
gewaihlt:

¢ Lianderrisiko Kategorie

* Instrumente der Aufienhandelsfinanzierung
und Zahlungssicherungsinstrumente

o Fristigkeit der Finanzierung

* Anbieter von Finanzierungsmitteln - inlandische
Banken, internationale Banken, Spezialinstitute
(AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft, KfW Banken-
gruppe), supranationale Finanzinstitutionen
(multilaterale Entwicklungsbanken)

Unternehmen, die sich den internationalen Markt
fir klimafreundliche Energiel6sungen erschliefden
mochten, haben eine breite Vielfalt an Moglichkeiten
der Mittelbeschaffung, die in der Abbildung 2 dar-
gestellt ist.

Die Strukturierung dieser Absicherungs- und Finan-
zierungsinstrumente sowie ihre Einsatzmoglich-
keiten fiir die unterschiedlichsten Exportaufgaben
werden im Detail in den Kapiteln 3 bis 11 beschrieben.

Thematische Gliederung der Studie

Bevor das Unternehmen mit dem Design der eige-
nen Konzeption einer Projektrealisierung fir inter-
nationale Mirkte beginnt, muss es sich mit dem
lokalen Energiemarkt und den vorhandenen Forder-
und Finanzierungsmechanismen vertraut machen.
Ziel der Studie ist es, deutschen Unternehmen ge-
nau jene Informationen tiber Finanzierungsoptio-
nen in internationalen Markten fiir klimafreundli-
che Energiel6sungen zur Verfiigung zu stellen, die
sie flr eine effektive sowie kosten- und risikoopti-
mierte Planung des Markteintritts benotigen.

Die Studie prasentiert praxisnahe Informationen.
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Abbildung 2: Finanzierungsoptionen

Deutsche Foérderbanken
Innovationsdarlehen

Internationale
Entwicklungsbanken
Geberfinanzierung

Finanzierungsoptionen

Projektfinanzierung
Energie-Contracting

Instrumente der
Zahlungssicherung
Hermesdeckungen

\Quelle: BMWK

Die relevanten Finanzierungsmoglichkeiten und
Zahlungsabsicherungsinstrumente werden kom-
pakt und leicht verstdandlich dargestellt.

Das breite Instrumentarium beim Dokumentdren
Auslandszahlungsverkehr bietet diverse Moglich-
keiten der Zahlungsabsicherung und Finanzierung
von Auslandsprojekten (Kapitel 3).

Ausfiihrlich wird die klassische Exportfinanzierung
mit den begleitenden Absicherungsinstrumenten
der deutschen Exportférderung - den Exportkredit-
garantien des Bundes (das Hermes-Instrumenta-
rium) — dargestellt. Neben der staatlichen Export-
absicherung spielen fiir die Absicherung von
Zahlungsrisiken im Zusammenhang mit Projekten
in Industrielindern die privaten Exportkreditversi-
cherer eine bedeutende Rolle (Kapitel 4).

Das Instrument des Forderungsverkaufs und der For-
faitierung ist eine Variante, das Liquiditdtsmanage-
ment im Unternehmen zu verbessern (Kapitel 5).

Die AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft bietet die Mog-
lichkeit, auch kleinvolumige Exportfinanzierungen
zu realisieren (Kapitel 6). Die innovative digitale
Antragsstrecke fiir kleinere hermesgedeckte Export-
kredite erleichtert dem Unternehmen die Beantra-
gung der Deckung.

Das Thema ,,Crowd-Financing“ und ,Crowd Inves-
ting“ wird zukiinftig fiir Projekte der erneuerbaren
Energien und der Energieeffizienz an Bedeutung
gewinnen. Insbesondere Nachrangdarlehen sind
eine interessante Finanzierungsalternative fiir
Projektentwicklungen im Bereich der klimafreund-
lichen Energielésungen bzw. fiir die Strukturierung
von Biirgerenergieprojekten — zunehmend auch
im Ausland. Neben dieser Finanzierungsmethodik
sollten auch Leasingkonstrukte in die Konzept-
planung aufgenommen werden (Kapitel 6.4).

Strukturierte Finanzierungen werden immer starker
zur Realisierung von Infrastruktureinrichtungen
auf der Basis erneuerbare Energien/innovative
Energiel6sungen angewendet (siehe Kapitel 7). Da
dieser Projekttypus primaér fiir Grofprojekte in-
frage kommt, werden in der Basisstudie zusitzlich



die Aspekte Zulieferungen sowie Ingenieurdienst-
leistungen (,Lender‘s Engineer®) herausgearbeitet.
Als ein weiteres Themenfeld wird vornehmlich
fiir den Sektor Energieeffizienz die Struktur von
Contracting-Modellen erldautert (Kapitel 7.4).

Innovationsdarlehen der KfW Forderbank sowie der
Férderbanken der Bundeslander als zinsglinstige
Forderkredite konnen von kleinen und mittelstin-
dischen Unternehmen (KMU) fiir ihre Internationa-
lisierungsstrategie genutzt werden (Kapitel 8).

Bei der Markterschliefung in Schwellen- und
Entwicklungslandern spielen die Finanzierungs-
fazilitdten der Entwicklungsbanken eine wichtige
Rolle (siehe Kapitel 9). Internationale Finanzierungs-
institutionen und Entwicklungsbanken sowie die
deutsche KfW Entwicklungsbank stellen in einem
Grofdteil der weniger industrialisierten Lander in
erheblichem Umfang Finanzmittel fiir wirtschaft-
liche Entwicklungsprojekte bereit, wobei ein be-
deutender Finanzierungsschwerpunkt der Sektor
erneuerbare Energien/Energieeffizienz ist. Die Pro-
jektausschreibungen sind fiir Consulting-Unterneh-
men, die Zulieferindustrie, Generalunternehmer
sowie Projektentwickler von Relevanz.

Die Nutzung von Finanzierungen iber die inter-
nationalen Finanzierungsinstitutionen sowie die
deutsche KfW Entwicklungsbank ist ein von deut-
schen Unternehmen oft noch unerschlossenes
Terrain. Dies trifft vor allem fir kleine und mittel-
standische Unternehmen (KMU) zu. Die aus den
Ausschreibungs- und Férderprogrammen resultie-
renden Auftrige eréffnen vielfaltige Exportchancen,
die eine effektive und kostenoptimierte Marktein-
trittsstrategie ermoglichen. Im Kapitel Finanzie-
rungsfazilitdten der Entwicklungsbanken wird den
Unternehmen das Konzept des Finanzierungs-
Marketings vorgestellt. Beschrieben wird der Auf-
bau eines effizienten Informationsmanagements.
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Der Projekterfolg resultiert aus der frithestmoglichen
Identifikation von Projektchancen (Kapitel 9).

Im Kapitel 10 wird der Handel mit Emissionszerti-
fikaten als mogliche Kofinanzierung fiir Erneuer-
bare-Energien-Projekte oder Mafinahmen der
Energieeffizienz vorgestellt. Dem Zukunftsthema
~Wasserstoff“ widmet sich Kapitel 11.

Praxisbeispiele zu den vorgestellten Instrumenten
erginzen die allgemein gehaltenen Informationen.
Besonders hervorgehobene Textstellen enthalten
wertvolle Expertentipps, die wichtige Hinweise
geben oder vor Hindernissen und Fehlern warnen.

Im Anhang sind hilfreiche Kontaktdaten, weiterfiih-
rende Internetadressen sowie Literaturhinweise auf-
gelistet. Genutzte Literaturstellen bzw. Informations-
quellen werden im Quellenverzeichnis genannt.

Die Studie ist als praktischer Leitfaden konzipiert,
der im ,Institutionen- und Férderdschungel® eine
erste Orientierung geben soll. In ibersichtlicher
Weise werden die Faktoren erlautert, die bei einem
Auslandsengagement in Entwicklungslandern und
der Nutzung von Finanzierungsfazilititen der Ent-
wicklungsbanken von Bedeutung sind.

Wichtige Informationen sind mit einem Hyperlink
verbunden, sodass man sofort die weiterfiihrende
Internetseite anwahlen kann.

Die Studie wurde im Zeitraum Juni/Juli 2023
vollstdndig tiberarbeitet und aktualisiert.

Text und Redaktion

Project Finance International, Dr. Joachim Richter
77736 Zell am Harmersbach, www.project-finance.de
Redaktionelle Beitrige

Project Finance International, Helmut Rimmler
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2.2 Der Weg zu einer erfolgreichen
Exportfinanzierung

2.1 Einleitung

Bei der Evaluierung der Finanzierungsoptionen fiir
ein Exportgeschift gilt es zuallererst festzulegen,
wer die Finanzierung benotigt — der auslandische
Importeur, also Kunde, oder der deutsche Expor-
teur. Da insbesondere die mittel- und langfristige
Finanzierung von Exportgeschiften die Liquiditét
des Exporteurs belasten wiirde, schalten viele
Unternehmen bereits vor Angebotsabgabe Kredit-
institute ein, damit diese ein individuelles Finan-
zierungsangebot erstellen.

Letztendlich ist die Frage der Finanzierung des
Exportgeschifts ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Das Chance-Risiko-Verhiltnis stimmt in vielen
Fallen, ist aber natiirlich fiir jedes Projekt separat
zu bestimmen und zu evaluieren. Eine detaillierte
Analyse des Exportgeschifts mit Know-how im
Zielmarkt vor Ort ist unabdingbar.

Quelle: RédL & Partner, Finanzierung von Erneuerbaren
Energien auf internationalen Markten, 2016

Die Kreditwirtschaft unterstiitzt das Unternehmen  Die wichtigste Vorbereitung fiir das Gespriach mit

bei seiner Internationalisierungsstrategie, indem sie
Instrumente zur Aufenhandelsfinanzierung und
Zahlungsabwicklung bereitstellt, wirtschaftliche
und politische Risiken analysiert sowie typische
Risiken des Auslandsgeschifts absichert.

Grundsatzlich wird zwischen folgenden Finanzie-
rungsoptionen unterschieden:

der finanzierenden Hausbank ist die Ausarbeitung
eines gut strukturierten und informativen Projekt-
memorandums. Sehr oft scheitert das Exportge-
schift an der unzureichenden Beschreibung der
Transaktion. Eine faire und sachgemaéfie Beurtei-
lung des Kreditwunsches fiir das Exportgeschift ist
ohne aussagekriftige Informationen nicht moglich.
In vielen Fillen ist das Projektmemorandum zu

stechniklastig” (Schritt 2 in Abb. 3).

Tabelle 1: Finanzierungsoptionen

Kredittyp Definition Kredittyp

Lieferantenkredit In diesem Fall gewahrt der Exporteur seinem ausldndischen Kunden ein Zahlungsziel. Die Fristigkeit
variiert in den meisten Féllen zwischen 30 und 360 Tagen. Je langer die Fristigkeit, desto héher die

Liquiditatsbelastung. Der Exporteur sollte die Méglichkeit der Forfaitierung priifen (siehe Kapitel 5.2).

Bestellerkredit Hierbei handelt es sich um einen Kredit, der dem Besteller nicht vom Lieferanten (Lieferantenkredit),
sondern von einer Bank gewdhrt wird. In der Regel werden alle Zahlungsverpflichtungen des Kunden,
mit Ausnahme der An- und Zwischenzahlung, durch die Bank erfillt. Der Vorteil fiir den Lieferanten

liegt in der Entlastung von Bilanz- und und Kreditlinien. Je nach Lander- und Kauferrisiko fordert die

Bank entsprechende MaRnahmen der Kreditbesicherung (siehe Kapitel 4).

Strukturierte Projektfinanzierung Dieser Projekttypus kommt nur fir groBvolumige Projektentwicklungen infrage. Er ist durch kom-
plexe wirtschaftliche, rechtliche, steuerrechtliche Vertragsgestaltungen gekennzeichnet. Der Investor
muss als Voraussetzung fiir die Gewahrung von Fremdkapital ca. 30 Prozent Eigenkapital fiir die
Projektgesellschaft bereitstellen. Die Finanzierung der Projektgesellschaft erfolgt dabei meist ohne
die klassischen ,bankiblichen® Besicherungsinstrumente. Die wesentliche Sicherheit stellt der

zukiinftige aus den Projektertragen erwirtschaftete Kapitalfluss (Cashflow) dar (siehe Kapitel 7).

Oftmals bendtigt der Unternehmer zur Vorbereitung/Umsetzung seiner Exportstrategie ein so-
genanntes Innovationsdarlehen. Dieses wird in der Regel von den Férderbanken der Bundesléander
oder der KfW Férderbank vergeben (siehe Kapitel 8 - ,Fit fiir den Weltmarkt®).

Unternehmensfinanzierung
Innovationsdarlehen

Quelle: Bundesverband deutscher Banken, AuBenhandelsfinanzierung, 2013
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Banker sind Finanziers, keine Ingenieure. Sie unter- ¢ Unternehmensprofil des Importeurs mit
suchen die Gewinn- und Verlustrechnungen, die finanziellen Kennzahlen
Bilanzen und diverse Finanzkennzahlen der aus- * Beschreibung des Exportgeschifts (Zielland,
landischen Kreditnehmer, also meist der Importeure, Technologie, vorhandenes Know-how)
fihren eine Risikoevaluierung des auslandischen » Darstellung der vertraglichen Verantwortung
Kunden durch und analysieren den Sektor, in dem des Exporteurs
Ex- und Importeur titig sind. Die Bank muss in die ¢ Projektdurchfiihrungsdauer (Liefer- und
Lage versetzt werden, alle relevanten Ablaufe des Leistungsfristen bis zur Erfiillung der vertrag-
Exportgeschifts nachvollziehen zu kénnen. lichen Verpflichtung)
Quelle: Bundesverband deutscher Banken, ¢ indikative H6he des benotigten Kredits
AuRenhandelsfinanzierung, 2013 e Zahlungsziele, gewiinschte Laufzeit des Kredits

e Projekt-Referenzen
Folgende Punkte miissen in der Projektbeschrei-
bung dargestellt werden: In Abbildung 3 sind die Einzelschritte zu der
Finanzierung eines Exportgeschifts beschrieben:
» Unternehmensprofil des Exporteurs mit finanziel-
len Kennzahlen und genereller Exporterfahrung

Abbildung 3: Schrittfolge einer Exportfinanzierung

Schrittfolge der Finanzierung eines Exportgeschifts

Landerbewertung Zielmarkt
° Ausarbeitung des Projektmemorandums

Identifikation von Risikobereichen und Risikoallokationen

Recherche der Finanzierungsmoglichkeiten und der Zahlungsinstrumente;
Identifikation des Finanziers

Formulierung der Liefer- und Zahlungsbedingungen mit dem auslandischen Kunden

Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts unter Beriicksichtigung der Einbeziehung
von Exportkreditversicherungen

Antragstellung bei Kreditversicherer und Liefervertragsverhandlung
° Unterzeichnung Kreditvertrag

\Quelle: BMWK
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Die Banken unterliegen bei ihrer Risikobeurteilung den von einem internationalen Ausschuss erarbei-
der Kreditkunden den strengen gesetzlichen Rege-  teten Eigenkapitalvorschriften fiir Kreditinstitute
lungen des Kreditwesengesetzes (KWG). Konkret (Basel III).

beruhen die Vorgaben fiir das Ratingverfahren auf

Das Bankengesprach

Die Bank muss sich ein méglichst genaues Bild vom Exportvorhaben machen, um die damit verbundenen
Risiken einschatzen zu konnen. Dafiir bendtigt sie eine Reihe von Unterlagen, die das Unternehmen
bereits vor dem ersten Gesprach zur Verfiigung stellen muss.

Eine professionelle Ausarbeitung der Unterlagen reflektiert fiir die Bank die professionelle Umsetzung
des Exportvorhabens.

Die Beurteilung, ob sich ein Kreditgeschaft lohnt, ist komplex. SchlieRlich muss die Bank in Betracht
ziehen, dass sie das verliehene Geld gar nicht oder nur teilweise zuriickbekommt.

Dieses Ausfallrisiko ist natirlich bei jedem Kreditnehmer unterschiedlich. Es hangt von der individuellen
Unternehmenssituation ab. Die Bank bedient sich daher eines sogenannten Ratings, mit dem sie die
Kreditwirdigkeit (Bonitat) jedes einzelnen Kreditnehmers sowie die Exporttransaktion bewertet. Das
heildt, sie schatzt die Wahrscheinlichkeit ab, dass ein Kreditnehmer seinen Kredit auch zuriickzahlen wird.

Bei der Ermittlung des Risikos, das mit einem Kredit bzw. der Finanzierung eines Exportgeschifts ver-
bunden ist, spielt nicht nur die Kreditwiirdigkeit des Kunden eine Rolle, sondern auch die Sicherheiten,
die er zur Verfligung stellen kann, werden beriicksichtigt. Diese Sicherheiten miissen im Falle eines Kre-
ditausfalls verwertet werden konnen. Dies mindert die Verluste der Bank.

Aus der individuellen Kreditwiirdigkeit des Unternehmens, den dargestellten Sicherheiten, der Evaluierung
des Exportgeschafts sowie der Art und Laufzeit des Kredits ermittelt die Bank die Hohe des Kreditrisikos,
das sie bei einem Kreditvertrag eingeht. Dies ist Grundlage fiir die Kreditentscheidung. Bei einer Zusage
ist das Risiko zudem ausschlaggebend fir den Preis und die weiteren Konditionen eines Kredits.

| Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Vorbereitung auf das Bankgespréch, 2010
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2.3 Risikoanalyse im Unternehmen und
Landerrisiko-Bewertung

Der Ausbau von klimafreundlichen Energieldsun-
gen findet je nach der energiepolitischen Ausrich-
tung weltweit unter unterschiedlichsten Marktbe-
dingungen statt. Gerade fiir Unternehmen, die sich
das erste Mal einem neuen Markt ndhern, erschwe-
ren zahlreiche offene makrodkonomische, rechtli-
che und steuerrechtliche Fragen den erfolgreichen
Markteintritt. Hierzu zdhlen weiterhin politische,
regulatorische und Wahrungsrisiken.

Quelle: Rédl & Partner, Finanzierung von Erneuerbaren
Energien auf internationalen Markten, 2016

Fiir die Ausarbeitung der Internationalisierungs-
strategie, die Evaluierung eines Markteintritts und
die Festlegung der notwendigen Finanzierungs- und
Absicherungsinstrumente ist die Kategorisierung
des Ziellandes, das zunichst auf seine politische
Stabilitdt sowie implizierte Sicherheitsaspekte un-
tersucht werden muss, eine wichtige Mafnahme
(Schritt 1, Abb. 3). Letztendlich muss sich der Unter-
nehmer der Frage stellen: ,Welches Risiko bin ich
bereit, auf mich zu nehmen?“

Grundsatzlich wird unterschieden zwischen Landern
der Eurozone sowie OECD- bzw. Industrielandern
mit keinem oder geringem Landerrisiko und Schwel-
len- und Entwicklungsldndern. Hilfreich ist die
Risikokategorisierung der Organisation fiir wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) sowie der Weltbank.

Sehr gute Informationen vermitteln die Kennzah-
len des ,World Factbook“ der Central Intelligence
Agency (CIA). In den Kategorien ,,Geography*,

{3

~People and Society*, ,Environment®, ,Economy*,

¢

»Energy“ ,Communication®, , Transportation®
,Military and Security“ vermittelt das Yearbook
umfassende und auch vergleichende Analysen
und Daten zu jedem Staat der Erde. Die aktuelle
Ausgabe vom April 2023 ist abrufbar unter:
https://www.cia.gov/the-world-factbook/

Die Lidndereinteilung nach dem jeweiligen Pro-
Kopf-Einkommen durch die Weltbank erfolgt auf
der Basis des jahrlichen Bruttonationaleinkom-
mens in US-Dollar.

Die Linder werden in vier Einkommenskategorien
eingeteilt:

geringes Einkommen (Low Income):

1.085 US-Dollar oder weniger (Entwicklungsland)
mittleres Einkommen, unterer Teil (Lower
Middle Income): 1.086 bis 4.235 US-Dollar
(Entwicklungsland)

mittleres Einkommen, oberer Teil (Upper
Middle Income): 4.236 bis 13.205 US-Dollar
(Schwellenland)

hohes Einkommen (High Income):

mehr als 13.205 US-Dollar (Industrieland)

Coface bietet auf Basis von weltweiten Unterneh-
mensdaten und Linderbewertungen ein hilfreiches
Tool, das als Frithwarnsystem genutzt werden kann.

| Quelle: Coface Jahrbuch Landerrisiken, 2023

Die nachfolgende ,Risiko-Weltkarte“ der Coface
bietet einen kompakten Uberblick der aktuellen
Landerrisiken. Berticksichtigt werden zwei wesent-
liche Faktoren - Sicherheitsrisiken (Konflikte und
Terrorismus) sowie politisch-soziale Risiken. Die
Bandbreite der Risikoevaluierung reicht von Al
(sehr gering) bis E (extrem).



https://www.cia.gov/the-world-factbook/
https://www.coface.de/news-wirtschaftsstudien-insights
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Abbildung 4: Weltkarte der Landerrisiken

coface

FOR TRADE

162 COUNTRIES UNDER
THE MAGNIFYING GLASS

A UNIQUE METHODOLOGY
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LOowW
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VERY HIOH
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\Quelle: Compagnie Frangaise d‘Assurance pour le Commerce Extérieur SA - Coface, 2023

Die Lianderbewertungen (Country Rating) der int-
ernationalen Ratingagenturen sind ein weiteres
bewéhrtes Instrument fiir die erste Risikoanalyse.
Die Borsenzeitung publiziert die periodisch aktua-
lisierten Landerbewertungen der drei wichtigsten
internationalen Ratingagenturen Standard & Poor*s,
Fitch, Moody's. Die Komplexitit der Finanzierung
und des Risikomanagements korreliert mit der
Risikobewertung der Ratingagenturen - je hoher
das Landerrisiko, desto schwieriger und aufwendiger
die Finanzierung und Strukturierung des Export-
geschifts. Berlicksichtigt werden muss neben den
makrodkonomischen und geopolitischen Aussich-
ten aber auch das Zahlungsverhalten der lokalen
Unternehmen (Importeure) und der staatlichen

Institutionen, die ja auch oft als Auftraggeber fun-
gieren. Wichtige Aspekte sind die Transparenz der

Unternehmensbilanzen sowie der Glaubigerschutz
im jeweiligen Land (Schritt 3, Abb. 3).

Prifungsaspekte Landeranalyse

* makrodkonomische und politische Aspekte

¢ politische Entwicklung

» institutionelle Rahmenbedingungen

¢ Forderinstrumente erneuerbare Energien/
Energieeffizienz

¢ Konjunkturentwicklung

o Zahlungsfiahigkeit des Staates



https://www.boersen-zeitung.de
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» Auslandsverschuldung
» Wihrungsreserven
» Verfassung des Bankensystems

Die landerspezifischen Finanzierungs-Factsheets
der Exportinitiative Energie vermitteln eine kom-
pakte Zusammenfassung der makro6konomischen
Daten. Zusitzlich geben sie einen Uberblick zu einer
Vielzahl von Finanzierungsoptionen.

Bei der Risikoanalyse des Importeurs, also der
Unternehmensbewertung, miissen verschiedene
Faktoren wie finanzielle Starke, Ertragskraft,
Zahlungsfahigkeit, das wirtschaftliche Umfeld und
das Unternehmensmanagement berticksichtigt

werden. Die Analyse ist Grundlage fiir die Portfo-
liosteuerung des Exporteurs. Diese Informationen
miissen auch in den Antrag fiir eine Exportkredit-
versicherung einfliefien (siehe Kapitel 4).

Prifungsaspekte Unternehmensanalyse

» Bewertung des Geschéftsumfelds

e Qualitdt und Verfiigbarkeit von Finanz-
informationen

* Bonitdt des Unternehmens

» Rechtsschutz fir Glaubiger und Effizienz
des Forderungseinzugs


https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/DE/Standardartikel/Ihr-Export/kurztext-finanzierungsmodul.html

3. Dokumentarer Auslan
zahlungsverkehr - Zahlun
sicherung im Exportgeschaft
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3.1 Einleitung

Geschifte mit Handelspartnern in anderen Lindern
sind haufig mit gréfleren Risiken verbunden als im
Inland. Der Handelspartner und sein Umfeld sind
aufgrund der Entfernung oder anderer Bedingun-
gen im jeweiligen Land oft schwer einzuschétzen,
die Informationen {iber seine Bonitit fallweise
unzureichend. Angesichts schwieriger Rechtsdurch-
setzungsmoglichkeiten und lang dauernder Ge-
richtsverfahren empfiehlt sich die Vereinbarung
gesicherter Zahlungsformen. Da das Risiko einer
Zahlungsverzogerung bei ungesicherten Lieferfor-
derungen bei Auslandsgeschiften hoch ist, ist eine
gute Zahlungsabsicherung fir Geschifte wichtig.
Dabher ist es zwingend notwendig, dass die Bedingun-
gen der Zahlungsabwicklung im Liefer- bzw. Kauf-
vertrag festgeschrieben werden. So werden die Risiken
moglichst gering gehalten.

Tabelle 2: Instrumente der Zahlungssicherung

Die gebrauchlichsten Instrumente zur Absicherung
kurzfristiger Forderungen sind das Dokumenten-
inkasso (Kapitel 3.2), Zahlungsgarantien mit und
ohne Riickhaftung einer Bank (Kapitel 3.3) sowie
bestitigte und unbestitigte Akkreditive (Kapitel 3.4).

Beim dokumentdren Auslandszahlungsverkehr wird
der reine Geldtransfer um zusatzliche Risikoab-
sicherungsinstrumente erganzt. Zahlungen, die mit-
tels Inkasso oder Akkreditiv abgewickelt werden,
bezeichnet man hiufig auch als ,dokumentére
Zahlungen® Alle tibrigen Zahlungen werden auch

als ,,nicht dokumentir®, ,ungesicherte“ oder ,reine”
Zahlungen (,,clean payment®) bezeichnet.

Einen ersten Uberblick {iber die Charakteristika und
Einsatzfelder der vorgestellten Zahlungssicherungs-
instrumente vermittelt Tabelle 2. In den nachfolgen-
den Kapiteln 3.2 bis 3.6 werden die Instrumente im
Detail erldutert.

Empfohlener Einsatz

Dokumenteninkasso
Devisenbewirtschaftung

Einsatz nur bei stabiler Lieferanten-Kunden-Beziehung; nur bei Landern ohne politisches Risiko und ohne

Beim Dokumenteninkasso handelt es sich um ein ,,Zug-um-Zug-Geschift®, bei dem die Banken eng in die

Zahlungsabwicklung einbezogen werden.
(siehe Kapitel 3.2)

Direkte Bankgarantie

Nur empfehlenswert in Landern ohne politisches Risiko; unwiderrufliche Zahlungsverpflichtung der Bank des

Importeurs; ausstellende Bank muss sehr gute Bonitdt vorweisen

(siehe Kapitel 3.3)

Indirekte Bankgarantie

Garantie wird durch Hausbank in Deutschland im Auftrag der Bank des Importeurs ausgestellt; dadurch kein

politisches Risiko fiir den Exporteur, wirtschaftliches Risiko liegt bei deutscher Hausbank
Konsequenz: héhere Gebihren als bei der direkten Bankgarantie

(siehe Kapitel 3.3)

Dokumentenakkreditiv
(Letter of Credit)

Vor allem Exportgeschéfte in Schwellen- und Entwicklungslandern lassen sich tber dieses Instrument ab-
sichern. Dokumentenakkreditive dienen der Finanzierung, Zahlungsabwicklung und Sicherung von Ausfuhren.

Das Akkreditiv beinhaltet das Zahlungsversprechen der Bank des Importeurs. Mit einem Akkreditiv hat der
Exporteur das Bonitatsrisiko des Importeurs ausgeschaltet.
Durch eine Bestatigung kdnnen zusatzlich das Bonitatsrisiko der Importeursbank sowie das politische Risiko des

Importeurlandes ausgeschaltet werden.
(siehe Kapitel 3.4)

Quelle: BMWK
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3.2 Das Dokumenteninkasso

Vertragspartner, die tiber langjahrige erfolgreiche
Geschiftsbeziehungen bekannt sind, wihlen hiufig
das Dokumenteninkasso. Beim Dokumenteninkasso
verpflichtet sich der Importeur, die Ware vor Erhalt
der Dokumente, die ihm die Verfiigungsgewalt tiber
die Ware gewéhren, zu bezahlen oder ein Akzept zu
leisten.

Der generelle Ablauf bei einem Dokumenteninkasso
ist folgender: Der Exporteur beauftragt seine Haus-
bank (Einreicherbank), die im Liefer- bzw. Kaufver-
trag vereinbarten Dokumente mit den vereinbarten
Inkassoweisungen an die Bank des Kiufers (Inkasso-
bank) zu senden und den Rechnungsbetrag ent-
sprechend einzuziehen.

Grundsatzlich sind die folgenden zwei Varianten
moglich:

Aushidndigung der Dokumente gegen direkten
Einzug der Zahlung (Zahlung per Sicht)

Bei Gewidhrung eines Zahlungsziels: Aushandi-
gung der Dokumente gegen Akzeptierung eines
Wechsels oder gegen unwiderrufliche Zahlungs-
bestitigung der Inkassobank (Bank des Impor-
teurs)

Bei Dokumenteninkassi handelt es sich um ,,Zug-
um-Zug-Geschifte®, bei denen die Banken eng

in die Zahlungsabwicklung einbezogen werden.
Sofern der Exporteur mit seinem Geschaftspartner
im Kaufvertrag die Zahlungsbedingungen ,Doku-
mente gegen Zahlung“ oder ,Dokumente gegen
Akzept“ vereinbart hat, wickelt die Bank fiir den
Exporteur das Inkasso der Dokumente ab.

In Abbildung 5 und in der Schrittfolge ist der
Ablauf des Dokumenteninkassos beschrieben:

Falls das Versanddokument unter den Inkassodo-
kumenten ein Traditionspapier (z.B. Seekonnosse-
ment) ist, spricht man von einem echten Inkasso.
Erst wenn der Kaufer das Inkasso einlost — die Han-
delsrechnung also bezahlt -, erhilt er die Dokumente
inkl. Traditionspapier ausgehdndigt. Nur damit kann
er die Ware in Empfang nehmen.

Quelle: UniCredit Bank AG, Dokumenteninkasso und
Akkreditiv, 2012

Der Exporteur hindigt somit die Ware, die durch
die Dokumente verkorpert wird, nur bei Erfiillung
der oben dargestellten Gegenleistung aus. Der Im-
porteur gelangt nicht in den Besitz der Dokumente
und damit der Ware, bevor der Rechnungsbetrag
bezahlt wurde. Dadurch schaltet der Exporteur das
Risiko aus, dass der Importeur die Ware nicht bezahlt,
obwohl er sie erhalten hat. Die Gefahr, dass der
Importeur die Aufnahme der Dokumente verweigert
oder die Aufnahme verspitet erfolgt, bleibt jedoch
bestehen.

Quelle: Bundesverband deutscher Banken,
AuRenhandelsfinanzierung, 2013

In der Praxis erledigen viele Handelspartner bei
Exportgeschiften in die EU-Lander bei einem
stabilen Exporteur-Kunde-Verhdltnis ein Dokumen-
teninkasso auch mithilfe ihres Spediteurs. Der Spe-
diteur bestitigt dann dem Kiufer die Ubernahme
und Verschiffung der Sendung, behilt aber die Do-
kumente, bis der Verkaufer bestétigt, die Zahlung
vom Importeur erhalten zu haben.

Die Ausfiithrung der Inkassoauftrige unterliegt den
international weitgehend anerkannten ,Einheit-
lichen Richtlinien fiir Inkassi®, Revision 522 der
Internationalen Handelskammer, Paris. Um Miss-
verstandnisse auszuschliefien, miissen sie aus-
dricklich dem einzelnen Inkassoauftrag zugrunde
gelegt werden.



https://www.iccgermany.de/standards-incoterms/handels-und-exportfinanzierung/eri-urc-522-einheitliche-richtlinien-fuer-inkassi/
https://www.iccgermany.de/standards-incoterms/handels-und-exportfinanzierung/eri-urc-522-einheitliche-richtlinien-fuer-inkassi/
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Abbildung 5: Dokumenteninkasso
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(6) Gutschrift des (2) Inkassoauftrag und

Inkassoerloses Einreichung der
abziglich Dokumente mit
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\ Quelle: Bundesverband deutscher Banken, AuRenhandelsfinanzierung, 2013
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Der Exporteur erbringt erhebliche Vorleistungen
durch Produktion oder Einkauf sowie Lieferung der
Ware. Er muss darauf vertrauen, dass sein Kaufer
die Dokumente annimmt bzw. den Wechsel akzep-
tiert und den Kaufpreis bezahlt. Als zusatzliches
Risiko ist an die eventuelle Unmdglichkeit des Riick-
transports der Ware zu denken. Die Bank des Im-
porteurs haftet nicht fiir die Zahlung des Rechnungs-
betrags. Sie darf allerdings die Dokumente nicht
vor Zahlung aushindigen. Sie haftet auch nicht fir
die Richtigkeit und den Inhalt der Dokumente. Nur
der Importeur haftet gegentiber dem Exporteur fiir
die Begleichung der Handelsrechnung.

| Quelle: ERSTE Group, Dokumenteninkasso, 2021

Das Dokumenteninkasso ist sicherer als ein reines
Zahlungsversprechen des Kunden. Diese Zahlungs-
sicherung ist ein Kompromiss, wenn der Importeur
aus Kostengriinden keine Erstellung eines Akkre-
ditivs (siehe Kapitel 3.4) wiinscht. Das Dokumen-
teninkasso stellt ein Instrument der Dokumenten-
sicherung dar - ein Zahlungssicherungsinstrument
ist es nicht.


https://www.erstegroup.com/de/firmenkunden/auslandsmaerkte-erschliessen/dokumenteninkasso
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Risiken des Exporteurs

Zahlungsrisiko

e Zahlungsunfdhigkeit des Importeurs

e Zahlungsunwilligkeit des Importeurs

e mogliche Devisenbeschrankungen im Lande des Importeurs

Wahrungsrisiko
e Der Wechselkurs der vereinbarten Wahrung kénnte bis zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs fallen.

Postlaufrisiko
* Verlust der Dokumente auf dem Postweg

Evtl. Wechseleinlosungsrisiko
* Die Dokumente wurden gegen Akzeptierung eines Wechsels ausgehandigt, der Wechsel bleibt jedoch
bei Falligkeit unbezahlt.

Wichtig

Die Bezahlung der Lieferung per Dokumenteninkasso sollte der Exporteur nur vereinbaren, wenn er aus
langjahriger Geschaftsbeziehung keinen Zweifel an der Zahlungsfahigkeit des Importeurs und seinem
Willen zur Erfiillung der Vertragsbedingungen hat. Der Exporteur sollte zudem die politischen, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Risiken des Importlandes als stabil einschatzen. Wichtig ist, dass im Land
des Importeurs keine Devisenbewirtschaftung herrscht oder Importbeschrankungen bestehen.

Daher wird empfohlen, das Dokumenteninkasso nur bei Exportgeschdften in der Europdischen Union
und in OECD-Landern zu nutzen.

Spatestens beim Erstellen des Inkassoauftrags muss der Exporteur nochmals priifen, ob:

alle vom Kaufer verlangten bzw. im Kaufvertrag vereinbarten Dokumente vollzahlig vorhanden sind
alle Dokumente vollstandig und korrekt ausgestellt wurden

samtliche durch das Importland vorgeschriebenen Dokumente beigebracht wurden
Legalisierungen bzw. Konsulatsbeglaubigungen, soweit erforderlich, vorliegen

die Papiere ordnungsgemaR unterzeichnet sind

Konnossemente, Versicherungsdokumente und Wechsel, soweit erforderlich, indossiert sind,

da die Banken bei einem Dokumenteninkasso eine derartige Priifung nicht vornehmen
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3.3 Die Bankgarantie

Die Bankgarantie ist die unwiderrufliche Zahlungs-
verpflichtung der Bank des Importeurs (Garantin)
zur Absicherung von bestimmten vertraglich ver-
einbarten Leistungs- und/oder Zahlungsverpflich-
tungen des ausldndischen Vertragspartners bei
Exportgeschiften (,Sicherungsfunktion®). Im Auftrag
des Importeurs (Garantieauftraggeber) ibernimmt
dessen Hausbank im Zielland die abstrakte (vom
Grundgeschift unabhingige) Verpflichtung, einen
Geldbetrag an den Garantienehmer (hier: Exporteur)
zu bezahlen, sofern die in der Garantie definierten
Voraussetzungen erfillt sind.

Fiir die Garantie gibt es kein einheitliches interna-
tionales Recht. Mafigebend ist das fiir die Garantie
jeweils geltende nationale Recht.

Bei der Bankgarantie unterscheidet man zwei
Varianten:

Direkte Bankgarantie: Die Garantie wird von
der Bank des Importeurs direkt zugunsten des
Exporteurs ausgestellt. Hierbei ist vom Expor-
teur zu beachten, dass die Bonitét der garantie-
stellenden Bank ausreichend sein muss. Aufier-
dem muss das Landerrisiko des Landes der
ausstellenden Bank akzeptabel sein.

Indirekte Bankgarantie: Hierbei beauftragt die
Bank des Importeurs die Exporteurs-Bank, eine
Zahlungsgarantie unter Riickhaftung der Im-
porteurs-Bank auszustellen. Dies ist die fiir den
Exporteur sicherste Variante, da der Exporteur
die Zahlung im Garantiefall von seiner Bank in
Deutschland erhilt. Allerdings fallen hier auch
hohere Kosten an, da sowohl Importeurs-Bank als
auch Exporteurs-Bank ihre Gebiihren in Rech-
nung stellen. Es gilt im Liefervertrag festzulegen,
wer die Kosten tragt.

Die Bankgarantie ist zahlbar auf erste schriftliche
Anforderung des Garantienehmers (Exporteurs)
und dessen Erklarung, dass eine bestimmte vertrag-
lich vereinbarte Leistung oder Zahlungsverpflich-
tung nicht erfiillt worden ist. Die Garantie ist ein
Vertrag zwischen der Bank des Importeurs und dem
Beglinstigten (Exporteur) im Auftrag des Kunden
der Bank (Importeur), der in der Regel Geschifts-
partner des Beglinstigten ist. Die Bank des Impor-
teurs ist bei ordnungsgemaéfer Inanspruchnahme
auf erste Anforderung und der Erkldrung des Be-
glinstigten, dass der in der Garantie genannte Garan-
tiefall eingetreten ist, zur Zahlung verpflichtet
(,formeller” Garantiefall).

Quelle: Bundesverband deutscher Banken,
AuRenhandelsfinanzierung, 2013

Die Zahlungsgarantie besichert somit den An-
spruch des Verkaufers (Exporteurs) auf Zahlung

des Kaufpreises durch den Kiufer. Der Garantie-
betrag entspricht in der Regel dem Wert des Liefer-
gegenstands. Die Laufzeit der Garantie endet eine
angemessene Frist nach der Fdlligkeit des Kaufpreises/
der Kaufpreisraten, um dem Begiinstigten die frist-
gemafle Inanspruchnahme der Garantie nach Fillig-
keit des Kaufpreises/der Kaufpreisraten zu ermog-
lichen. Die Eckdaten fiir die Bankgarantie sollten
im Liefervertrag unstrittig festgeschrieben sein. Es
empfiehlt sich, dem Liefervertrag den geforderten
Garantietext beizufiigen. Dieser sollte mit der
Hausbank im Vorfeld abgestimmt werden.

In Abbildung 6 sind die Einzelschritte bei der indi-
rekten Garantiestellung dargestellt. Es wird grund-
satzlich zur indirekten Bankgarantie geraten, da
deutsches Recht gilt, das wirtschaftliche Risiko bei
der Hausbank liegt und das politische Risiko ausge-
schlossen ist.
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Abbildung 6: Schrittfolge bei der Stellung einer indirekten Bankgarantie

Bank des

Auslindischer

Importeurs

Importeur

Auftrag zur Garantieerstellung
an Hausbank

Auftrag zur Erstellung
einer Zahlungsgarantie
unter Riickhaftung der

Bank des Importeurs

Liefervertrag

Ausstellung der Garantie
Deutscher nach lokalem Recht Bank des

Exporteur/
Begiinstigter

A

Exporteurs

\Quelle: BMWK

Die wesentlichen Bestandteile der Garantie:

Eine Prdambel, in der das Grundgeschaft bezeichnet wird, auf das sich die Garantie bezieht (insbesondere
Namen und Adressen der Geschaftspartner des Grundgeschifts, Art des Grundgeschafts mit Vertrags-
nummer und/oder Datum des Vertragsabschlusses, Art der zu erstellenden Garantie)

Die unwiderrufliche und unbedingte Verpflichtungserkldrung der Bank, dass sie auf erste schriftliche
Anforderung des Beglinstigten und - grundsatzlich — dessen Erklarung, dass der in der Garantie
bezeichnete Garantiefall eingetreten ist, bis zur Hohe des Garantiebetrags Zahlung leisten wird

Eine Befristungsklausel, die die Dauer der Garantieverpflichtung eindeutig auf ein bestimmtes Datum
begrenzt, bis zu dem eine eventuelle Inanspruchnahme bei der Bank eingegangen sein muss; in Ausnah-
mefallen die Klausel, dass die Garantie unbefristet ist. Zusatzlich zu den genannten Hauptbestandteilen
kdnnen, je nach Garantieart und den Erfordernissen des Grundgeschafts, noch weitere Klauseln, z.B.
Uber den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Garantie oder eine Reduzierungsklausel in Bezug auf den
Garantiebetrag, in den Text einer Garantie aufgenommen werden.

| Quelle: UniCredit Bank AG, Die Bankgarantie im AuRenhandel, 2012
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Stand-by Letter of Credit (L/C)

Der ,Stand-by Letter of Credit“ ist in seiner Kon-
struktion eine dem Akkreditiv (siehe Kapitel 3.4)
verwandte Zahlungsverpflichtung, hat jedoch primar
die Funktion einer Garantie. Er ist vorwiegend im
amerikanischen und asiatischen Raum gebriuch-
lich, da dort nicht alle Banken Garantien erstellen
dirfen bzw. infolge einer Usance nicht erstellen.

Beim Stand-by Letter of Credit erfolgt Zahlung auf

erste Anforderung gegen Vorlage einer schriftlichen
Erklarung des Begiinstigten (Exporteurs), dass ein

Textbeispiel fiir eine Zahlungsgarantie

Payment Guarantee no. ... for ...

Dear Sir or Madam,

bestimmter Tatbestand (Riickzahlung eines Kredits,
Zahlung eines Kaufpreises etc.) nicht erfillt worden
ist, und gegen Vorlage eines vom Begiinstigten auf
die Garantiebank gezogenen Wechsels, der traditio-
nell die Funktion einer ,Inanspruchnahmeerkla-
rung” hat, d.h. nicht als Zahlungsinstrument ver-
wendet wird. Die Vorlage weiterer Dokumente als
Voraussetzung fiir die Zahlung kann vorgeschrie-
ben werden. Stand-by Letters of Credit unterliegen
gemaf} Vereinbarung grundsétzlich den Einheitlichen
Richtlinien der Internationalen Handelskammer
fur Dokumenten-Akkreditive (derzeit: ERA 600,
Revision 2007).

We are informed that on ... you signed the contract no. ... with Messrs. ... (hereinafter “Buyer”) for the

supply of ... with a total contract value of ...

Under the terms of this contract, the Buyer is required to furnish a bank guarantee in your favour in the
amount of ... securing the fulfilment of its payment obligations. At the Buyer’s request, we, XXXXXXXX,
hereby issue this guarantee and irrevocably undertake to pay to you any amount up to a maximum of ...
(in words: ...) upon your first written demand (by original letter) stating that the Buyer has not fulfilled
its payment obligations under the above contract when due.

This guarantee expires when this guarantee document has been returned to us, at the latest, however,
on ..., unless your demand hereunder has been received by XXXXX, ..., not later than on this date either
in writing (by original letter) or by telecommunication (fax, tested telex/SWIFT, but not E-Mail or tele-
phone) to be followed promptly by your original letter.

The fees and expenses charged by our bank are for the Buyer’s account. All other costs are to be borne

by you.
Yours sincerely,

| Quelle: UniCredit Bank AG, Die Bankgarantie im AuRenhandel, 2012


https://www.iccgermany.de/standards-incoterms/handels-und-exportfinanzierung/dokumenten-akkreditive/
https://www.iccgermany.de/standards-incoterms/handels-und-exportfinanzierung/dokumenten-akkreditive/
https://www.iccgermany.de/standards-incoterms/handels-und-exportfinanzierung/dokumenten-akkreditive/
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3.4 Das Akkreditiv (Letter of Credit)

Das Dokumentenakkreditiv (im Englischen Letter of
Credit - L/C) ist ein bewahrtes Zahlungssicherungs-
instrument im Aufenhandel. Vor allem Export-
geschdfte in Schwellen- und Entwicklungsldindern
lassen sich liber dieses Instrument absichern.

Bei Akkreditiven ist zu unterscheiden zwischen:
o Sicht-Akkreditiven

¢ Nachsicht-Akkreditiven =, deferred payment”
Akkreditiven

Das Sicht-Akkreditiv sieht die sofortige Zahlung
gegen Vorlage akkreditivkonformer Dokumente vor.
Nachsicht-Akkreditiv steht fiir eine hinausgescho-
bene Zahlung. Der Exporteur gewihrt somit seinem
Kunden einen Zahlungsaufschub (Lieferantenkredit).
Beim Dokumentenakkreditiv beauftragt der Impor-
teur eine Bank, innerhalb einer bestimmten Frist
und gegen Vorlage der im Akkreditiv bezeichneten
Dokumente einen bestimmten Betrag an den Ex-
porteur auszuzahlen. Das Akkreditiv beinhaltet im
Unterschied zum Dokumenteninkasso neben dem
Zahlungsversprechen des Importeurs zusatzlich
das Zahlungsversprechen der Bank. Die Akkreditiv-
verpflichtung ist abstrakt, d.h. vom zugrunde liegen-
den Kaufvertrag losgelost.

Praxisbeispiel: Zahlungsbedingungen bei Dokumentenakkreditiv

Die ,,Beispiel GmbH* als Exporteur schliel$t zum 1. Februar 2017 einen Kaufvertrag tber die Lieferung
einer Solaranlage im Wert von einer Million Euro mit der Smith Ltd., Indonesien. Der Kaufvertrag ent-
halt eine Akkreditivklausel. Danach hat der Exporteur (die ,,Beispiel GmbH®) als Nachweis tber die

erfolgte Lieferung der Anlage folgende Dokumente vorzulegen: Rechnung, Lieferschein, Packliste und

Versicherungspolice.

Der Importeur (die Smith Ltd.) beantragt bei seiner Bank (Akkreditivbank) die sogenannte Er6ffnung eines
Akkreditivs. Durch das Akkreditiv verpflichtet sich die Bank, bei Vorliegen vereinbarter Bedingungen
(hier: die Vorlage der 0.g. Dokumente als Nachweis einer korrekten Lieferung) den Rechnungsbetrag an
den Exporteur, d.h. die ,,Beispiel GmbH®, zu leisten. Die Akkreditivbank teilt die Er6ffnung des Akkreditivs
der Hausbank der ,,Beispiel GmbH“ (Avisbank) mit. Diese wiederum informiert die ,,Beispiel GmbH“

dariiber mittels einer Kopie des Akkreditivs.

Erfolgt nunmehr seitens der ,Beispiel GmbH® der Versand der Ware an die Smith Ltd., Gbermittelt die
~Beispiel GmbH* die als Nachweis geforderten Dokumente an ihre Bank, die Avisbank. Diese priift die
Dokumente, anschlielend erfolgt die Auszahlung des Rechnungsbetrags in Hohe von einer Million Euro.

Als Kosten fallen im Zusammenhang mit dem Akkreditiv eine Akkreditivprovision der Akkreditivbank an,
die in der Regel der das Akkreditiv er6ffnende Importeur zu tragen hat.

| Quelle: Welt der BWL - Betriebswirtschaft in der Praxis, Dokumentenakkreditiv, 2017
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Bei Vorlage akkreditivkonformer Dokumente und
Einhaltung der Akkreditivfristen kann die Zahlung
aus dem Akkreditiv nicht verweigert werden. Etwaige
Anspriiche des Importeurs gegen den Exporteur,
z.B. aus Miangelriigen, konnen (mit Ausnahme einer
einstweiligen Verfligung) nur auflerhalb des Akkre-
ditivs geltend gemacht werden. Umgekehrt ist es fiir
die Auszahlung des Akkreditivbetrags unerheblich,
ob die Lieferung trotz fehlerhafter Dokumente ord-
nungsgemaf erfolgt ist: Die Auszahlung erfolgt nur
gegen Vorlage akkreditivkonformer Dokumente. So-
fern Dokumente nicht akkreditivkonform vorge-
legt werden, miissen diese auf Erméchtigungsbasis
an die das Akkreditiv er6ffnende Bank weitergelei-
tet werden, die dann vom Importeur die Bestédtigung
uber die Aufnahme der Dokumente sowie die Er-
machtigung zur Zahlung unter dem L/C einholt.

Eine Aufstellung aller akkreditivkonformen Doku-
mente ist im Anhang unter Kapitel 12.1 zusammen-
gestellt.

Mit einem Akkreditiv hat der Exporteur das Boni-
tatsrisiko des Importeurs ausgeschaltet. Der Expor-
teur muss kldren, ob er zusatzlich eine Akkreditiv-
bestitigung wiinscht, also seine Bank eine eigene
Zahlungsverpflichtung in Form einer Bestatigung
tibernehmen will. Damit sichert er das wirtschaft-
liche Risiko, dass die Akkreditivbank (= Bank des
Importeurs) nicht zahlt, sowie das politische Risiko
des jeweiligen Landes (z.B. Embargo, Unruhen, Zah-
lungsverbot) ab. Das Zahlungsversprechen der Bank
des Exporteurs ist ebenfalls abstrakt, also vom Lie-
fergeschift losgelost, und durch die Ubernahme
des Landerrisikos sowie des Bonitatsrisikos der
Bank des Importeurs mit Kosten verbunden.

Sollte die Zahlungsbedingung ,Akkreditivbestiti-
gung” im Kaufvertrag nicht durchsetzbar sein, kann
der Exporteur bei seiner Hausbank eine stille Be-
statigung oder auch Dokumentenankaufzusage be-
antragen. Damit ist die Bank des Exporteurs zwar

kein Akkreditivbeteiligter, der Exporteur hat jedoch
die Gewissheit, dass der Akkreditivgegenwert aus-
bezahlt wird.

Bei Erstellen der fiir die Akkreditivabwicklung vor-
zulegenden Papiere sind duferste Sorgfalt und eine
Uberpriifung der Ubereinstimmung mit den Ak-
kreditivbedingungen angeraten. Grundsétzlich ist
zu empfehlen, dass im Auslandsgeschift unerfah-
rene Exporteure sich bei der Ausformulierung des
Akkreditivtextes den Rat von Experten einholen.
Eine Vorpriifung durch die Hausbank des Expor-
teurs wird empfohlen. Der Exporteur muss sicher-
stellen, dass die Akkreditivbedingungen erfiillt
werden. Grundsatzlich muss der Exporteur darauf
achten, dass alle Angaben in allen vorzulegenden
Dokumenten untereinander tibereinstimmen.

Die Abwicklung eines Akkreditivgeschifts erfolgt
in acht Schritten (siehe Abb. 7).

1. Exporteur und Importeur schlieffen Liefervertrag

2. Akkreditiv-Eréffnungsauftrag des Importeurs
an seine Bank

3. Ubermittlung der Akkreditiversffnung tiber
SWIFT an die avisierende Bank

4. Avisierung und evtl. Bestitigung an den Exporteur

5. Einreichung der Dokumente durch den Exporteur
bei avisierender Bank nach erfolgter Lieferung

6. Priifung der Dokumente und Feststellung der
Ubereinstimmung mit den Akkreditivbedingungen

7. Anforderung an Akkreditivbank und Auszahlung
an den Exporteur, sofern es sich um ein bestatigtes
L/C handelt und das L/C bei der avisierenden
Bank zahlbar ist. Gleichzeitige Ubersendung der
Dokumente seitens der avisierenden Bank an
die Akkreditivbank

8. Ubersendung der Dokumente seitens der Akkre-
ditivbank an den Importeur unter Belastung
seines Kontos mit dem Dokumentengegenwert
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Akkreditivbank

(Bank des Importeurs)

Belastung des Akkreditivbetrags - ®
Dokumente - ®
Akkreditivvertrag - ®

Auslandischer Importeur

(Akkreditivauftraggeber)

\Quelle: BMWK

Abbildung 7: Dokumentenakkreditiv

Anforderung des auszuzahlenden Betrags - @
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Liefervertrag - @

A
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(Bank des Exporteurs)

Anzahlung des Akkreditivbetrags - @
Dokumente: Priifung - ® /Einreichung - ®
Avisierung des Akkreditivs - @

Deutscher Exporteur

(Begiinstigter)

Zu den zentralen Kostenelementen gehort die von
der Bank des Exporteurs erhobene Provision fiir
Avisierung und Akkreditivhandlungsgebiihr. Letztere
ist abhdngig von der Akkreditivhohe. Gibt die Bank
auch eine Akkreditivbestatigung (siehe Punkt 4 -
oben), fillt eine Risikoprovision in Abhingigkeit
vom Linder- und Kontrahentenrisiko an. Bei der
Bank des Importeurs fallen eine Akkreditiverstel-
lungsgebiihr sowie Gebiihren fiir die Dokumenten-
aufnahme und Abwicklung an. Der Exporteur kann
die Kosten fiir die Risikoabsicherung in den Vertrag
mit einkalkulieren. Die Aufwendungen fir die
Akkreditivabwicklung werden in der Regel von

Exporteur und Importeur gleichermafien getragen.

Quelle: Bundesverband deutscher Banken e.V.,
AuRenhandelsfinanzierung, 2013

Ausgestellt werden Akkreditive von den auslandi-
schen Banken gemif} ,,Uniform Customs and Prac-
tice for Documentary Credits“ (UCP 600) und der
Jnternational Standard Banking Practice” (ISBP 745).
Beide Richtlinien befassen sich detailliert mit den
,Einheitlichen Richtlinien und Gebrauchen fir Do-
kumenten-Akkreditive“ (ERA) und zeigen, wie diese
in die tagliche Praxis der Priifung und Erstellung
von Dokumenten integriert werden sollten. Sie er-
lautern, wie die Priifung und Erstellung von Doku-
menten auch mit Bezug auf bestimmte Handels-
dokumente wie Rechnungen, Transportdokumente
oder Ursprungszeugnisse erfolgen.
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Wichtig

Notwendig fir die Akkreditivabwicklung ist die Kenntnis der im AuRenhandel verwendeten Dokumente,
von Transportdokumenten wie Ladeschein, Konnossement, Luftfrachtbrief oder internationaler Spediteur-
ubernahmebescheinigung bis hin zu Versicherungsdokumenten sowie Handels- und Zolldokumenten.
(Zusammenstellung siehe Anhang 12.1)

Der Exporteur muss grundsatzlich den gesamten Akkreditivinhalt sofort nach Erhalt auf seine Erfiillbarkeit
prifen.

Das Akkreditiv muss den Ort der Zahlbarstellung ausweisen. Dieser Ort kann die Avisbank im Inland

(Hausbank des Exporteurs) oder die Akkreditivbank im Ausland (Geschaftsbank des Importeurs) sein.
Fir den Exporteur ist es giinstiger, wenn das Akkreditivim Inland zahlbar ist, da er durch Vorlage der
Dokumente bei der Zahlstelle den Auszahlungsanspruch erworben hat.

Es ist notwendig, die Einzelheiten des Akkreditivs schon im Kaufvertrag zu vereinbaren, um dadurch
mehr Rechtssicherheit zu erreichen.

Vor Abschluss des Kaufvertrags sollte abgeklart sein, dass die beteiligten Banken zur Durchfiihrung des
Akkreditivs bereit sind. Insbesondere der Importeur muss sicher sein, dass seine Kreditlinie ausreicht
und seine Bank seine eigene Bonitat fiir ausreichend halt und somit bereit ist, ein Akkreditiv in seinem
Auftrag zu erstellen. Diese Fragen muss der deutsche Exporteur im Vorfeld des Exportgeschafts klaren.

| Quelle: Bundesverband deutscher Banken, AuRenhandelsfinanzierung, 2012

Wichtige Priifung - nach Erhalt des Akkreditivs

e Unterliegt das Akkreditiv den ,,Einheitlichen Richtlinien und Gebrduchen fir Dokumenten-
Akkreditive“ (ERA)?

e Weist das Akkreditiv die im Vertrag vereinbarten Fristen aus? Die Verladefrist und die Glltigkeits-
dauer des Akkreditivs?

e Sind Versandart und -weg wie im Vertrag vereinbart?

e Stimmen die geforderten Dokumente mit dem Vertrag tiberein?

e Sind Namen und Adressen beider Parteien korrekt angegeben?

e Ist der Ort der Zahlbarstellung wie vereinbart?

| Quelle: Deutscher Sparkassenverlag, AuRenhandelsfinanzierung, 2015
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Die tiberarbeitete Fassung der ISBP soll dazu bei-
tragen, Fehler und Abweichungen bei den Doku-
menten zu verringern und zudem eine weltweit
einheitliche Auslegung der ERA zu erreichen. Zu
beziehen ist die kostenpflichtige Publikation tiber
den Webshop der internationalen Handelskammer
www.iccgermany.de.

Quelle: IXPOS, Neues ICC-Regelwerk zur
Aullenhandelsfinanzierung, 2014

Eine weitere Mafnahme, das Risiko bei Exportge-
schiften in Schwellen- und Entwicklungslindern
zu minimieren, ist die Nutzung der Absicherungs-
mechanismen der International Finance Corpora-
tion (IFC), der European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) oder der Asiatischen
Entwicklungsbank (ADB). Alle drei multilateralen
Finanzinstitutionen werden im Kapitel 9 vorge-
stellt.

Die Nutzung von sogenannten ,Trade Facilitation®-
Programmen kann sich als hilfreich erweisen.
Hierbei gibt die multilaterale Finanzinstitution
gegeniiber der das Akkreditiv bestdtigenden Bank
(Bank des Exporteurs) eine Garantie ab, auf deren
Basis dann auch lingere Laufzeiten bestatigt wer-
den koénnen.

Der deutsche Exporteur erhilt eine Akkreditiv-
bestatigung durch seine Hausbank.

Langere Akkreditivlaufzeiten fiir Exportgeschifte
in ,Risikoldnder” konnen abgesichert werden.

Mit dem ,,Global Trade Finance Program* haben
die multilateralen Finanzinstitutionen ein Instru-
ment geschaffen, um die kommerzielle Absiche-
rung von Zahlungsstrémen aus Risikoldndern zu
verbessern. In der Regel priifen die deutschen Ban-
ken selber, ob eine Nutzung dieses Instruments
Sinn macht. Die Antragstellung bei einem der
Institute erfolgt entweder durch die akkreditiv-
eroffnende oder die akkreditivbestitigende Bank.
Die ,Global Trade Finance“-Programme der multi-
lateralen Finanzinstitutionen sind nur bei Geschif-
ten in Schwellen- und Entwicklungslindern
anwendbar.

Zusammenfassung

Dem Exporteur bietet ein Akkreditiv die Sicherheit,
dass er seine Zahlung erhilt, wenn er Dokumente
vorlegt, die den Akkreditivbedingungen entspre-
chen. Der Erhalt der Zahlung kann schon direkt
nach Versand der Ware erfolgen, was fiir den
Exporteur sehr attraktiv ist, da es ihm friihzeitig
Liquiditat verschafft. AuRerdem ist er im Falle eines
bestitigten L/C durch das Zahlungsversprechen
seiner Bank zusitzlich abgesichert.


https://www.iccgermany.de
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Wichtig

Das Akkreditiv wird meistens aufgrund eines Kaufvertrags, der zwischen Kaufer und Verkaufer abgeschlos-
sen wurde, eroffnet. Es ist dabei besonders wichtig, dass der Exporteur und sein Kunde bereits bei den Ver-
tragsverhandlungen die Bedingungen des Akkreditivs genau vereinbaren, um nachtrigliche Anderungen
des Akkreditivs, die dann oftmals nur sehr schwer zu erreichen sind, zu vermeiden. Der bloRRe Hinweis im
Vertrag, dass ein Akkreditiv als Zahlungsform gewahlt wurde, ist meist nicht ausreichend.

Die Zahlungsbedingung ,,Bestatigtes Dokumentenakkreditiv“ miissen der Exporteur und der Importeur
vor Eroffnung des Akkreditivs vereinbaren, da der Auftrag zur Akkreditivbestatigung an das avisierende
Kreditinstitut (Bank des Exporteurs) bereits bei Akkreditiver6ffnung enthalten sein muss. Die Bank des

Exporteurs prift in diesem Fall die Bonitat der Akkreditivbank und das Landerrisiko.

Bei positiver Beurteilung wird sich die Exporteursbank bereit erkldren, gegen Zahlung einer Bestatigungs-
provision die Akkreditivbestatigung durchzufiihren. Damit wird das Kreditinstitut Akkreditivbeteiligter.

| Quelle: Deutscher Sparkassenverlag, AuRenhandelsfinanzierung, 2015

3.5 Akkreditivanschlussfinanzierung
(L/C with post-financing)

Grundsatzlich handelt es sich bei dieser Variante
der Zahlungssicherung fiir den Exporteur um ein
klassisches Akkreditivgeschift. Die Akkreditiv-
Anschlussfinanzierung eréffnet ihm jedoch die
Moglichkeit, seinem Kunden ein attraktives Zah-
lungsziel mit variablem Zins oder Festzinsverein-
barung einzurdumen. Ein im internationalen
Geschift interessanter Wettbewerbsvorteil.

Ablauf

Der Vorteil fiir den Importeur liegt in der zins-
glinstigen kurz- bis mittelfristigen Finanzierung
fiir seine Importe, da die ausldndische Bank eine
glinstige Refinanzierung in Fremdwahrung erhlt.
Fiir den Exporteur kann daher dieses Instrument
ein zusatzliches Verkaufsargument sein.

Die Abwicklung des Finanzierungsgeschafts zwi-
schen den beiden Banken ist unkompliziert und
wird standardmaflig via E-Mail oder SWIFT ab-

gewickelt. Die Zahlungsfristen, die zwischen den

Der auslidndische Kunde fordert seine Hausbank (akkreditiveroffnende Bank) auf, mit der Hausbank des
Exporteurs eine kurz- bis mittelfristige Finanzierung in Fremdwahrung (Euro oder US-Dollar) abzuschlieRen.
Bei dem gegenwartigen Niedrigzins-Szenario erhdlt die Bank des Importeurs Zinskonditionen zu extrem
attraktiven Bedingungen. Der Interbankenkredit wird entweder auf Basis von Euribor + Marge oder US-
Dollar + Marge angeboten. Die Bank des Importeurs wird dadurch in die Lage versetzt, dem auslandi-
schen Kunden entweder einen Fremdwahrungskredit oder ein Zahlungsziel in lokaler Wahrung einzu-

raumen.
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Banken vereinbart werden, liegen i.d.R. zwischen
180 und 360 Tagen. Am Ablauf des Akkreditivge-
schifts gemaf! Abbildung 7 dndert sich nichts, mit
der Ausnahme, dass noch der Passus ,Kredittilgung“
zwischen Hausbank des Importeurs und Hausbank
des Exporteurs dazukommt. Auch an der Verpflich-
tung des Exporteurs, die Dokumente sorgfiltig zu
prifen, andert sich nichts. Der Akkreditivbetrag
wird fristgerecht von seiner Hausbank ausbezahlt.

3.6 Ubertragbares Akkreditiv
(Transferable L/C)

Handelt es sich bei dem Exporteur um ein Handels-
unternehmen oder einen Generalauftragnehmer, der
gegeniber seinen Lieferanten Zahlungsverpflich-

tungen hat, kann als Zahlungssicherungsinstrument

auch ein ,ibertragbares Akkreditiv“ vereinbart
werden. Der Ablauf ist in Abbildung 8 dargestellt.

Das ibertragbare Akkreditiv ermoglicht dem
Exporteur, das Akkreditiv auf seine Lieferanten
oder Hersteller als Zweitbegiinstigte zu tibertragen.
Damit ist die Zahlungsverpflichtung des Exporteurs
ohne Einsatz der eigenen Liquiditdt gegentiber sei-
nen Lieferanten oder Unterauftragnehmern abge-
sichert, sodass die Kreditlinie bei seiner Hausbank
nicht belastet wird.

Ein Akkreditiv kann nur ibertragen werden, wenn
es von der erdoffnenden Bank ausdriicklich als
»ubertragbar” (transferable) bezeichnet worden ist.

Quelle: wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/
uebertragbares-akkreditiv-50023/version-273249

Abbildung 8: Ubertragbares Akkreditiv
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Dieses Prozedere muss daher schon im Vorfeld der
Vertragsverhandlungen fiir das Exportgeschift mit
dem Endkunden ausgehandelt werden. Auch muss
die eigene Hausbank von Anfang an in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden.

Ein Uibertragbares Akkreditiv hat den Vorteil, dass
die Zahlungsverpflichtung aus dem Originalakkre-
ditiv direkt zugunsten des Zweitbeglinstigten wirk-
sam wird. Enthélt das Akkreditiv einen Bestitigungs-
vermerk, so muss auch das ibertragene Akkreditiv
immer bestatigt sein.

Ubertragbare Akkreditive kénnen als Sicht-Akkre-
ditiv oder Nachsicht-Akkreditiv vereinbart werden.
Die Ubertragung, also Absicherung der eigenen
Zahlungsverpflichtung des Exporteurs, kann auch
auf mehrere Zweitbegiinstigte aufgeteilt werden.
Um dem Einsatzzweck gerecht zu werden, kann
ein libertragbares Akkreditiv bei der Ubertragung
in gewissen Punkten gedndert werden, wie bei-
spielsweise Akkreditivbetrag, Verfallsdatum oder
Preis pro Einheit.
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4.1 Einleitung

Absicherungen und Finanzierungen im Auslands-
geschift gewinnen aufgrund verdanderter geopo-
litischer Rahmenbedingungen mit entsprechend
hoheren Risiken bei der Herstellung, Lieferung und
Zahlung immer stirker an Bedeutung. Die deutschen
staatlichen Exportkreditgarantien (sogenannte Her-
mesdeckungen) sind ein bewahrtes Instrument der
Risikovorsorge im Exportgeschift. Im englischen
Sprachraum werden die Institutionen ,Export Cre-
dit Agencies“ (ECA) genannt. Trotz des Namens ver-
gibt der Bund keine Kredite, die Garantien sind in
vielen Féllen jedoch die Voraussetzung fiir die Kre-
ditvergabe. Ein weiterer Vorteil, langfristig finan-
zierte Exportprojekte tiber Exportkreditgarantien
absichern zu lassen (siehe Kap. 4.4), liegt in der bes-
seren bilanziellen Bewertung dieser Engagements.

Eine Vielzahl von Verbesserungen in jiingster Zeit
wie ,digitale Antragsstrecke®, ,,Kostenkalkulations-
portal®, ,Machbarkeitscheck®, ,,online Voranfrage
und Finanzierungsindikation“ haben die Nutzung
fir die Industrie deutlich vereinfacht. Alle diese
Instrumente werden in den folgenden Unterkapiteln

im Detail erlautert. Exportkreditgarantien des Bun-

Beispiel Forderungsverlust

des vereinfachen die Finanzierung einer Export-
transaktion. Bundesgedeckte Exportgeschifte lassen
sich leichter und zu attraktiveren Konditionen
finanzieren als Projekte ohne staatliche Riickende-
ckung. Eine starke Motivation bei Finanzierungs-
winschen ist das mogliche Interesse des auslindi-
schen Kunden, die eigene Kreditlinie bei seiner
Hausbank zu schonen und eine giinstige Finanzie-
rung in Euro oder US-Dollar zu erhalten. Fiir Kun-
den in Schwellen- und Entwicklungslindern sind
die lokalen Kontokorrent-Zinsen oftmals deutlich
hoher als in Deutschland.

Im Rahmen der Auflenwirtschaftsforderung der
Bundesregierung schiitzen die Exportkreditgaran-
tien Exporteure und Kreditinstitute mit Sitz in
Deutschland vor Zahlungsausfall bei der Lieferung
ins Ausland und sichern damit vor wirtschaftlichen
und politischen Risiken aus Exportgeschiften. Das
Risiko des Zahlungsausfalls liegt nicht mehr beim
Exporteur und auch nicht bei der finanzierenden
Bank, sondern wird zu einem Grofteil auf die Bun-
desrepublik Deutschland tibertragen. Hierfiir zah-
len die Deckungsnehmer eine risikoadidquate Versi-
cherungspriamie (Entgelt).

| Quelle: Exportkreditgarantien, Jahresbericht 2022

Ein Forderungsausfall kann eine empfindliche Liicke in die Bilanz eines Unternehmens reif3en,

die haufig nur schwer wieder auszugleichen ist.

Beispielsweise ist bei einem Forderungsverlust von 100.000 Euro und einer Umsatzrendite von zwei Pro-
zent vor Steuern ein Mehrumsatz von 5.000.000 Euro erforderlich, um den Verlust zu kompensieren.
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Versicherbar sind beispielsweise die folgenden Risi-
ken: erstens die Bonitidt des Importeurs, vor allem
dessen Zahlungsunfahigkeit oder Zahlungsunwillig-
keit, sowie zweitens kriegerische Ereignisse, aber
auch Embargo- oder Devisentransfer-Risiken. Grund-
satzlich sind alle Lander absicherbar. Eine Ausnahme
bilden Exporte mit Kreditlaufzeiten bis zu zwei
Jahren in EU- und OECD-Kernlinder. Die Export-
kreditgarantien kommen nur dort zur Anwendung,
wo die private Wirtschaft kein entsprechendes
oder ausreichendes Absicherungsangebot zur Ver-
fligung stellt. Die privaten Kreditversicherer wer-
den in Kapitel 4.5 vorgestellt.

Folglich konzentriert sich das Geschift des Bundes
auf Exportkreditgarantien fiir Entwicklungs- und
Schwellenliander. Hermesdeckungen helfen, nur
schwer zugdngliche Mirkte zu erschliefden und
Geschiftsbeziehungen in schwierigen Zeiten auf-
rechtzuerhalten. Deren Anteil am neu tibernom-
menen Deckungsvolumen im Jahr 2022 lag bei
tiber 80 Prozent. Ohne die Exportkreditgarantien
des Bundes wiren zahlreiche Geschifte in diesen
Lindern und Regionen nicht zustande gekommen.
Vor allem kleine und mittelstindische Unterneh-
men (KMU) nutzten die Moglichkeit, ihre Exporte
mit Exportkreditgarantien gegen politische und
wirtschaftliche Risiken abzusichern. 2021 wurden
Lieferungen und Leistungen in Hohe von 20,2 Mil-
liarden Euro mit Exportkreditgarantien abgesichert.

4.2 Die Exportkreditgarantien des Bundes
Grundlagen

In Deutschland ist die Euler Hermes Aktiengesell-
schaft im Auftrag und auf Rechnung der Bundes-
republik Deutschland mit der Durchfithrung der
Exportkreditgarantien beauftragt. Im Haushalts-
gesetz ist hierfiir ein Erméachtigungsrahmen von
155 Milliarden Euro festgelegt. Weiterfiihrende
Informationen zu den Exportkreditgarantien (sog.
Hermesdeckungen) finden Sie unter: Grundziige
der Exportgarantien. Aufgrund des Angriffskrieges
Russlands gegen die Ukraine sind Garantien fiir
Exporte nach Russland und Belarus gegenwértig
nicht verfiigbar.

Das Internetportal www.agaportal.de informiert
uber Grundlagen und Inhalte der Absicherung
sowie Uber die absicherbaren Risiken und das
Antragsverfahren. Der Bereich ,Exportkreditgaran-
tien“ von Euler Hermes bietet den Unternehmen
umfassende und kostenfreie Beratung an. Die Fir-
menberater in den Regionalbiiros kommen in die
Unternehmen und helfen bei der Antragstellung.

Kontakt

Euler Hermes Aktiengesellschaft
GasstraRe 29

22761 Hamburg
www.agaportal.de

Tel.: +49 40 8834-9000

Fax: +49 40 8834-9141

Die mit einem Auslandsgeschéift verbundenen
Risiken kénnen grundsitzlich in politische und
wirtschaftliche Risiken unterteilt werden - siehe
Abbildung 9. Genau diese Risikokategorien lassen
sich Uiber Exportkreditgarantien absichern.


https://www.exportkreditgarantien.de/de
https://www.exportkreditgarantien.de/de
https://www.agaportal.de/de
http://www.agaportal.de
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Abbildung 9: Absicherbare Risiken im Exportgeschaft
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Der Bund bietet ein breites Spektrum verschiede-
ner Deckungsmoglichkeiten, die in Abbildung 10
dargestellt sind. Sie decken die gesamte Wertschop-
fungskette eines Exportprojektes ab. Unterschieden
wird bei den staatlichen Exportkreditgarantien, ob
die Besicherung vor bzw. nach Versand der Ware
erfolgen soll.

Fabrikationsrisikodeckungen werden zur Deckung
von Risiken wihrend der Produktionsphase der
Ware, also vom Beginn der Fertigung bis zum Ver-
sand, genutzt und empfehlen sich besonders bei
Spezialanfertigungen. Eine Fabrikationsrisikode-
ckung kommt zur Anwendung, wenn bspw. die
Ware wegen der Insolvenz des Kunden nicht mehr
fertig gestellt wird oder wenn politische Griinde
die Auslieferung unmoglich machen. Diese Form
der Hermesdeckung ermoglicht es deutschen
Exportunternehmen, Selbstkosten (Einzel- und
Gemeinkosten) flr die im Ausfuhrvertrag mit dem
auslandischen Besteller vereinbarten Lieferungen
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Abbildung 10: Exportkreditgarantien des Bundes - unterschiedliche Deckungsformen
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und Leistungen bis zur Hohe des Auftragswertes
abzusichern. Mit einer Preisgleitklausel kann der
Exporteur sich vertraglich das Recht vorbehalten,
bei Kostenerhohungen den Preis anzupassen. Die
Fabrikationsrisikodeckung ist isoliert oder kombi-
niert mit einer Forderungsdeckung erhiltlich, die
auch die Periode des Versandes abdeckt.

Dieses Produkt beantragt der Exporteur online im
myAGA-Kundenportal.

Die Finanzkreditdeckung sichert Darlehensforde-
rungen einer Bank ab, die aus der Finanzierung
deutscher Exportgeschéfte resultieren. Diese
Deckungsform wird ausfiihrlich in Kapitel 4.4
erlautert.
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Voraussetzungen fiir die Ubernahme einer
Exportkreditgarantie durch den Bund

Die Bundesregierung triagt die haushaltsrechtliche
Verantwortung fiir die Ubernahme von Exportkre-
ditgarantien. Diese kdnnen nur beantragt werden
fir Geschifte von Exportunternehmen mit Sitz in
Deutschland oder fiir in Deutschland registrierte
Kreditinstitute, die Geschifte deutscher Exporteure
finanzieren. Kurzfristgeschifte in EU-Landern so-
wie Industriestaaten diirfen gemif OECD-Konsensus
(siehe unten) Giblicherweise nicht gedeckt werden, da
es sich um marktfihige Risiken handelt. Hierfiir miis-
sen vom Exporteur private Kreditversicherer ange-
sprochen werden (siehe nachfolgendes Kapitel 4.5).

Uber die Ubernahme einer Exportkreditgarantie
fiir ein Exportgeschift entscheidet der ,Interminis-
terielle Ausschuss Exportkreditgarantien” (IMA),
dessen Zusammensetzung Abbildung 11 erldutert.

Der IMA benotigt als Entscheidungsgrundlage aus-
reichende Informationen zum Investitionsprojekt
des Kunden. Er priift das Risiko des Abnehmers
sowie die 6konomische und 6kologische Plausibili-
tat des Projekts anhand von Bilanzen und eines
aussagekraftigen Projektmemorandums. In der
Regel muss der Kunde Jahresabschliisse der letzten

Klarung der Deckungsmaoglichkeiten

drei Geschiftsjahre vorlegen. Diese miissen nach
internationalen Rechnungslegungsstandards
erstellt und testiert sein.

Exportkreditgarantien konnen nur ibernommen
werden, wenn die Kriterien Forderungswiirdigkeit
und risikomaiflige Vertretbarkeit erfillt sind.

Die Forderungswiirdigkeit kann - neben einem all-
gemeinen Exportinteresse - in der Sicherung von
Arbeitsplitzen, in strukturpolitischen Erwigungen
oder in aufRenpolitischen Zielen bestehen. Okologi-
sche, soziale und entwicklungspolitische Gesichts-
punkte werden ebenfalls in die Entscheidungen
einbezogen.

Uber die Indeckungnahme von Geschiften mit
einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro
entscheidet der Interministerielle Ausschuss (IMA).
Bei kleineren Geschéften zwischen fiinf und zehn
Millionen Euro ist der Kleine Interministerielle
Ausschuss (KLIMA) zustindig. Uber Deckungsan-
trage bis zu finf Millionen Euro entscheidet die
Euler Hermes Aktiengesellschaft entsprechend den
Weisungen und unter der Kontrolle des Bundes.

Quelle: Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz,
Exportkreditgarantien; der Interministerielle Ausschuss, 2023

In wenigen Schritten kann der Exporteur klaren, ob sein Exportgeschiaft die Anforderungen an eine

Exportkreditgarantie des Bundes erfullt:

Schritt 1: Passt das Landerrisiko zu den Kriterien der Hermesdeckung?

Schritt 2: Passen das Finanzierungskonzept und die Zahlungsbedingungen zu den Kriterien
der Hermesdeckung?

Schritt 3:  Erflllt das Projekt die Anforderungen der Hermesdeckung?

Schritt 4:  Welche Beratung kann in Anspruch genommen werden?

| Quelle: VDMA-Infoblatt, Finanzierung mit Hermesdeckung realisieren, 2019
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kQuelle: Grafik der Euler Hermes AG und BMWK

Abbildung 11: Zusammensetzung des Interministeriellen Ausschusses fiir Exportkreditgarantien
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Die risikomdjfSige Vertretbarkeit bedeutet, dass eine
verniinftige Aussicht auf einen schadenfreien Ver-
lauf gegeben sein muss. Ob und in welchem Umfang
Deckungen iibernommen werden kénnen, richtet
sich nach der konkreten Beschlusslage fiir das je-
weilige Bestellerland. Das Linderrisiko wird durch
die spezifische Landerdeckungsrichtlinie (Linder-
beschlusslage) definiert und eingegrenzt.

Fiir jedes einzelne Exportland legt der IMA eine
risikoaddquate Deckungspolitik fest und bestimmt
so Umfang und Bedingungen fiir die jeweiligen
Absicherungsmoglichkeiten. Der IMA entscheidet
tber die individuelle Landerbeschlusslage, die Fest-
legung sogenannter Lianderplafonds (Obergrenzen
far die Deckungssumme), die zuldssigen Orientie-
rungsgrofien je Grundgeschift sowie die maximal
deckungsfidhigen Laufzeiten. Die aktuellen Lander-
beschlusslagen konnen auf der Internetseite des
AGA-Portals abgerufen werden.

Fir die Deckungsentscheidung durch Hermes ist
die Bonitdt und wirtschaftliche Situation des Kun-
den ein wesentliches Kriterium. Daher ist auch
relevant, ob das angefragte Produkt eine Einzelin-
vestition darstellt oder Teil eines Gesamtprojektes
ist. Dazu kommt noch der Finanzierungsbedarf fir
die lokalen Bestellungen, die nur begrenzt tiber die
Hermesdeckung mitfinanziert werden kénnen.
Sollte es sich z.B. um den Aufbau eines Solar- oder
Windparks handeln, bei der viele Lieferanten betei-
ligt sind, priift Hermes den Gesamtfinanzierungs-
bedarf, unabhéngig davon, ob fiir die weiteren Lie-
ferungen Hermesdeckungen beantragt werden. Der
Exporteur kann die Chancen auf eine Deckungszu-
sage besser abschitzen, wenn er die Gesamtkons-
tellation kennt und ein aussagekréftiges Projekt-
memorandum vorlegen kann.


https://www.exportkreditgarantien.de/de/laenderinformationen.html
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Hermes-Antrage fragen Informationen zum Stand-
ort ab. Ausdriicklich geprift wird, ob die Lieferun-
gen ein Naturschutzgebiet oder den Siedlungsbe-
reich indigener Bevolkerung betreffen. Hinter der
Frage nach dem Standort steht u.a. der Aspekt po-
tenzieller Auswirkungen des Exportes auf die Um-
welt, soziale Verhaltnisse und Menschenrechte. Fur
Ersatzinvestitionen in bestehenden Anlagen sind
die Prifungsanforderungen geringer. Hermes geht
dann von einem geringeren Umwelteinfluss aus

als bei Neuinvestitionen. Hermes befragt zu allen
Antragen Datenbanken tiber Reputationsrisiken
(RepRisk). Liegen dort Hinweise auf gravierende
Umwelt-, Sozial- oder Menschenrechtsrisiken vor,
wird ein Hermes-Antrag unabhéngig von der zu-
grunde liegenden Kreditlaufzeit und dem Auftrags-
wert einer Risikopriifung unterzogen.

Quelle: VDMA-Infoblatt, Finanzierung mit Hermesdeckung
realisieren, 2019

Der OECD-Konsensus

Die Hermesdeckung schrankt die Gestaltungs-
moglichkeiten bei den Zahlungsbedingungen ein.
Verbindlich sind die Vorgaben des sogenannten
OECD-Konsensus. Fir die Absicherung von Ex-
portgeschiften mit Kreditlaufzeiten von mehr als

Definition Marktfahigkeit

zwei Jahren haben die Mitgliedslinder der OECD
gemeinsame Leitlinien vereinbart. Diese Leitlinien -
die als OECD-Konsensus bezeichnet werden - legen
Konditionen fest, z.B. nach Lindern und Kaufern
gestaffelte Mindestpramien, maximale Kreditlaufzei-
ten der Produktarten oder eine Begrenzung der
ausldndischen Zulieferungen und o6rtlichen Kosten,
die staatlich gedeckt werden kénnen.

Die Frage der zu erhebenden Risikopramien ist
eines der zentralen Themen fir die Wettbewerbs-
gleichheit der Konditionen fiir die 6ffentliche For-
derung von Exportkrediten mittels Vergabe von
Versicherungen durch die jeweiligen Exportkredit-
agenturen. Basis des OECD-Mindestpramiensys-
tems sind die politischen Risiken, die auf einem
einheitlichen System zur Linderklassifizierung
beruhen. Die OECD hat die Lander dieser Welt in
Risikokategorien 1-7 unterteilt. Flir die Hochein-
kommensldnder der OECD und der Eurozone gel-
ten die Kategorien 0 und 1. Linder mit dem hochs-
ten politischen Risiko erhalten die Kategorie 7. Die
Hohe der Pramien korreliert mit der Einstufung in
die jeweilige Landerkategorie. Die vollstindige und
aktualisierte Landerliste ist unter Landerklassifizie-
rungen zu finden.

~Marktfahige“ Risiken sind Risiken, die tiber den privaten Versicherungsmarkt abgesichert werden kénnen.

Als ,marktfahig“ definiert die OECD wirtschaftliche und politische Risiken aus Exportgeschaften mit Kredit-
laufzeiten von nicht mehr als zwei Jahren mit privaten oder 6ffentlichen Schuldnern in den EU-Mitglieds-

landern sowie den Kernldndern der OECD (Kurzfristgeschifte).

Im Langfristbereich (Uber zwei Jahre) sind grundsatzlich alle Lander absicherbar. Als ,,nicht marktfahig* gelten
wirtschaftliche und politische Risiken im Zusammenhang mit Schuldnern/Garanten auRerhalb der EU und
aller anderen OECD-Lander mit Ausnahme von Chile, Israel, Mexiko, Stidkorea und der Tirkei.



4. ZAHLUNGSSICHERUNG MIT EXPORTKREDITVERSICHERUNGEN 43

Durch die Landerklassifizierung im OECD-Konsen-
sus soll verhindert werden, dass zum einen ein
Finanzierungswettbewerb zulasten staatlicher
Haushalte und zum anderen Wettbewerbsverzer-
rungen zwischen den Exporteuren entstehen.
Auflerdem haben sich die OECD-Mitglieder auf
Leitlinien und Standards im Hinblick auf die
Umweltpriifung von Projekten (,Common Approa-
ches*), die Korruptionspravention und -bekamp-
fung und die Kreditvergabe an Entwicklungslander
mit hohem Schuldenstand (,Sustainable Lending®)
verstandigt. All dies priift die Bundesregierung bzw.
der IMA bei der Beurteilung der Férderungswiirdig-
keit von Exportprojekten.

Ab einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren gel-
ten die Bestimmungen des OECD-Konsensus. Fiir
Projekte mit diesen Laufzeiten verlangt der OECD-
Konsensus vom Importeur, eine Anzahlung von
mindestens 15 Prozent des Auftragswertes zu leis-
ten, d.h. dass maximal 85 Prozent des Auftragswer-
tes deckungsfihig sind. Es besteht ebenso die Mog-
lichkeit, Hermesdeckungen im Rahmen von
Projektfinanzierungen (siehe Kapitel 7) zu nutzen.

Warenherkunft und ortliche Kosten

Die Warenherkunft spielt bei einer gewiinschten
Absicherung mit Exportkreditgarantien durch den
Bund eine zentrale Rolle, denn es sollen grundsétz-
lich Lieferungen und Leistungen tiberwiegend
deutschen Ursprungs abgesichert werden. Hermes
hat dafiir einfache Regeln definiert. Ein selbststan-
diges Investitionsgut gilt dann als ,,deutsch®, wenn
die letzte wesentliche Be- und Verarbeitung in
Deutschland erfolgte und die zustdndige IHK ein
deutsches Warenursprungszeugnis erstellt hat.
Auslandslieferungen bis zu einem Anteil von 49
Prozent des Auftragswertes konnen ohne weitere
Begriindung in die Deckung einbezogen werden.
Die ortlichen Kosten bei einer Einzeldeckung - also
die Lieferungen und Leistungen aus dem Besteller-

land - kénnen in die Deckung miteinbezogen wer-
den. Gemaf! dem OECD-Konsensus ist dies bei
Kreditgeschiaften mit einer Laufzeit von mehr als
zwei Jahren bis zu einer Hohe von 28,6 Prozent
(OECD-Hocheinkommenslander) bzw. 33,3 Pro-
zent (alle anderen Linder) des Gesamtauftrags-
werts moglich.

| Quelle: AGA-Portal, Auslidndische Zulieferungen

Eine detaillierte Erlduterung Gber die
Einbeziehung auslandischer Zulieferungen
und lokaler Kosten findet sich unter:
AGA-Portal; Ausldndische Zulieferungen

Ubersteigt der Anteil értlicher Kosten die vom
OECD-Konsensus verbindlich vorgegebene Grenze,
bleibt nur die Moglichkeit, das Geschéft so zu ge-
stalten, dass es mit seinem nicht konformen Teil
aus der Anwendung des Konsensus herausfallt.
Hierfiir kann entweder auf eine Deckung fiir den
uberschiefdenden Teil verzichtet werden oder es
konnen fiir diesen im Rahmen des Exportvertrags
oder eines separaten Vertrags selbstindige Bar-
zahlungsbedingungen vereinbart werden (der Kon-
sensus gilt nur fir Kreditbedingungen mit einer
Kreditlaufzeit ab zwei Jahren). Sollten die maximal
zuldssigen auslandischen Lieferanteile nicht einge-
halten werden konnen, gibt es Moglichkeiten der
Einbeziehung weiterer ausldndischer Exportkredit-
versicherer, mit denen Euler Hermes eine Koopera-
tionsvereinbarung (Mitversicherung oder Riickver-
sicherung) getroffen hat.

Bei der Frage, ob der Bund bei einem erhéhten aus-
landischen Zulieferanteil bereit wére, ein Geschaft
in Deckung zu nehmen, empfiehlt sich die Nutzung
einer Voranfrage tiber das AGA-Portal. Hier gibt
Euler Hermes bei entsprechender Kurzdarstellung
des Projekts und Begriindung der Notwendigkeit
eines erhohten Zulieferanteils eine Indikation, ob
mit einer Genehmigung gerechnet werden kann.


https://www.exportkreditgarantien.de/de/loesungen/risiken-absichern/auslaendische-zulieferungen.html
https://www.exportkreditgarantien.de/de/service/tools/online-anfrage.html
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Beim Bund ist in diesem Sachverhalt eine zuneh-
mende Flexibilitat zu verzeichnen.

Nach den Vorgaben des OECD-Konsensus ist eine
Anzahlung von 15 Prozent auf den Exportwert, nicht
aber auf die mitgedeckten Lokalkosten zu erheben.
In der deutschen Deckungspraxis wird regelmaflig
eine Anzahlung von 15 Prozent auf den Gesamtauf-
tragswert (einschlief}lich lokaler Kosten) vorausge-
setzt.

Die Ressorts des Interministeriellen Ausschusses
(IMA) haben nunmehr entschieden, in begriinde-
ten Ausnahmefillen und bei Einzelfallbasis auf die
Anzahlung und die Lokalkosten zu verzichten. Vor-
aussetzung hierfiir ist zum einen, dass der Expor-
teur plausibel darlegen kann, dass er sich bei dem
konkreten Projekt in Konkurrenz zu Mitbewerbern
befindet, die vermutlich eine ECA-Finanzierung
ohne Anzahlungserfordernis auf Lokalkosten an-
bieten koénnen. Zum anderen muss die Bonitit des
auslandischen Abnehmers (und bei staatlichen
Bestellern die Schuldentragfihigkeit des Landes)
eine entsprechende Reduktion der Anzahlung
unter Risikogesichtspunkten zulassen.

| Quelle: AGA-Report 339, 2023

Aufgrund der besonderen Forderungswiirdigkeit
und den Besonderheiten von Projekten im Bereich
erneuerbarer Energien wurde von der OECD ein
Sektorabkommen entwickelt. Detaillierte Informa-
tionen siehe Kapitel 4.4.

Antragsverfahren

Mit der Durchfiihrung der staatlichen Export-
kreditgarantien hat die Bundesregierung die Euler
Hermes Aktiengesellschaft beauftragt. Diese ist
ermachtigt, wesentliche Erklairungen im Auftrag
und fiir Rechnung des Bundes abzugeben und
entgegenzunehmen. Antrége, die das Exportge-
schift betreffen, werden vom Exporteur gestellt,

Antréage auf Finanzkreditdeckung tibernimmt die
finanzierende Bank. Sofern Unsicherheiten beziig-
lich der Ubernahme einer Exportkreditgarantie
bestehen, kann tiber diesen Link eine kostenfreie,
unverbindliche Voranfrage gestellt werden.

Der Bund hat iber das Online-Portal myAGA das
Antragsprozedere entscheidend verbessert. Nach
dem einmaligen digitalen Registrierungsprozess
erhilt der Exporteur einen ersten unverbindlichen
Hinweis, ob das Exportgeschift deckungsfihig ist.
Hermes empfiehlt, den Antrag frithzeitig, deutlich
vor Unterzeichnung des Liefervertrags, zu stellen.
Ausreichendes Informationsmaterial iber die
Transaktion und den Kunden miissen beigefiigt
werden. Ab einer Projektsumme von 15 Millionen
Euro muss ein aussagekriftiges Projektmemoran-
dum erstellt und vorgelegt werden.

Bereits vor Vertragsabschluss kann der Interminis-
terielle Ausschuss (IMA) eine vorlaufige Zusage zur
Ubernahme einer Exportkreditgarantie erteilen.
Eine solche Grundsatzzusage ist verbindlich: Erfillt
das Geschift alle hierin festgestellten Kriterien,
wird - bei unveridnderter Sach- und Rechtslage -
eine Deckungsiibernahme fiir den Fall der Unter-
zeichnung des Ausfuhrvertrags und gegebenenfalls
des Finanzkreditvertrags zugesichert. Eine solche
Grundsatzzusage starkt die Position des Exporteurs
in der Ausschreibungsphase oder bei den Vertrags-
verhandlungen. Bei unveridnderter Rechts- und
Sachlage wird nach Vertragsabschluss aus der
grundsitzlichen eine endgiiltige Deckungszusage.
0 Informationen tber die digitale
Antragsstrecke finden sich unter:
AGA-Portal; Antragsverfahren



https://www.exportkreditgarantien.de/de/loesungen/einstieg-in-die-absicherung/antragsverfahren.html
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Gebihrenordnung

Fir die Absicherung von Exportgeschiften sind
Gebiihren und Entgelte zu entrichten. Bearbei-
tungsgebiihren sind von der Hohe des Auftrags-
wertes abhidngig. Die Hohe der Entgelte richtet sich
im Wesentlichen nach der Landerkategorie, in die
das Kauferland eingestuft ist. Weiterhin wird das
Entgelt durch den gedeckten Auftragswert, die
Zahlungsbedingungen (Laufzeit des Geschifts) und
den Status des Kaufers sowie die Bewertung des
Sicherheitengebers - staatlich oder privat - und
ggf. durch die Hohe der Selbstbeteiligung (Deckungs-
quote) bestimmt.

Nach dem Prinzip der Risikoteilung miissen Be-
glinstigte aus einer Exportkreditgarantie des Bundes
einen Teil des Risikos selber tragen (Hohe abhan-
gig von der Deckungsart). Dieses Risiko darf nicht
anderweitig abgesichert werden und kommt im
Schadenfall zum Tragen.

Die iibliche Selbstbeteiligung — bei welcher nach
politischen Risiken und wirtschaftlichen Risiken
unterschieden wird - liegt je nach Produkt zwischen
funf Prozent und 15 Prozent (siehe auch: Export-
kreditgarantien/Grundlagen/Produkte).

Fiir Finanzkredit- und Fabrikationsrisikodeckungen
gilt eine Selbstbeteiligung von fiinf Prozent. Zum
Oktober 2020 ist das neue Verzeichnis der Gebithren
und Entgelte fiir die Ubernahme von Exportkredit-
garantien durch die Bundesrepublik Deutschland
in Kraft getreten.

Das Berechnungstool fiir die Gebiihrenkalkulation
findet sich unter:

0 AGA-Portal; Machbarkeits-Check

Leistungsdeckung fiir Ingenieurleistungen und
Consultants

Nicht nur Exporte von Waren oder Anlagen kdnnen
abgesichert werden, sondern auch Forderungen
aus einem Exportgeschift, das die Erbringung einer
Leistung zum Gegenstand hat. Mit einer Leistungs-
deckung kénnen in Deutschland anséssige Auftrag-
nehmer ihre Honorarforderung gegentiiber einem
im Ausland sitzenden Auftraggeber gegen politische
und wirtschaftliche Risiken absichern.

Grundsitzlich sind alle Lander absicherbar. Eine
Ausnahme bilden Exporte mit Kreditlaufzeiten bis
zu zwei Jahren in EU- und OECD-Kernlander (d.h.
EU-Mitgliedstaaten, Australien, Island, Japan,
Kanada, Neuseeland, Norwegen, die Schweiz, die
USA und das Vereinigte Konigreich).

Wichtig ist, dass eine fiir beide Seiten gewerblich
geprdgte und auslandswirksame Leistung erbracht
wird.

Beispiele fiir absicherbare Leistungen:

Leistungen von Architekten und Ingenieuren
Vermessungsleistungen

Sonstige Planungsleistungen
Projektmanagementleistungen

Erstellung von Studien

Erstellung von Filmen

Schulungsleistungen

Beratungsleistungen

Inspektionsleistungen

IT-Leistungen

Quelle: agaportal, Produktinformation
Leistungsdeckung, 2020


https://www.exportkreditgarantien.de/de/produkte/fuer-exporteure/ergaenzende-spezifische-absicherung/produktuebersicht.html
https://www.exportkreditgarantien.de/de/produkte/fuer-exporteure/ergaenzende-spezifische-absicherung/produktuebersicht.html
https://www.exportkreditgarantien.de/de/service/tools/alle-tools.html#machbarkeitscheck
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Bauleistungsdeckung

Die Bauleistungsdeckung sichert die typischen
Risiken im Rahmen eines Baugeschifts im Ausland
ab. Dazu gehoren beispielsweise der Schutz vor
einem Zahlungsausfall aufgrund von Insolvenz des
Auftraggebers oder der Nichtzahlung innerhalb von
sechs Monaten (protracted default) sowie staatlicher
Mafdnahmen und kriegerischer Ereignisse im Aus-
land. Zudem ist beispielsweise die Unzumutbarkeit
der Baudurchfiihrung aufgrund politischer Ereig-
nisse (z.B. Krieg) oder wirtschaftlicher Umstande
(z.B. Insolvenz des Auftraggebers) im Ausland im
Hinblick auf die Aufwendungen fiir die Errichtung
der Baustelle sowie der Baustellenbevorratung ab-
gesichert. Die Bauleistungsdeckung ist mit ver-
schiedenen anderen Deckungsformen kombinier-
bar und kann so individuell auf die Risiken des
Baugeschifts im Ausland angepasst werden.

Quelle: agaportal, Produktinformation
Bauleistungsdeckung, 2020

4.3 Kurz-, mittel- und langfristige
Lieferantenkredite

Bei einem ,hermesgedeckten” Lieferantenkredit
gewihrt der Exporteur dem ausldndischen Kunden
ein Zahlungsziel. Das Zahlungsziel setzt sich aus
Anzahlung, Fristigkeit und Tilgungsplan von gleich-
bleibenden Raten sowie anteiligen Zinsen zusammen.
Faktisch vergibt der Exporteur einen Fremdwéh-
rungskredit, den er sich tiber eine Lieferantenkre-
ditdeckung vom Bund absichern ldsst. Nur mit der
Hermesdeckung ist es dem Exporteur moglich, das
Risiko eines Zahlungsausfalls seines privaten Kun-
den aus einem Schwellen- oder Entwicklungsland
abzusichern. Insbesondere kleine und mittelstdndi-
sche Exporteure konnen vielfach erst mithilfe von
Exportkreditgarantien Auftrige aus Laindern mit
erhohten Risiken erfiillen. Fir sie ist ein Forde-
rungsausfall ungleich schwerer zu verkraften als

fir GrofRunternehmen. Dabei schreiben die Export-
kreditgarantien kein Mindestauftragsvolumen vor.
Vielfach geht es um kleinere, kurzfristige Handels-
geschifte. Beim hermesgedeckten Lieferantenkredit
ist die Finanzierung Teil des Liefervertrags. Expor-
teure kdnnen kurz-, mittel- und langfristige Forde-
rungen aus einzelnen Ausfuhrgeschiften decken
lassen. Grundsétzlich handelt es sich immer um die
Deckung der Risiken nach Versand und Leistungs-
erbringung.

Die Bundesregierung bietet im kurzfristigen Auf3en-
handelsgeschdft (laut OECD- und EU-Bestimmungen
bis 24 Monate Kreditlaufzeit) mit Nicht-OECD-Ldn-
dern die nachfolgend beschriebenen Deckungs-
formen an.

Deckungsnehmer einer Lieferantenkreditdeckung
ist der exportierende deutsche Lieferant. Entschei-
dend fiir die Eigenschaft als Deckungsnehmer ist die
Stellung als Lieferant und Glaubiger einer Kaufpreis-
forderung aufgrund des Ausfuhrvertrags, unabhan-
gig davon, ob der Exporteur Hersteller, Hiandler,
Generalunternehmer etc. ist. Ein (deutscher) Unter-
lieferant, der selbst tiber keinen direkten Zahlungs-
anspruch gegen den auslandischen Kaufer verfiigt,
sondern nur gegen den als Hauptlieferant auftre-
tenden Exporteur, kann keine eigene Lieferanten-
kreditdeckung erhalten, und zwar selbst dann nicht,
wenn die Zahlungsrisiken hinsichtlich seines Anteils
auf ihn durchgestellt sind (if-and-when-Klausel).
Obwohl der Hauptlieferant im Falle einer ,,if-and-
when-Klausel” fiir den Unterlieferantenanteil kein
Risiko tragt, kann nur er als Vertragskontrahent des
auslandischen Kaufers die Deckung erhalten.

Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon, Online-Version,
letzter Aufruf 10. Oktober 2021

Erbringt ein Konsortium mit deutschen Exporteuren
die Lieferungen und Leistungen im Verhiltnis zum
auslandischen Schuldner und wiinschen alle Kon-
sorten eine Absicherung iiber eine Exportkredit-
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garantie des Bundes, erhilt das Konsortium die
Deckung, wobei den Status als Deckungsnehmer
im technischen Sinn nur der federfithrende Kon-
sorte einnimmt, der die Mitkonsorten im Rahmen
des Gewahrleistungsvertrags gegeniiber dem Bund
rechtsgeschiftlich vertritt. Der Gewéhrleistungs-
vertrag kommt also mit allen Konsorten zustande,
primérer Ansprechpartner fiir den Bund ist aber
nur der Konsortialfiihrer.

Der Bund verlangt fiir die Deckung von politischen
Risiken einen Selbstbehalt von fiinf Prozent. Fiir
die Deckung von wirtschaftlichen Risiken muss der
Exporteur 15 Prozent Selbstbeteiligung tragen.

Ein grofier Vorteil von hermesgedeckten Lieferan-
tenkrediten ist, dass diese von Spezialinstituten
aufgekauft werden kénnen. Dieser Forderungsver-
kauf wird im Detail in Kapitel 5 erldutert.

Ausfuhr-Pauschal-Gewihrleistung (APG)

Wenn tiber die Exportkreditgarantien des Bundes
gesprochen wird, stehen meist die Einzeldeckun-
gen im Vordergrund. Weniger Beachtung findet
dagegen die Ausfuhr-Pauschal-Gewihrleistung
(APG). Zu Unrecht. Sie ist ein zentrales, wichtiges
Absicherungsinstrument, vor allem fiir kleine und
mittlere Unternehmen (KMU). Mit 8,5 Milliarden
Euro entfielen 2022 knapp 60 Prozent des gesam-
ten Deckungsvolumens auf Ausfuhr-Pauschal-
Gewahrleistungen.

| Quelle: AGA-Report 339, 2023

Die APG ist eine kostengilinstige und einfach zu
handhabende Absicherung kurzfristiger Forderun-
gen mit Zahlungszielen bis zu zwolf Monaten. Die
Ausfuhr-Pauschal-Gewéhrleistungen (APG und
APG-light) sind ein speziell fiir kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) konzipiertes Absicherungs-
produkt.

Deutsche Exporteure, die wiederholt mehrere
Besteller in unterschiedlichen Landern beliefern,
koénnen hiervon profitieren. Die sogenannte
~APG-light“ richtet sich an kleinere Unternehmen
und bietet die Absicherung fiir kurzfristige Forde-
rungen (Zahlungsziele von max. vier Monaten). Bei-
spielsweise kann ein deutscher Lieferant (mit einem
deckungsfiahigen Umsatz von mind. 500.000 Euro
p.a. aus verschiedenen Lindern), der die Kunden in
mehreren Lindern regelméfig auf Basis von Zah-
lungszielen bis max. 360 Tagen beliefert, von der
einfachen Handhabung einer APG profitieren.

Die APG kann nicht fiir Anlagen- und Bauleis-
tungsgeschifte beantragt werden.

Im Regelfall betrédgt die Selbstbeteiligung fiir den
Exporteur 15 Prozent bei wirtschaftlichen Risiken;
auf Antrag kann die Selbstbeteiligung gegen Zah-
lung eines Zusatzentgelts auf fiinf Prozent redu-
ziert werden. Die Abbildung 12 illustriert diesen
Mechanismus.
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Abbildung 12: Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistung (APG) mit Kreditzielen bis 12 Monate
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\Quelle: Bundesverband deutscher Banken, AuRenhandelsfinanzierung, 2013

Revolvierende Lieferantenkreditdeckung

Die revolvierende Lieferantenkreditdeckung sichert
die kurzfristigen Forderungen deutscher Exporteure
ab, die einen auslidndischen Besteller in laufender
Geschiftsbeziehung mehrmals beliefern. Die Lauf-
zeit betrédgt in der Regel zwolf Monate und verlan-
gert sich automatisch. Wie die APG kann diese
Deckungsform nicht fiir Anlagen- und Bauleis-
tungsgeschifte beantragt werden.

Hermesdeckungen ,,click&cover”

Seit Juli 2018 bietet Hermes fiir kleinere Exportvor-
haben (small tickets) online das Produkt ,,click&-
cover Export® Der Bund hat damit ein Produkt
geschaffen, mit dem Exporteure Auslandsgeschifte
bis fiinf Millionen Euro mit standardisierten Liefe-
rantenkreditdeckungen effizient und digital ab-
schlieffen konnen. Zuséitzlich konnen Mehrpreis-

forderungen tiiber eine Preisgleitklausel bis zu zehn
Prozent des Auftragswertes mit gedeckt werden.

Es sei hier darauf hingewiesen, dass der Bund auch
das Produkt ,Hermesdeckungen click&cover
BANK" fiir Finanzkreditdeckungen geschaffen hat.

Welche Phasen sind bei der digitalen Lieferanten-

kreditdeckung vorgesehen?

1. Vorab-Check:
Nach Beantwortung weniger Fragen erfahrt der
Exporteur, ob sein Geschift fiir das beschleunigte
Verfahren (click&cover) geeignet ist.

2. Entgeltindikation
Der Exporteur erhilt eine Indikation tber die
Gesamtkosten. Dabei werden alle Kosten en bloc
bzw. als Entgelt-Bandbreite dargestellt. Je genauer
seine Angaben sind, desto praziser kann das zu
erwartende Entgelt berechnet werden.
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Besonderheiten und Voraussetzungen

~Hermesdeckungen click&cover EXPORT* eignen sich primar fiir standardisierte Geschafte mit

unter anderem folgenden Parametern:

e Auftragswert: maximal finf Millionen Euro

e Zahlungsbedingungen: nur ausgewahlte reguldre Rickzahlungsprofile

e maximale Kreditlaufzeit: fiinf Jahre
e Staaten der Landerkategorien 1 bis 5
e zuldssiger Auslandsanteil: maximal 49 Prozent

e davon ortliche Kosten: 11,5 Prozent des Gesamtauftragswertes

3. Kostenloser Antrag
Uber gezielte Fragen wird der Exporteur durch
den Antrag gefiihrt. Sollte er dartiber hinaus
Hilfe bendtigen, stehen ihm die Berater unter
der Rufnummer 040/88 34-90 00 telefonisch
zur Verfiigung. Alternativ kann der Exporteur
auch tiber Mail Kontakt aufnehmen:
info@exportkreditgarantien.de

4. Grundsatzzusage
Soweit der Exporteur noch in Verhandlungen
mit seinem ausldndischen Kunden steht, emp-
fiehlt es sich, eine Grundsatzzusage zu beantra-
gen. Der Exporteur erhoht so seine Planungs-
sicherheit, ob der Bund das Geschift in Deckung
nehmen kann.

5. Endgiiltige Deckungszusage
Sobald der Exporteur den Vertrag abgeschlossen
hat, kann er eine endgtiltige Deckungszusage
beantragen. Eine vorherige Grundsatzzusage ist
dabei nicht zwingend erforderlich.

Quelle: agaportal, Produktinformation click&cover Export,
2020

Ein Online-Antrag, einschliellich Vorab-Priifung
und Entgeltindikation, ist iber www.agaportal.de
vom Exporteur zu stellen. Um die ,Hermesdeckun-
gen click&cover EXPORT* nutzen zu kdnnen, muss
sich der Exporteur auf dem Online-Portal ,,myAGA*
registrieren. Eine Registrierung muss nur einmal
erfolgen; danach kann auf alle Funktionen, auch
den digitalen Antrag, ohne weitere Unterschriften
zugegriffen werden.

»~Hermesdeckungen click&cover EXPORT" ermog-
lichen es deutschen Exportunternehmen, eine
Forderung aus einem einzelnen Ausfuhrgeschéft
(Warenlieferung oder Dienstleistung) online und
fir einfach gelagerte Exportgeschéfte schnell ab-
zusichern. Um eine schnelle Bearbeitung gerade
im KMU-Segment sicherzustellen, wird diese
Deckungsvariante nur fir standardisierte Transak-
tionen angeboten. Im Kern steht sie fiir Geschifte
der Landerkategorien 1 bis 5 mit Kreditlaufzeiten
bis zu finf Jahren zur Verfiigung.

Ob sich die Exportkreditgarantie fiir das konkrete
Auslandsgeschift grundsitzlich eignet, erfahrt der
Exporteur tiber obige fiinf Fragen im Rahmen des
Vorab-Checks. Ebenfalls erhilt der Exporteur eine
Entgeltindikation im Rahmen des Online-Antrages,
d.h. noch vor Antragstellung. In Abhingigkeit von


mailto:info@exportkreditgarantien.de
https://www.agaportal.de/de
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Vertragsgarantiedeckung und Avalgarantie

Die Vertragsgarantiedeckung ermdéglicht deutschen Exporteuren, die zur Absicherung ihrer eigenen
vertraglichen Verpflichtungen eine Garantie gegentiber auslandischen Bestellern herauslegen miissen
(Bietungs-, Anzahlungs-, Vertragserfillungs-, Gewahrleistungsgarantie), sich vor Verlusten aus einer
politisch bedingten oder widerrechtlichen Ziehung dieser Garantie zu schitzen.

Kern der Avalgarantie ist das Zahlungsversprechen des Bundes gegeniiber der garantiestellenden Bank
(Hausbank des Exporteurs), auf erstes schriftliches Anfordern unabhangig vom Ziehungsgrund 80 Pro-
zent des gezogenen Garantiebetrags zu erstatten. Insbesondere fiir kleine und mittelstandische Unter-
nehmen ist die Avalgarantie interessant. Sie ermdglicht deutschen Exporteuren, die eigene Kreditlinie zu
entlasten. Durch die Avalgarantie werden 80 Prozent der Garantiesumme durch den Bund abgedeckt, nur
20 Prozent verbleiben bilanziell bei der Hausbank und belasten somit die Kreditlinie des Unternehmens.

Die Avalgarantie ist eine Erganzung zur Vertragsgarantiedeckung und nicht eigenstandig einsetzbar.

Grundsatzlich ist auch eine Hauptdeckung in Form einer Fabrikationsrisiko- bzw. einer Lieferanten-
kreditdeckung erforderlich, es sei denn, der Exporteur hat keine auslandischen Zahlungsrisiken
(z.B. aufgrund eines bestatigten Akkreditivs) oder hat diese anderweitig abgesichert.

den gewéhlten Produktparametern wird dem
Exporteur im Rahmen des Online-Antrages der
Gesamtbetrag von Gebiihren und Entgelten ange-
zeigt. Neben den Forderungsrisiken konnen bei
Bedarf auch die Fabrikationsrisiken (vor Versand)
als integrativer Bestandteil von ,Hermesdeckungen
click&cover EXPORT* abgesichert werden.

4.4 Mittel- und langfristige Finanzkredit-
deckung des Bundes

Finanzkreditdeckungen des Bundes fiir mittel- und
langfristige Bestellerkredite sind ein zentrales Aufen-
wirtschaftsforderinstrument der Bundesregierung.
Die Finanzkreditdeckung ermoglicht es Banken,
Darlehensforderungen abzusichern, die aus der
Finanzierung eines deutschen Exportgeschifts
resultieren. Die Vorteile fiir den Exporteur sind in
nachfolgender Abbildung 13 dargestellt.

Bei der Finanzkreditdeckung handelt es sich um
die Absicherung einer abstrakten Darlehensforde-
rung. Das mit der Ubernahme der Deckungen ver-
bundene finanzielle Risiko trigt der Bundeshaus-
halt, dem im Gegenzug die Einnahmen aus den
Exportkreditgarantien zugutekommen. Export-
kreditgarantien des Bundes tragen sich insbeson-
dere durch Gebiihren und Entgelte selbst und
stellen demzufolge keine Subvention dar.

Quelle: Jahresbericht 2020 Exportkreditgarantien
der Bundesrepublik Deutschland

Deckungsnehmer fiir eine Finanzkreditdeckung
des Bundes ist das Kreditinstitut, das den Besteller-
kredit ausgereicht hat. Die Bank des deutschen
Exporteurs stellt somit den Antrag auf eine Finanz-
kreditdeckung, nicht der Exporteur. Antrige auf
eine Finanzkreditdeckung beim Bund kénnen alle
deutschen Finanzinstitute stellen sowie ausldndische
Banken, sofern sie das Exportgeschift des deutschen


http://www.agaportal.de/pages/aga/produkte/vertragsgarantiedeckung.html
http://www.agaportal.de/pages/aga/produkte/lieferantenkreditdeckung.html
http://www.agaportal.de/pages/aga/produkte/lieferantenkreditdeckung.html
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Abbildung 13: Vorteile der Exportkreditgarantien des Bundes fiir den Exporteur

Finanzielle Freirdume

« zusatzliche Liquiditat durch
Entlastung der Aval-/Kreditlinie

« Kreditsicherheit durch Abtretung,
Forfaitierung

Wettbewerbsvorteil

« Finanzierungsmaoglichkeit fir
den auslandischen Kunden als
Vertriebsargument

\ Quelle: AGA-Portal, Exportkreditgarantien des Bundes

Vorteile fiir den
Exporteur

Flexible Gestaltung

« Kombination der verschiedenen
Deckungsformen je nach Bedarf

- fundierte Beratung

Bestellerkredit und Finanzkreditdeckung

Beim Bestellerkredit gewahrt die Bank des Exporteurs dem auslandischen Besteller oder seiner Hausbank
einen ,liefergebundenen Finanzkredit®. Die unterschiedlichen Varianten sind in den unten dargestellten
Abbildungen erldutert. Das Darlehen wird an den Exporteur ausgezahlt und vom Importeur bedient.

Die Finanzkreditdeckung ermoglicht es Banken, die Darlehensforderungen gegeniiber dem Importeur zu
95 Prozent abzusichern; funf Prozent verbleiben als Selbstbehalt bei der Bank. Grundsatzlich muss vom

Importeur eine Anzahlung von mindestens 15 Prozent geleistet werden.

Unternehmens finanzieren und tber ausreichende
Reputation und Erfahrung mit dieser Art von Fi-
nanzierung verfiigen. Die Finanzkreditdeckung fiir
ausldndische Banken erfolgt iber eine Einzelfall-
entscheidung des IMA. Die ausldndische Bank darf
selbst nicht im Bestellerland domiziliert sein.

Probleme im Grundgeschift, wie Versaumnisse

des Exporteurs, miissen jeweils in der bilateralen
Beziehung Exporteur - Importeur bzw. Exporteur —
Bund geregelt werden. Der Bund will Nachteile fiir
sich vermeiden, die entstehen kénnten, wenn der
Importeur (= Kreditnehmer) die Riickzahlung des
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Exporteurs-Garantie - Verpflichtungserklarung

Bei jedem Exportgeschaft mit einer Finanzkreditdeckung des Bundes wird der Exporteur mit der soge-
nannten Verpflichtungserklarung in die Vertragsbeziehung zwischen Bank und Bund eingebunden.

Der Exporteur verpflichtet sich, dem Bund und der finanzierenden Bank bestimmte Informationen tiber
das Exportgeschaft zu geben, die fir die Finanzkreditdeckung relevant sind.

Dies gilt beispielweise, wenn das Exportgeschaft durch Bestechung zustande gekommen ist, der Exporteur
unrichtige Angaben zum Warenursprung beziiglich des zu finanzierenden Lieferumfangs gemacht hat oder
wenn der ausldandische Schuldner den Finanzkredit unter Berufung auf die unvollstandige oder mangel-
hafte Durchfiihrung des Liefergeschafts nicht zahlt. Zusatzlich aufgenommen wurde der Passus Liefer-
ketten. Bis zum Ende des Jahres 2023 missen Unternehmen (> 3.000 Mitarbeitende) die Sorgfaltspflich-
ten aus dem Lieferkettengesetz (LkSG) umgesetzt haben.

| Quelle: Handbuch Exportkreditgarantien, Verpflichtungserklirung

Kredits verweigert, da er Mangel beim Lieferge-
schift beanstandet. Der Exporteur bleibt daher
uber eine sogenannte Verpflichtungserkldrung in
die Vertragsbeziehung mit der Bank eingebunden.

Der Exporteur verpflichtet sich gegentiiber der Bun-
desregierung, Informationen und Auskiinfte iiber
das zugrunde liegende Ausfuhrgeschift zu erteilen.
Zudem erkennt er die Weisungsbefugnisse des
Bundes an und verpflichtet sich, unter bestimmten
Voraussetzungen die Bundesregierung von der Ent-
schiadigungsverpflichtung aus der Finanzkredit-
deckung freizustellen.

1. Bank-zu-Bank-Kredit

Hierunter fillt insbesondere die Anerkennung des
Regressanspruchs des Bundes, soweit der Bund die
finanzierende Bank unter der Finanzkreditdeckung
entschddigen musste, der Exporteur selbst jedoch
keine Entschddigung beanspruchen konnte, zum
Beispiel da der ausldndische Besteller die Zahlung
unter Berufung auf die unvollstindige oder mangel-
hafte Durchfiihrung des Liefergeschifts verweigert.

Quelle: Bundesverband deutscher Banken, AuRenhandels-
finanzierung, 2013

Bei einem Bestellerkredit gibt es grundsitzlich
mehrere Moglichkeiten, wie in den Abbildungen
14 bis 16 dargestellt:

Der auslandische Importeur schaltet seine lokale Bank ein, die einen Kredit bei einer deutschen Bank
aufnimmt und diesen an den Importeur weiterleitet (Abbildung 14).

2. Kredit der deutschen Hausbank des Exporteurs an den auslandischen Importeur mit Garantie seiner

Bank (Abbildung 15)

3. Kredit an den auslandischen Importeur ohne zusatzliche Sicherheiten (Abbildung 16)


https://www.agaportal.de/handbuch-exportkreditgarantien/b-deckungsformen/iv-finanzkreditdeckung/1-einzeldeckung/f-verbindung-export-finanzkredit/iv-exporteurgarantien
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Abbildung 14: Gedeckter Bestellerkredit (,,Bank-zu-Bank-Kredit®)

auslindischer Liefervertrag

Importeur

deutscher
Exporteur

lokaler Riickzahlung (ProR tA_uLs'zafhlung Bundes-

Kredit- (Tilgung/Zinsen) ro Rata-LIeterung deckung
und Leistung)

vertrag

Kreditvertrag

Bank des

A\ 4

Importeurs

Riickzahlung (Tilgung/Zinsen)

\ Quelle: BMWK

Bank des
Exporteurs

Liefervertrag

auslandischer

Abbildung 15: Gedeckter Bestellerkredit (,,Direktkredit mit Bankgarantie®)

deutscher

Importeur

Kreditvertrag

lokale
Vereinbarung
Gber Garantie-

stellung Rickzahlung

(Tilgung/Zinsen)
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Auszahlung

und Leistung)

Bank des
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unwiderrufliche Zahlungsgarantie

\ Quelle: BMWK

Exporteurs

Bundes-
deckung




54

Die nachfolgende dritte Variante setzt eine zufrieden-
stellende Bonitit des ausldndischen Kunden vor-
aus, denn es wird keine Bank zwischengeschaltet.
Voraussetzung fiir die Bonititsanalyse sind Bilan-
zen des ausliandischen Kunden nach den ,,Grund-
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satzen der internationalen Rechnungslegung”
(International Financial Reporting Standards - IFRS)
oder ,United States Generally Accepted Accounting
Principles“ (US-GAAP) der vergangenen drei Ge-
schiftsjahre.

Liefervertrag

auslandischer

Abbildung 16: Gedeckter Bestellerkredit (,,Direktkredit®)

deutscher

Importeur

Kreditvertrag

Rickzahlung
(Tilgung/Zinsen)

Nur bei guter Bonitét des Bestellers mdoglich!
(Abschliisse nach IFRS oder US-GAAP)

\Quelle: BMWK

Exporteur

Auszahlung
(Pro Rata-Lieferung
und Leistung)

Bundesdeckung

Bank des
Exporteurs

Zusatzliche Beratungsleistungen

Der Bund hat seine Beratungsleistungen fiir die Exportkreditgarantien ausgebaut: In Dubai, Singapur
und Nairobi sind Finanzierungsexperten in den dortigen Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs)
etabliert, die deutschen Unternehmen, ihren Kunden und den finanzierenden Banken mit Rat und Tat
zur Seite stehen. Die Expertinnen und Experten sind jeweils regional titig und begleiten damit Exporte
insbesondere in den MENA-Raum sowie nach Siidostasien und Ostafrika. Der genaue regionale Zuschnitt
der Tatigkeiten wird sich schrittweise entwickeln und auch vom Bedarf im Einzelfall abhdngen. Der primare
Fokus liegt auf den ASEAN-Landern (aus Singapur heraus), dem Mittleren Osten (aus Dubai heraus)
sowie den Landern Ostafrikas (aus Nairobi heraus). Die Unterstltzung wird eng mit dem bewahrten
Beratungsangebot von Euler Hermes koordiniert, um eine verzahnte Flankierung aus Deutschland her-

aus und im Zielland zu gewahrleisten.
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Im Mai 2022 wurde zusatzlich der ,German ECA Desk in Turkey“ etabliert. Der Bund kommt damit einem
vielfach geduRerten Wunsch aus der Wirtschaft nach. Auch fiir die ausldandischen Kunden der deutschen
Exporteure wurde eine Informationsplattform geschaffen, um diesem Interessentenkreis notwendige
Informationen schon im Vorfeld des Exportgeschafts zukommen zu lassen.

Festzinsprogramm fiir Afrika

Neben den erweiterten Deckungsméglichkeiten wurde auf der G20-Compact with Africa-Konferenz
der Grundstein flr weitere Verbesserungen bei der Exportfinanzierung gelegt.

So wurde im Januar 2020 ein sogenannter ,,Afrika-CIRR" eingefiihrt. CIRR ist die Abklrzung fiir Commercial
Interest Reference Rate und beinhaltet einen Festzinssatz fir gedeckte Exportkredite.

Durch den Festzinssatz konnen Zinsanderungsrisiken bei der Exportfinanzierung eliminiert werden.
Der Afrika-CIRR ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Starkung des Handels zwischen Deutschland
und Afrika. Das Programm wird im Auftrag der Bundesregierung von der Férderbank KfW umgesetzt,
die damit wiederum die KfW IPEX-Bank GmbH betraut hat.

| Quelle: BMWK, Neues Festzinsprogramm fiir Afrika-Exporte, 2020

Sonderbedingungen fiir den Sektor erneuerbare
Energien

Klimafreundliche Technologien aus Deutschland
zdhlen zur Weltspitze. Die Starkung der Exportakti-
vititen dieses Sektors, auf dem vorwiegend kleine
und mittelstdndische Unternehmen titig sind, ist
der Bundesregierung besonders wichtig. Dabei spielt
der Erhalt der Innovationsdynamik deutscher Spit-
zentechnologien zur Nutzung erneuerbarer Energien
durch eine Prdsenz auch auf Auslandsmairkten eine
wichtige Rolle. Nach mehr als fiinfjdhrigen Verhand-
lungen hatte sich die Européische Union mit den
Mitgliedstaaten der OECD Anfang April 2023 auf
neue Regeln fiir die Exportfinanzierung verstandigt.
Zweck des seit 1978 bestehenden OECD-Konsensus

ist es, das ,level playing field“ fir Exporteure zu
wahren und einen Konditionenwettbewerb zwischen
den Staaten zu vermeiden. Der reformierte OECD-
Konsensus soll die Relevanz der staatlich geférder-
ten Exportfinanzierung nachhaltig sichern. Gleich-
zeitig soll die Wettbewerbsfidhigkeit der Exporteure
gegentiber Staaten, die sich dem OECD-Konsensus
nicht angeschlossen haben, gestirkt werden. Die
Grundsatzeinigung tiber die Reform des OECD-Kon-
sensus sieht konkret die Vereinheitlichung und
Verlangerung der maximal zuldssigen Kreditlauf-
zeiten, Anpassungen in der Entgeltsystematik fiir
lange Kreditlaufzeiten und ein flexibleres Tilgungs-
profil vor. Vor allen Dingen wurde das Sektorab-
kommen Klima (Climate Change Sector Under-
standing, CCSU) tiberarbeitet und erweitert.
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Folgende fiir Exportkredite relevante Eckdaten
wurden modifiziert.

o Kreditlaufzeiten bis zu 22 Jahren

» Flexible Riickzahlungsbedingungen
(z.B. Annuititen)

¢ Tilgungsfreie Zeit bis zu 18 Monate nach
Fertigstellung

¢ Einbeziehung auslandischer Zulieferungen
bis zu 70 Prozent

| (Quelle: AGA - Report 340, 3. Mai 2023)

Wihrend das alte Sektorabkommen Klima auf den
Energiesektor beschrankt war, werden jetzt auch
Geschifte und Projekte berticksichtigt, die sich
anderweitig positiv auf das Klima auswirken bzw.
dazu beitragen, die international vereinbarten Kli-
maziele zu erreichen. Die langen Kreditlaufzeiten
von bis zu 22 Jahren sowie flexible Tilgungsprofile
sollen dazu beitragen, die Transformation der
Industrie zu beschleunigen und den Technologie-
export zum Schutze des Klimas (Mitigation) bzw.
die Anpassung an die Folgen des Klimawandels
(Adaption) zu forcieren.

Im kurzfristigen Deckungsbereich sind flexible
Bedingungen, wie z.B. bei der Hohe des Selbstbe-
halts, moglich und mit Euler Hermes abzustimmen.
Im Rahmen der Sonderinitiative Erneuerbare Ener-
gien konnen zudem Geschifte im Bereich erneuer-
bare Energien mit ausldndischen Zulieferungen in
Hohe von bis zu 70 Prozent mit einer Exportkredit-
garantie abgesichert werden.

4.5 Der private Versicherungsmarkt

Neben den Exportkreditgarantien des Bundes
arbeiten auch private Exportkreditversicherungen
in Deutschland. Diese gewéhren jedoch teilweise
keine Deckung fiir politische Risiken.

Die drei groften in Deutschland tétigen privaten
Kreditversicherer sind:

* Euler Hermes Aktiengesellschaft, Hamburg
» Coface Kreditversicherungs AG, Mainz
o Atradius Kreditversicherung, Kéln

Kontakt

Euler Hermes Aktiengesellschaft
Niederlassung der Euler Hermes SA
Gasstralte 29

22761 Hamburg

Tel.: +49 40 8834-0

Fax: +49 40 8834-7744
info.de@eulerhermes.com

Atradius Kreditversicherung
Opladener Stralle 14

50679 Koéln

Postfach

Tel: +49 221 2044-4000

Fax: +49 221 2044-4419
customerservice.de@atradius.com

Coface, Niederlassung in Deutschland
Isaac-Fulda-Allee 1

55124 Mainz

Tel.: +49 61 31 323-0

Fax: +49 61 31 372766
info-germany@coface.com


mailto:info.de@eulerhermes.com
mailto:customerservice.de@atradius.com
mailto:info-germany@coface.com
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Die Policen unterscheiden sich von Versicherer zu
Versicherer und miissen daher sorgfiltig gepriift
werden (Versicherungsumfang, Karenzfristen fiir
die Entschddigung etc.). Der Exporteur muss sich
immer am Risiko mit dem sogenannten Selbstbe-
halt (i.d.R. zehn Prozent vom versicherten Betrag
fr wirtschaftliche und politische Risiken) beteili-
gen. Die Pramien fiir den Versicherungsschutz sind
nicht standardisiert, daher muss fiir jede Deckungs-
tibernahme ein Angebot angefordert werden.

Der Vorteil der privaten Kreditversicherer liegt

in der Flexibilitat der Zahlungsbedingungen. Es
gibt keine Vorgaben beim Warenursprung. Bei
Deckung durch private Kreditversicherer ist vorab
mit der finanzierenden Hausbank die Akzeptanz
der Deckungspolice als Sicherheit zu kldren.

Neben den genannten Versicherungen gibt es soge-
nannte ,Internationale Versicherungsbroker®, die
das Geschift sehr gut kennen und deren Ansprache
lohnend sein kann. Eine Auswahl der Unternehmen
ist im Anhang unter Kapitel 12.2.3 zu finden.
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5.1 Einleitung

Die im Kapitel 3 vorgestellten Instrumente dienen
der Zahlungssicherung und liefern als solche noch
keine Liquiditat fiir den Exporteur. Mit den in den
Folgekapiteln 5.2 und 5.3 beschriebenen Instrumen-
ten konnen sich Exporteure Liquiditit und damit
finanziellen Spielraum verschaffen, indem sie zu
einem spateren Zeitpunkt fillig werdende Forde-
rungen (Lieferantenkredit) aus Warenlieferungen
und Leistungen an eine Bank oder ein Spezial-
institut verkaufen.

5.2 Der Lieferantenkredit mit
Forfaitierung

Beim Lieferantenkredit riumt der Exporteur seinem
ausldndischen Besteller ein Zahlungsziel ein, ohne
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dass eine Bank zwischengeschaltet ist. Das Einrdu-
men eines Lieferantenkredits setzt voraus, dass der
Exporteur tiber eine ausreichend starke Bilanz sowie
Liquiditat verfiigt, um auf die Rickzahlung ent-
sprechend warten zu kénnen. Ferner muss er
gewisse Ressourcen zur Kreditiiberwachung und
fiir das Inkasso einsetzen. Um die eigene Bilanz
und das Forderungsmanagement zu entlasten
sowie Spielraum zur Finanzierung neuer Geschifte
zu schaffen, kann die Forfaitierung ein sinnvoller
Weg sein. Die Bank tibernimmt dabei das volle
wirtschaftliche und politische Risiko. Gerade bei
den langen Zahlungszielen der 6ffentlichen Hand
in vielen Exportmairkten ist dieses Instrument
empfehlenswert.

Der Ablauf eines Forfaitierungsgeschéfts ist in der
Abbildung 17 beschrieben:

Abbildung 17: Forfaitierung

ausldandischer

Liefervertrag mit Zahlungsziel

deutscher

Importeur

lokale
Vereinbarung
uber Stellung L/C,
Wechselaval,
Garantie

Bank des

Nachsicht L/C
Wechsel/Garantie

Gutschrift des Forderungsbetrags

Exporteur

Abtretung der
Forderung*

Forfaitierungs-
vertrag

Forfaitierungs-
erlds

Bank des

Importeurs

\Quelle: BMWK

Exporteurs

* Wechsel werden in der Regel direkt von der Bank des Importeurs an die Bank des Exporteurs als sogenannter Solawechsel ausgestellt.
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Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Ankauf  Eine Forfaitierung erfolgt in der Regel auf Basis eines
durch den Forderungskaufer i.d.R. regresslos erfolgt, abstrakten, also vom Grundgeschift losgeldsten,

also ohne spateren Riickgriff auf den Exporteur. Zahlungsinstruments. Die Forderung des Exporteurs
Der Exporteur haftet jedoch fiir den rechtlichen an seinen auslandischen Geschéftspartner kann
Bestand und die Durchsetzbarkeit der Forderung durch folgende Instrumente besichert werden:

bis zu deren vollstindiger Erfiillung.
e durch die Bank avalierte Wechsel
¢ Bankgarantie
o AKkkreditiv

Einzelschritte eines Forfaitierungsgeschafts mit einem auslandischen Kunden

1. Beabsichtigter Liefervertrag zwischen deutschem Exporteur und Importeur mit Einrdumung eines
Zahlungsziels durch den Exporteur

2. Der Exporteur kontaktiert seine Bank, um die Forfaitierungsbedingungen zu erfragen. Die Bank
berechnet auf Anfrage den sogenannten kostenneutralen Forfaitierungszins. Das ist der Zins,
der im Liefervertrag vereinbart werden muss, damit der Exporteur nach Abzug aller Kosten seinen
urspriinglichen Vertragspreis erhalt.

3. Priifung der Bedingungen und Anforderung eines verbindlichen Forfaitierungsangebots der Bank

4. Anpassung der Zahlungsbedingungen und des Zinssatzes und Abschluss des Liefervertrags

5. Abschluss des Forfaitierungsvertrags zwischen Exporteur und Bank

6. Warenlieferung von deutschem Exporteur an Importeur

7. Fir den Forderungsbetrag erhalt der deutsche Exporteur vom Importeur/Besteller von einer
akzeptierten lokalen Bank avalierte Wechsel ausgehandigt.

8. Der deutsche Exporteur reicht die avalierten Wechsel zusammen mit den Liefernachweisen bei
seiner Bank ein.

9. Der deutsche Exporteur erhidlt von seiner Bank den sogenannten Forfaitierungserlos.

10. Die Bank oder das Forfaitierungsunternehmen ist nach Ankauf der Forderungen der neue Glaubiger
des auslandischen Bestellers.

| Quelle: Helaba, Exportfinanzierung, 2012



Eine Forfaitierung von reinen Buchforderungen ist
bei ausldndischen Schuldnern mit entsprechender
zufriedenstellender Bonitidt auch moglich. Sobald
der Exporteur eine Forfaitierung fiir ein Auslands-
geschift beabsichtigt, sollte er frithzeitig Kontakt
mit Forfaiteuren aufnehmen, um die aktuellen An-
kaufkonditionen, einschliefilich der fiir das jeweilige
Land berechneten Risikopramie, die maximale Lauf-
zeit forfaitierfahiger Exportforderungen sowie die
vom Forfaiteur anerkannten lokalen Banken abzu-
klaren. Sehr hilfreich sind die Exportabteilungen
der Landesbanken wie Helaba und LBBW (Adres-
sen siehe Anhang).
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5.3 Die Forfaitierungsgarantie

Fir kleinvolumige Exportgeschifte unterhalb von
zehn Millionen Euro bietet der Bund mit der For-
faitierungsgarantie seit dem 2. Quartal 2023 ein
ergianzendes Instrument an. Es handelt sich um
eine fiir die Banken vereinfachte Form der Export-
finanzierung. Im ersten Schritt gewdhrt der deut-
sche Exporteur seinem ausldndischen Besteller
einen sogenannten Lieferantenkredit (Zahlungsziel
spater als Liefertermin).

Im zweiten Schritt kauft die Bank dem Exporteur
diese Forderung ab (Forfaitierung) und verschafft
diesem somit neue Liquiditit. Der Bund garantiert
der Bank gegeniiber fiir diese Forderung, d.h. bei
Zahlungsunfihigkeit des auslandischen Bestellers
ersetzt der Bund der Bank den Forderungsausfall
zu 80 Prozent.

Quelle: Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz,
Pressemitteilung 25.01.2023

auslandischer Liefervertrag

Importeur

Riickzahlung

\Quelle: BMWK

~

Abbildung 18: Verkauf durch den Bund gedeckter Forderungen
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Zusammenfassung

Ausgangspunkt der Forfaitierung ist die Gewah-
rung eines Lieferantenkredits durch den Exporteur
an seinen auslandischen Kunden. Der Lieferanten-
kredit wird in Form eines Zahlungsziels vereinbart.
Besonders fiir mittelstindische Unternehmen
gewinnt die Forfaitierung immer mehr an Bedeu-
tung, speziell im Bereich der Exportfinanzierung.
Durch den Forderungsverkauf (Forfaitierung)
verwandelt das Unternehmen ein gewihrtes Zah-
lungsziel in ein Kassageschaft. Dadurch starkt das
Unternehmen seine Liquiditit sowie seine Konkur-
renzfihigkeit auf dem internationalen Markt. Ein
schlagkraftiges Argument fiir diese Vorgehensweise
sind die oftmals hoheren Kontokorrent-Zinsen in
Schwellen- und Entwicklungslandern, sodass die
Gewihrung eines Zahlungsziels die eigene Wettbe-
werbsfihigkeit erhoht. Je nach Bonitdt und Kunden-
wunsch tibernimmt das ankaufende Finanzinstitut
auch das Ausfallrisiko. Das politische/wirtschaftliche
Risiko wird dabei je nach Abnehmerbonitét bank-
maflig bzw. durch eine Exportkreditgarantie des
Bundes oder iiber eine Versicherungspolice abge-
sichert.

Vorteile fiir das Unternehmen:

schnelle liquide Mittel durch Verkauf der
Forderung an die Bank

Auslagerung des Ausfallrisikos moglich
positive Bilanzeffekte (liquide Mittel anstelle
von Forderungen, teilweise auch Ausbuchung
der Forderungen)

Produktionsphase ebenfalls absicherbar

Durch die Verbesserung der Liquiditit und die
Schonung eigener Kreditlinien werden Zinsauf-
wendungen vermieden und zudem Freirdume

fiir Neugeschéfte und somit zusitzliche Ertrage
geschaffen. Gerade vor dem Hintergrund von
Basel I1I und der Verpflichtung der Kreditinstitute,
die Darlehenskonditionen am individuellen Rating
des Kreditnehmers auszurichten, wird es fiir Unter-
nehmen zunehmend wichtig, ihre Bilanz fir die
Ermittlung der Bonitit (Kreditwiirdigkeit) aufzu-
bessern.

Quelle: Georg Fahrenschon et al., Mittelstand -
Motor und Zukunft der deutschen Wirtschaft, 2015
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6.1 Einleitung

Kleinere Exportgeschéfte sind fiir viele deutsche
mittelstindische Unternehmen ein wichtiges
Geschiftsfeld. Es ist jedoch nicht einfach, fiir sol-
che kleineren Exportvorhaben ein passendes
Finanzierungsangebot zu finden. In den letzten
Jahren hat sich der Trend verstérkt, Exportfinan-
zierungen erst ab circa fiinf Millionen Euro anzu-
bieten. Bei manchen Instituten liegt die Untergrenze
sogar bei zehn Millionen Euro. Die Auftragswerte
mittelstindischer Maschinenbauer liegen aber sel-
ten in diesen GréfRenklassen. Deshalb gibt es bei
der Verfiigbarkeit von Exportfinanzierung ein gro-
f3es Problem: die Finanzierungsliicke fiir kleinere
Auftragswerte, das sogenannte ,Small Ticket Gap“
in der Exportfinanzierung.

Quelle: Trafin Scout GmbH, Exportfinanzierung fir
den Mittelstand, 2020

Die Hausbanken der deutschen Exporteure sind oft
nur bei hoheren Auftragswerten bereit, eine mit
Exportkreditgarantien abgesicherte Finanzierung
anzubieten. Hintergrund sind zu hohe Fixkosten,
die die kleinen Kredite nicht einspielen, und oft-
mals ein hoher Beratungsbedarf. Mit einer Laufzeit
zwischen zwei und finf Jahren und einem Kredit-
volumen ab 0,5 Millionen Euro bis zu fiinf Millionen
Euro ist der kleine Bestellerkredit ideal fiir soge-
nannte Small-Ticket-Exporte. Daher sind Exporteure
gut beraten, sich bei diesen Projektgrofen an die in
den Folgekapiteln beschriebenen Institutionen zu
wenden.

In den letzten Jahren haben sich sogenannte ,,FinTec-
Firmen“ (Exporthandels-Plattformen) etabliert, die
Uber digitale Plattformen auch kleinere Export-Trans-
aktionen realisieren. Dabei kommen sowohl gedeckte
Lieferantenkredite als auch gedeckte Bestellerkredite
(siehe Kapitel 4.3 und 4.4) zur Anwendung.

6.2 AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
(AKA)

Die AKA ist ein Finanzierungsinstitut, das im Jahre
1952 von mehreren deutschen Kreditinstituten zum
Zweck der Ausfuhrférderung gegriindet wurde.

Zu den aktuellen 17 Gesellschaftern gehéren auch
die grof!en Landesbanken.

Die sogenannten Small Tickets stellen viele Banken
vor diverse Herausforderungen. Mit einer digitalen
Antragsstrecke tiber das bankeigene Online-Portal
SmaTiX (Small Ticket Express) gibt die AKA ihren
Kunden und Partnern eine digitale Losung an die
Hand und schlieft so die Liicke fiir kleinvolumige
ECA-Finanzierungen.

Die AKA unterstiitzt die deutsche Exportwirtschaft
mit einer breiten Palette an Fazilititen:

Finanzierungen im kurz- bis langfristigen Bereich
Refinanzierungen

Risikolibernahmen

Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Exportgeschiften

Die AKA stellt fiir ECA-gedeckte Bestellerkredite mit
Auftragswerten ab einer Million Euro/US-Dollar
eine hochstandardisierte digitale Antragsstrecke
uber das bankeigene Online-Portal SmaTiX (Small
Ticket Express) zur Verfiigung. Uber SmaTiX wer-
den Finanzierungsanfragen in vier einfachen
Schritten eingegeben. Der Exporteur erhilt eine
unmittelbare Riickmeldung zu seiner Anfrage - bei
Erfillung bestimmter Rahmenvorgaben sogar eine
Finanzierungsindikation in Echtzeit. Ein klarer Vor-
teil fiir den Exporteur - er kann seinem Kunden
innerhalb kiirzester Zeit eine Finanzierungslosung
prasentieren. Dank der Schnittstelle zwischen Sma-
TiX und click&cover von Euler Hermes kdnnen die
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Daten zwischen beiden Antragsstrecken ausge- dieser Begriff Unternehmen, die innovative, tech-
tauscht werden. nologiebasierte und mit dem Thema ,,Finanzen®in
| Quelle: AKA - Small Ticket Finanzierung Zusammenhang stehende Anwendungssysteme

anbieten. Aufsichtsrechtliche Relevanz hat das
Unternehmen immer dann, wenn es — unabhéngig
6.3 ,Small Tickets“ Gber digitale FinTec- von der verwendeten Technologie - erlaubnis-
Plattformen pflichtige Geschifte betreibt. Erlaubnispflichtige
Geschifte sind Bankgeschifte gemifR § 1 Abs. 1
Der Begriff ,,FinTech” steht fiir die Kurzform der KWG.
Bezeichnung ,Financial Technology“ und ist bislang | quelle: Deutsche Bundesbank, FinTec, 2022
nicht legal definiert. Im Allgemeinen beschreibt

Projektbeispiel: TraFinScout

Der auslandische Kunde ist ein seit langem etabliertes Unternehmen im Oman. Geschaftsgegenstand ist
die Vermietung von Baufahrzeugen und Maschinen an Baufirmen, die lokale Projekte umsetzen. Fiir ein
neues Projekt braucht der Kunde moglichst schnell wiistentaugliche, allradgetriebene Zugmaschinen, die
in zwei Lieferungen verschifft werden sollen. Ein deutscher Spezialfahrzeughersteller unterbreitet ein
Angebot inkl. einer Finanzierung im Wettbewerb mit einem koreanischen Anbieter. Das Gesamtvolumen
betragt 2,3 Millionen Euro.

Obwohl die Bonitat des auslandischen Kunden im oberen Drittel der Ratingskala liegt, bedingt Oman mit
Landerklasse 5 eine Absicherung der politischen Risiken. Da diese Risiken sich auch auf die Baubranche
und so das Geschaftsumfeld des Kaufers auswirken konnen, ist auch eine Absicherung der wirtschaftlichen
Risiken geboten.

Um Zeit zu sparen, beantragt der Exporteur bei Euler Hermes eine Lieferantenkreditdeckung, die spater
um eine Finanzkreditdeckung erweitert wird. Gleichzeitig stellt der Exporteur sein Geschift ins TraFin-
Scout-Portal um einen geeigneten Finanzierungspartner zu finden. Seine Hausbank bietet keine Export-
finanzierungen. Anderen Banken, denen er das Geschiaft angeboten hat, ist der Finanzierungsbetrag zu
niedrig.

Nach einer kurzen Vorpriifung der eingereichten Unterlagen erhalt der Exporteur ein indikatives Angebot
fur seinen auslandischen Kunden, das ihm zusagt. Das Geschaft kommt mit der von TraFinScout vermit-
telten Bank zum Abschluss.

| Quelle: TraFinScout; Christian Etzel, personliche Information, 2023


https://www.smatix.de/smatix/index.html
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Digitale Finanzierungsplattformen vermitteln
Kredite an inldndische Exporteure oder direkt an
ausldndische Kunden. Dabei kommen zwei wich-
tige Kriterien zur Anwendung:

1. Der Besteller- bzw. Lieferantenkredit muss
durch die staatliche Exportkreditversicherung
(,Hermesdeckung®) gegen politische und wirt-
schaftliche Risiken abgesichert sein

2. Der auslandische Besteller und der deutsche
Exporteur kdnnen eine zufriedenstellende Boni-
tat nachweisen

Die digitalen Antragsplattformen ermoglichen eine
problemlose Kontaktaufnahme und Klarung des
Finanzierungswunsches. Die Mitfinanzierung von
Absicherungskosten, Finanzierungsnebenkosten, ort-
lichen Kosten und Bauzeitzinsen sind ggf. moglich.

ﬂ Kontakt

TraFinScout GmbH

60486 Frankfurt
Solmsstralle 4
info@portal.trafinscout.com
https://trafinscout.com

6.4 Crowdfunding - Crowdinvesting

Crowdfunding oder Crowdinvesting (die Begriffe
werden teilweise synonym verwandt) ist eine inno-
vative und alternative Variante, um vor allem kleinere
Projekte mit erneuerbaren Energien oder Energie-
effizienz zu finanzieren. Crowdfunding-Projekte
werden meist tiber das Internet organisiert. Oftmals
gibt es eine im Vorfeld definierte Mindestsumme,
die in einem festgelegten Zeitraum erreicht werden
muss, damit das Crowdfunding erfolgreich ist und
das Projekt realisiert wird.

Das Kernelement von Crowdfunding besteht darin,
dass Geld fiir ein Projekt oder Vorhaben von einer
Vielzahl von Geldgebern eingesammelt wird. Hier-
fir muss eine Projektgesellschaft (,Special Purpose
Vehicle“) gegriindet werden. Die Organisatoren der
Internetplattform agieren in der Regel als Vermitt-
ler zwischen dem Projektinhaber und den Darle-
hensgebern. Auf der Internetplattform werden das
Projektvorhaben mit allen betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen sowie der Projektinitiator beschrieben
(siehe folgendes Projektbeispiel). Fiir die Akzeptanz
bei den Plattformen und den Markt ist es hilfreich,
wenn es sich um eine lokale Firma mit deutscher
bzw. internationaler Beteiligung oder deutschem
bzw. internationalem Management handelt.
Sogenannte Impact Investments, die zur Erreichung
der Social Development Goals (SDGs) beitragen,
eignen sich besonders gut fiir Crowdfunding.

Ahnlich wie bei der Mikrofinanzierung erméglicht
Crowdfunding die Finanzierung von Vorhaben, die
nur ein geringes Finanzierungsvolumen bendétigen
(in der Regel 200.000 bis 500.000 Euro) und bei
Banken in der Regel kaum Chancen hitten. Die
derzeitige Verzinsung von hiufig finf bis sechs
Prozent bei Projekten in Entwicklungslindern mit
einer Laufzeit von finf Jahren kann eine Alternative
bilden, da keine staatliche Investitionsversicherung
eingesetzt wird. In den meisten Féllen handelt es
sich um Nachrangdarlehen in Euro, die nicht besi-
chert sind. Beim Crowdinvesting kann die Crowd
finanziell am Erfolg des Unternehmens (bzw. des
Projekts) beteiligt werden. Der Renditeaspekt spielt
bei dieser lingerfristigen Art des Crowdfundings
also eine wichtige Rolle.

Anders als beim Crowdfunding geht der Geldgeber
beim Crowdinvesting ein Beteiligungsverhiltnis
mit dem kapitalsuchenden Unternehmen ein. Beim
Crowdinvesting kann dem Projektentwickler damit
Eigenkapital durch eine gréfiere Anzahl von Perso-
nen zur Verfligung gestellt werden. Die Betrige der
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https://trafinscout.com
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Projektbeispiel: Expansionsfinanzierung fiir hochwertige, ressourcenschonende Kochherde
(,,Cookstoves®) in Kenia

Der Markteintritt in sieben weitere afrikanische Lander sowie der Ausbau der Produktionskapazitat und die
Erweiterung der Produktpalette fiir ressourcenschonende Kochherde soll iiber Crowd-Investing finanziert
werden. Produziert werden diese gegenwartig in den eigenen zwei Fabriken in Kenia. Projektinhaber ist die
Firma BURN Manufacturing, die seit 2013 durch ihre lokale Filiale in Kenia aktiv ist. Das Geschaftsmodell
wurde in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet und erhielt 2015 den Ashden Green Energy Interna-
tional Award - den Oscar unter den Preisen im Energiesektor.

Fir die Finanzierung des Projekts wurde eine Investitionssumme von 2.266.300 Euro benétigt. Burn Manu-
facturing beteiligt die Investoren mit einer reguldren Rendite von 6,0 Prozent tber fiinf Jahre an den Ein-
nahmen.

Die Effizienz der Kochherde senkt den Verbrauch von Brennstoffen wie Holzkohle um 39 Prozent, wodurch
gleichzeitig ein grolRes CO,-Einsparungspotenzial entsteht. Die Brennstoff-Effizienz, die Langlebigkeit und
das CO,-Einsparungspotenzial wurden von unabhangigen Instituten gepriift und bestétigt. Durch die Ex-
pansion sollen bis 2027 20 Millionen weitere Kochherde verkauft werden, wodurch im Durchschnitt 12,8
Millionen Tonnen CO, pro Jahr eingespart werden. Die Crowdfunding-Kampagne finanziert davon 7,3 Pro-
zent. Demnach kdnnen durch das Crowdfunding im Jahr durchschnittlich 934.400 Tonnen CO, und
671.600 Tonnen Holz eingespart werden.

Fur dieses Projekt wurde eine Garantie eines externen Garantiefonds gewahrt. Diese tritt in Kraft, wenn
der Projektinhaber mit der Riickzahlung des Darlehens in Verzug gerat, nachdem alle RiickforderungsmaR-
nahmen erfillt wurden. Die Garantie deckt einen Teil des ausstehenden Darlehensbetrags ab und wird
ausschlieBlich auf der Grundlage einer echten Risikoteilung (True Risk Sharing) durch den Darlehensgeber
(Zweckgesellschaft/bettervest) gewahrt. Politische Risiken sind durch die Garantie nicht abgedeckt.

| Quelle: bettervest GmbH, Personliche Mitteilung, 2023

einzelnen Personen kdnnen wie beim Crowdfunding
auch sehr klein sein, sodass es eine Vielzahl an Ein-
zelinvestoren gibt.

Beim Crowdinvesting besteht das Risiko eines Total-
ausfalls des eingesetzten Vermogens. Das investierte
Kapital der Crowd ist in vielen Fillen sogenanntes
»,Mezzanine-Kapital®, eine Mischform aus Eigen-
und Fremdkapital. Konkret wird die Beteiligung

der Crowdinvestoren hédufig in Form eines nach-
rangigen Darlehens geregelt. Dies bedeutet, dass
diese Forderungen nachrangig nach den Forderun-
gen anderer Glaubiger bedient werden. Sollte es zur
Insolvenz der Unternehmung kommen, gehen die
Crowdinvestoren leer aus, wenn keine Vermaogens-
gegenstinde mehr verfiigbar sind. Am 10. Juli 2015
ist das Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft getreten.
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Das Gesetz gibt dem Thema Crowdinvestment
einen rechtlichen Rahmen. Grundsétzlich wird das
benotigte Kapital Giber eine Internetplattform ein-
gesammelt.

Maximal dirfen 2,5 Millionen Euro pro Projekt ein-
gesammelt werden, die Einzelbeteiligung ist auf
10.000 Euro begrenzt. Crowdinvesting kann auch
zum Einwerben von Eigenkapital im Rahmen einer
Projektfinanzierung strukturiert werden, auch hier
gilt die maximale Hohe von 2,5 Millionen Euro.

Relevante Crowdfunding-Plattformen lassen sich
beim Bundesverband finden: https://www.bundes-
verband-crowdfunding.de/ oder im internationalen
Bereich z.B.: https://citizenergy.eu/ bzw. https://
energy4impact.org/about/about-us.

6.5 Finanzierungen Uber private
Investitionsfonds — Impact Fonds

Als Fonds bezeichnet man privatwirtschaftlich ge-
managte Investitionsfonds, z.T. werden sie auch
(Private) Equity Fonds genannt. Derartige Fonds
haben sich seit Jahrzehnten aus der Infrastruktur-
finanzierung heraus entwickelt. Heute existieren
eine Vielzahl von Fonds, die sich auf erneuerbare
Energieprojekte in Schwellen- und Entwicklungs-
landern spezialisiert haben.

Um Investitionsvolumina in der Gréfenordnung
500.000 Euro bis funf Millionen Euro darzustellen,
die rein privatwirtschaftlich organisiert sind, haben
sich auch zunehmend die international aktiven
Entwicklungsbanken (siehe Kapitel 9) in privat-
wirtschaftlichen organisierten Fonds engagiert.
Viele dieser Fonds beinhalten eine , Technical Assis-
tance“-Komponente, wodurch die Transaktions-
kosten gesenkt werden. Damit kénnen auch klei-
nere Projekte finanziert werden.

Zusitzlich sind die Beteiligungskosten der Geber-
organisationen durch Zinsensubvention deutlich
reduziert.

Nicht zu verwechseln sind diese privaten Fonds
mit den Geberfonds wie dem OPEC Fund und dem
Green Climate Fund, die direkt mit den Regierungen
der Ziellander arbeiten und eher fiir grofRere Pro-
jekte z.B. des staatlichen Energieversorgers oder
grofle Windparks aktiv werden. Derartige Fonds
stellen dabei Eigenkapital, aber hdufig auch Mezza-
nin- oder Fremdkapital zur Verfiigung. Fiir viele
Projekte kommen diese Fonds nicht infrage, da sie
teuer sind und nur sehr grofie Projekte finanzieren
(z.B. ab zehn Millionen Euro).

Die Fonds unter Beteiligung der Entwicklungs-
banken werden samtlich von privaten Fondsmanage-
mentgesellschaften verwaltet und verfiigen tiber
,Technical Assistance-Fazilititen“ Diese werden zur
Vorbereitung der Projekte eingesetzt (Machbarkeits-
studien etc.). Diese vorbereitenden Studien werden
von den Fondsmanagern ausgeschrieben. Die Fonds
vergeben Darlehen in Euro oder lokaler Wahrung.

Eine Ubersicht der Beteiligungen an privaten
Fonds der KfW Entwicklungsbank findet man
unter: KfW Entwicklungsbank, Fonds-Finanzie-
rung durch Eigenkapitalbeteiligung

Im Zusammenhang mit der steigenden Bedeutung
von Green Finance und nachhaltig orientiertem
L~Impact Investment“ existieren eine zunehmende
Zahl von Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland. Diese
Fonds orientieren sich vor allem an den Sustainable
Development Goals (SDGs). Diese Nachhaltigkeits-
fonds investieren in der Regel in Firmen in der EU
und nicht direkt in Projekte in Schwellen- und Ent-
wicklungsldndern. Hierzu muss ein geeignetes
»Special Purpose Vehicle“ (SPV) in Deutschland
gegriindet werden.


https://www.bundesverband-crowdfunding.de/,
https://www.bundesverband-crowdfunding.de/,
https://citizenergy.eu/
https://citizenergy.eu/ bzw. https://energy4impact.org/about/about-us
https://energy4impact.org/about/about-us
https://energy4impact.org/about/about-us
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/2018_12_Fonds-FinanzierungendurchEigenkapitalbeteiligung_DE.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/2018_12_Fonds-FinanzierungendurchEigenkapitalbeteiligung_DE.pdf
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Fondsbeteiligung der KfW Entwicklungsbank

Der AfricaGoGreen Fund (AGGF)

Den Fonds gibt es bereits seit 2014 in Lateinamerika. Wegen seines Erfolgs dort wird er seit 2020 nach
Afrika ausgedehnt. Dort wird er ,griine Kredite“ an Unternehmen vergeben, die nachhaltig wirtschaften
und so Anreize schaffen, auf umwelt- und klimafreundliche Produktionsmethoden umzuschwenken, um
Artenvielfalt zu bewahren und Ressourcen zu schonen. Darlehen von 500.000 bis fiinf Millionen Euro wer-
den direkt an Unternehmen vergeben. Kleinere Kreditbetrage unter 500.000 Euro werden (iber Partnerbanken
ausgereicht. Die KfW Beteiligung von 32 Millionen Euro ist als Anschubfinanzierung gedacht. Die Kom-
ponente ,,Technical Assistance® umfasst drei Millionen Euro. Der Fonds ist offen fiir private Investoren.
Erwartet werden 150 Millionen Euro.

| Quelle: KfW Entwicklungsbank, Pressemitteilung 20. Januar 2020, KfW stellt griinen Fonds fiir Afrika vor

Der eco.business Fund

Der Fonds wurde 2014 von der KfW, der Nichtregierungsorganisation Conservation International (CI)
und Finance in Motion (FiM) als ein Public-Private-Partnership-Instrument in Form eines strukturierten
Fonds mit Sitz in Luxemburg gegriindet. Die Zielgruppen der MaRnahme sind i) ausgewahlte lokal ansassige
Partnerfinanzinstitutionen, ii) lokale Unternehmen aus den Sektoren Landwirtschaft, Forstwirtschaft,
Fischerei und naturnaher Tourismus und iii) Investoren aus dem Privatsektor. Der eco.business Fund ist seit
vielen Jahren in Lateinamerika aktiv und arbeitet nach gleichen Prinzipien wie der AfricaGoGreen Fund.

| Quelle: KfW Entwicklungsbank

Der First Fund
Der First Fund arbeitet von Siidafrika aus fiir das stidliche Afrika und ist auf kleine Projekte ab 200 kW
spezialisiert. Lokales Partnerinstitut ist die Rand Merchant Bank.

Der Green for Growth fund
Dieser Fonds wurde im Dezember 2009 unter Schirmherrschaft der KfW und der EIB gegriindet. Er ist
auf Stidosteuropa fokussiert.
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7.1 Einleitung

Die Technik der Projektfinanzierung ist ein Verfah-
ren, das sich fiir die Errichtungsfinanzierung von
grofivolumigen, wirtschaftlich unabhéangigen Pro-
jekten eignet, im vorliegenden Fall eine oder meh-
rere Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren
Quellen. Deutsche Anlagenbauer im Sektor erneu-
erbare Energien sehen sich weltweit einem immer
schiarferen Wettbewerb ausgesetzt. Sie sind daher
haufiger bereit, anstelle der unproblematischen
Errichtung schliisselfertiger Anlagen komplexere
Aufgaben zu Gibernehmen. Beschrieben wird dieses
Finanzierungskonstrukt unter der Annahme, dass
deutsche oder internationale Investorengruppen
Kraftwerke auf der Basis von erneuerbaren Energien
im Zielmarkt errichten mdchten. Fiir deutsche mit-
telstindische Exporteure, die reine Anlagentechno-
logie liefern, ist diese Finanzierungsvariante keine
Option. Die Projekte eréffnen jedoch Chancen fiir
die Zulieferindustrie.

Grundlage der Projektfinanzierung ist, dass die
Kreditgeber keine oder nur eingeschrankte Moglich-
keiten haben, auf die Anteilseigner der Projekt-
gesellschaft zuriickzugreifen. Anders als bei einer
konventionellen Finanzierung, bei der die Bonitét
eines bereits existierenden Unternehmens beurteilt

Grundprinzip Betreibermodell
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werden kann, kommt es also auf die zukiinftig zu
erwartenden Liquiditatsiiberschiisse und Gewinne
aus dem Projekt an. Die Besicherung des Projekts
bezieht sich auf die Aktiva des Projekts und den zu
erwartenden Cashflow.

Quelle: Patricia Brunner, Projektfinanzierung von
okologischen MalRnahmen, 2015

Die Technik der Projektfinanzierung eignet sich
nur fiir grofle, wirtschaftlich sich selbst tragende
Investitionsvorhaben ab einer Transaktionssumme
von mindestens 25 Millionen Euro. Von entschei-
dender Bedeutung fir die Wirtschaftlichkeit der
Anlage, also die Sicherung der Kreditgewahrung
(,Bankability*), sind zwei Vertrage:

1. Der langfristige Konzessionsvertrag fiir die
Investorengruppe (Sponsoren) durch eine
staatliche Stelle im Zielmarkt

2. Der langfristige Stromabnahmevertrag
(Power Purchase Agreement, PPA) mit der
staatlichen Elektrizitatsgesellschaft bzw.
mit einem lokalen Industriekunden

Da bei der ,,mit dem Zahlungsstrom verkniipften
Kreditgewidhrung“ (Cashflow Related Lending) den
Finanzierungsinstitutionen keine herkdmmlichen
Sicherheiten wie Grundschulden gestellt werden

Zur Erarbeitung eines Finanzierungskonzepts sind geeignete Finanzierungsquellen und -instrumente

zu identifizieren, zu erschlieRen und miteinander zu kombinieren. Die gesamten Bau-, Betriebs- und
Finanzierungskosten miissen ausschlieBlich aus den Projektertragen wahrend der Betriebsphase erbracht
werden. Daher spricht man in diesem Fall auch von Betreibermodellen. Demzufolge kommt es bei der
Projektfinanzierung auf die wirtschaftliche Tragfahigkeit des Projekts an und weniger auf die Kredit-

wirdigkeit des Schuldners.

Das Projekt finanziert sich aus seinen Ertrdgen heraus selbst. Man spricht in diesem Fall in der englischen

Terminologie von einem ,,self financing project”
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konnen, riicken die vertraglichen Verpflichtungen
staatlicher oder privater Abnehmer der aus der
Anlage erzielten Leistungen in den Vordergrund.

Wichtigste Bewertungskennzahl ist die Schulden-
dienstfdhigkeit der Projektgesellschaft (,,Debt Service
Coverage Ratio®, DSCR). Die Berechnung der Schul-
dendienstfahigkeit fiir jeden Zahlungszeitpunkt
wihrend der Kreditlaufzeit gibt Auskunft dartiber,
ob die Projektgesellschaft zu den im Finanzierungs-
konzept vorgesehenen Zeitpunkten die Investitions-
und Betriebskosten sowie die Darlehensverbind-
lichkeiten (Zins und Tilgung der Projektkredite)
bedienen kann.

Die umfangreiche Projektpriifung, der englische
Fachbegriff heifst ,Due Diligence®, erstreckt sich
daher auf Bereiche wie ,,Cashflow“-Analyse, Ge-
wéhrleistung der Fertigstellung des Vorhabens,
Fertigungstechnologie, meteorologische Parameter,
ausgebildetes Personal und auf die Langfristigkeit
der Abnahmevertrige. Die Projektfinanzierung ist

in ein komplexes Konstrukt von Vertrigen und
rechtlichen Vereinbarungen eingebunden, das im
nachfolgenden Schaubild dargestellt ist. Projektfi-
nanzierungen kommen nur dann zustande, wenn
die projektinharenten Risiken identifiziert, in ihren
moglichen Auswirkungen analysiert und auf alle
Projektbeteiligten verteilt werden kénnen.

Quelle: R. Siebel, Rechtshandbuch Projektfinanzierung
und PPP, 2008

Startpunkt einer Projektfinanzierung ist die Griin-
dung einer Projektgesellschaft im Zielmarkt, die
eigenstandig zu bewerten ist (,Special Purpose
Company*). Deren Anteilseigner sind die Unter-
nehmen, die das Projekt initiieren und daraus den
wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Die Projektgesell-
schaft - und nicht die Anteilseigner - ist in aller
Regel Schuldner der zur Finanzierung des Projekts
notwendigen Kredite. Die Anteilseigner der Pro-
jektgesellschaft miissen die Projektkredite nicht
in ihren Bilanzen ausweisen (,,off-balance sheet
financing®).

Eigenkapitalgeber

EK-Vertrag

Rohstoffe und
Betriebsmittel

GU-Vertrag

Anlagenlieferant

k Quelle: BMWK

Sponsor

Projekterrichtung

Projektgesellschaft

Betreibervertrag

Betreiber

Abbildung 19: Vertragsgeflecht einer Projektfinanzierung

Kreditgeber

Fremdkapital

Power Purchase
Agreement (PPA)

Konzessionen
Genehmigungen

Staat



http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/anteilseigner/anteilseigner.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/kredit/kredit.htm

Zwingend notwendig ist jedoch, dass die Projekt-
sponsoren bzw. Anteilseigner sich mit einem signi-
fikanten Eigenkapitalanteil am Projektrisiko betei-
ligen. Projektanalysen und die notwendigen Studien
konnen sowohl von den Sponsoren, von involvierten
Beratungsfirmen oder auch von den potenziellen
Kreditgebern durchgefiihrt werden. Fiir deutsche
Ingenieurunternehmen kommen umfangreiche
Studien infrage, die im Zuge der ,umfassenden
Wirtschaftlichkeitspriifung durch die Bank“ bzw.
durch ein Bankenkonsortium (,,Due-Diligence*-
Prozess) ausgearbeitet werden miissen.

Finanzinstitutionen, die diesen Projekttypus mit-
finanzieren, beauftragen oftmals Ingenieurunter-

Makrookonomische Risikofaktoren
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nehmen fiir die technisch-wirtschaftliche Analyse
und Bewertung als sogenannte ,,Lender‘s Engineers*
Alle Kosten fiir Studien im Vorfeld der Kreditge-
wahrung einschliefilich des Umweltgutachtens
missen von den Projektinitiatoren - also Investo-
ren - vorfinanziert werden.

Um den Projekttypus ,Projektfinanzierung” sowohl
fiir deutsche Investoren als auch deutsche Technolo-
gielieferanten attraktiv zu gestalten, konnen signi-
fikante Fordergelder bei staatlichen Stellen beantragt
werden.

Die Forderrichtlinien werden in Kapitel 9.4 im
Detail vorgestellt.

Das Wiéhrungsrisiko miissen Investoren beriicksichtigen, wenn sie Anlagen in Devisen finanzieren,
die Tarifeinnahmen jedoch in lokaler Wahrung verrechnet werden. Auch die Inflationsrate muss in die

Berechnung der Wirtschaftlichkeit einflieRen.

Angesichts des internationalen Charakters der Projektfinanzierung und teilweise langer Laufzeiten spielt
die Absicherung von Zinsdnderungsrisiken und Wechselkursschwankungen eine zentrale Rolle. Diese Risi-
ken lassen sich durch den Einsatz von Sicherungsinstrumenten, auch als Derivate bezeichnet, reduzieren.
Ziel ist es, die Kalkulationssicherheit des Unternehmens zu erhéhen. Solche Derivatgeschifte sollten
Exporteure ohne erfahrene Finanzabteilung im eigenen Haus nur in Absprache mit der Hausbank durch-

flihren.

Alle vier Risikofaktoren sind fiir die auf ,,Cashflow-Projektionen® basierten Projektfinanzierungen von

Relevanz.
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Auch wenn jede Projektfinanzierung eine unter-
schiedliche Struktur aufweist, lassen sich in Bezug

auf die Finanzierungsproblematik die folgenden
Phasen generalisieren:

\Quelle: BMWK

Abbildung 20: Schrittfolge Risikoanalyse bei einer Projektfinanzierung

Risikoanalyse des Ziellandes

Identifikation von Risikobereichen und Risikoallokation
Projektanalysen
technische Studien
Umweltgutachten
wirtschaftliche Analysen
Erarbeitung eines Finanzkonzepts
Mittelaufbringung

Uberwachung, Projektsteuerung und Inbetriebnahme

7.2 Risikomanagement - Absicherung
von Direktinvestitionen durch
Investitionsgarantien des Bundes

Die Welt erlebt gegenwértig multiple Krisen.
Geopolitische Konflikte gehoren laut einer Studie
der Wirtschaftsprifungsgesellschaft PwC zu den
Hauptsorgen deutscher Unternehmen.

Quelle: Geopolitische Risiken: Wie Unternehmen auch in

turbulenten Zeiten die Kontrolle behalten, PwC Germany,
Februar 2023.

Risikomanagement ist in einem neuen geopoliti-
schen Zeitalter angekommen. Um sich gegen die
aus zwischenstaatlichen Konflikten resultierenden
politischen Risiken zu schiitzen, setzen immer mehr
Unternehmen auf die Investitionsgarantien des
Bundes. Der Startpunkt jeder Risikoanalyse fiir eine

Projektfinanzierung bzw. eine Investition im Aus-
land ist die Bewertung des Landerrisikos. Grund-
satzlich ist zwischen OECD- bzw. Industrieldindern
sowie Entwicklungs- und Schwellenlandern zu un-
terscheiden. Die Finanzierungs- und Absicherungs-
moglichkeiten auf dem Versicherungsmarkt korre-
lieren mit der Bonitdtsbewertung des Ziellandes
durch die internationalen Ratingagenturen wie
Standard & Poor's, Fitch oder Moodys.

Wie zuvor in Abschnitt 2.3 beschrieben, kann man
sich der Landerklassifizierung der Coface und der
OECD-Landerklassifizierung fiir eine erste Einschét-
zung des Linderrisikos bedienen. Die Fragen des
politischen Risikos spielen bei Auslandsprojekten
in nicht industrialisierten Lindern eine wichtige
Rolle. An erster Stelle steht hier das Enteignungs-
oder Nationalisierungsrisiko, gefolgt vom Wahrungs-



risiko. Durch staatliche Mafinahmen kann die Kon-
vertierbarkeit oder der Transfer lokaler Wahrungen
eingeschriankt oder unterbunden werden. Zu poli-
tischen Risiken zdhlen auch Biirgerkrieg oder
Staatsstreich.

Fiir deutsche Investoren und insbesondere Anteils-
eigner einer Projektgesellschaft in Entwicklungs-
und Schwellenldndern bietet sich dagegen der
Abschluss sogenannter Investitionsgarantien an.
Fiir die investierenden Unternehmen sind solche
Auslandsinvestitionen mit erheblichen politischen
Langzeitrisiken verbunden. Um das Projektvorhaben
dennoch gangbar zu machen und die Marktchancen
des ausgewihlten Anlagelandes zu nutzen, hilft
eine Absicherung gegen unkalkulierbare politische
Risiken.

Der Bundesregierung ist es ein besonderes Anlie-
gen, deutsche Unternehmen auch bei ihren Inves-
titionen in wirtschaftlich chancenreichen, aber
politisch stirker risikobehafteten Auslandsmérkten
des Bundes zu unterstiitzen. Investitionsgarantien
schiitzen Direktinvestitionen deutscher Unterneh-
men im Ausland gegen unkalkulierbare politische
Risiken, wie etwa Krieg, Revolution und Aufruhr,
aber auch Konvertierungs-/Transferbeschrinkun-
gen, Zahlungsmoratorien sowie Enteignungen bzw.
enteignungsgleiche Mafinahmen. Auf besonderen
Antrag kann auch der Bruch staatlicher Zusagen
und Zahlungszusagen abgesichert werden. 1960
wurde die erste Investitionsgarantie iibernommen.
Seither haben sich die Investitionsgarantien als fes-
ter Bestandteil der deutschen Auflenwirtschaftsfor-
derung etabliert und sind integraler Bestandteil von
Risikomanagementkonzepten vieler Unternehmen.
Hintergrund fiir die Einrichtung dieses Forderinst-
ruments durch den Bund war der Verlust deutschen
Auslandsvermogens infolge des 2. Weltkriegs. Der
Erméichtigungsrahmen fiir die Investitionsgaran-
tien ist im Haushaltsgesetz festgelegt.
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Die Bearbeitung der Investitionsgarantien iiber-
nimmt im Auftrag der Bundesregierung die Price-
waterhouseCoopers GmbH Wirtschaftspriifungsge-
sellschaft als Mandatar des Bundes.

Kontakt

PricewaterhouseCoopers GmbH WPG
Alsterufer 1

20354 Hamburg

Tel.: +49 40 6378 2066
investitionsgarantien@de.pwc.com
www.investitionsgarantien.de

Seit Jahren liegen die deutschen Investitionsgaran-
tien bezliglich Deckungsvolumen weltweit an zweiter
Stelle. 2023 betrug das gesamte Deckungsportfolio
28,5 Milliarden Euro. 2023 hat der Bund 53 Garantien
(2022: 43) mit einem Garantievolumen von 1,5 Mil-
liarden Euro (2022: 2,3 Milliarden Euro) ibernom-
men. Diese verteilten sich auf 14 Markte (2022: 16).
Neben GrofSunternehmen setzen verstarkt kleinere
und mittlere Unternehmen (KMU) auf die Investi-
tionsgarantien des Bundes. Etwa 70 Prozent der
2023 genehmigten Antrage wurden von KMU ge-
stellt. Fast zwei Drittel (65 Prozent) der Deckungs-
nehmer haben erstmals eine Garantie erhalten.
Beim neu ibernommenen Garantievolumen lag
Peru mit 880 Millionen Euro vor Agypten und der
Volksrepublik China. Nach Anzahl der genehmig-
ten Antrage belegt die Ukraine mit grofem Ab-
stand den ersten Rang (22).

| Quelle: Jahresbericht der Investitionsgarantien 2023

Die Bundesregierung unterstiitzt aktiv das interna-
tional vereinbarte Ziel, den menschengemachten
globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu
begrenzen. Dafiir ist eine umfassende Dekarboni-
sierung der Weltwirtschaft erforderlich. Mit der zum
1. November 2023 in Kraft getretenen Klimastrategie
fir die Garantieinstrumente der Aufienwirtschafts-
forderung werden die Investitionsgarantien auf


mailto:investitionsgarantien@de.pwc.com
http://www.investitionsgarantien.de
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einen 1,5-Grad-Pfad ausgerichtet. Im Rahmen der
Umsetzung der Klimastrategie bei den Investitions-
garantien wird seit November 2023 jede von der
Bundesregierung abgesicherte Investition im Aus-
land in eine von drei Klimakategorien eingestuft:

Projekte der ,griinen“ Kategorie leisten einen
deutlichen Beitrag zum 1,5-Grad-Pfad und qua-
lifizieren sich deshalb fiir verbesserte Deckungs-
konditionen.

Projekte der ,weiflen“ Kategorie stehen nicht im
Widerspruch zu einem 1,5-Grad-Pfad und blei-
ben zu normalen Konditionen férderungswiir-
dig.

Projekte der ,,roten Kategorie sind nicht mit
einem 1,5-Grad-Pfad vereinbar und sind des-
halb von einer Deckung ausgeschlossen.

Anreize zu einer Investition in klimafreundliche
Projekte in Entwicklungs- und Schwellenlandern
wurden durch folgende erleichterte Deckungskon-
ditionen fiir Projekte der Kategorie ,Griin“ einge-
fihrt:

Reduktion des Entgeltes um 20 Prozent,

bis zu einem Entgeltsatz von 0,4 Prozent p.a,,
Reduktion des Selbstbehalts von fiinf Prozent
auf 2,5 Prozent,

eine um finf auf 20 Jahre verldngerte Standard-
garantielaufzeit (sofern unter Berticksichtigung
des Rechtsschutzes moglich),

Verzicht auf eine Antragsgebiihr (fiir Erneuer-
bare-Energien-Projekte und Projekte zur Her-
stellung von griinem Wasserstoff).

Die Bundesregierung bietet zudem seit Mitte Okto-
ber 2023 vergiinstigte Konditionen fiir die Uber-
nahme von Investitionsgarantien in ausgewahlten
Diversifizierungszielen, worunter sowohl einzelne
Lander als auch Gruppen von Lindern wie der
Westbalkan und Mitglieder der Compact-with-
Africa-Initiative fallen (weitere Informationen).

Die Anreize kommen dabei differenziert nach der
jeweiligen OECD-Linderrisikokategorie zur An-
wendung. Anreize und Ziellander werden nach
finf Jahren - im Herbst 2028 - iberpriift.

Folgende Anreize gelten bei Projekten in den
ausgewahlten Lindern:

Erlass der Antragsgebiihr

reduzierter Selbstbehalt im Schadenfall
(2,5 statt funf Prozent)

um zehn Prozent ermafligtes jahrliches
Garantieentgelt (Linder der OECD-Léinder-
risikokategorie 1-5)

Die Vergiinstigungen gelten fiir eine geografisch
ausgewogene Anzahl von Investitionszielen, die
gute Voraussetzungen fiir deutsche Unternehmen
bieten, aber bisher weniger im Fokus der Wirtschaft
standen und im Portfolio der Investitionsgarantien
eine untergeordnete Rolle spielen. Die Diversifizie-
rungsstrategie geht Hand in Hand mit der Klima-
strategie fiir die Garantieinstrumente des Bundes.
Eine Kumulierung der Anreize ist moglich, wobei
das jahrliche Garantieentgelt auf bis zu 0,4 Prozent
reduziert werden kann.

Als Teil der Diversifizierungsstrategie greift auch
eine moderate, aber zielgenaue Verschiarfung der
Deckungskonditionen fiir Staaten, in denen es zu
einer iberméfigen Konzentration an abgesicherten
Projekten gekommen ist: In Lindern mit einem An-
teil von mehr als 20 Prozent am gesamten Deckungs-
volumen der Investitionsgarantien wurde das jahr-
liche Garantieentgelt von bisher im Regelfall 0,50
Prozent auf 0,55 Prozent des abgesicherten Investi-
tionsvolumens erhoht. Zusétzlich wurde eine Absi-
cherungsgrenze von maximal drei Milliarden Euro
pro Konzern und Zielstaat eingefiihrt (sog. Deckungs-
plafond). Ausnahmen sind nur in bestimmten, eng
begrenzten Fillen moglich, sofern ein besonderes
strategisches Interesse Deutschlands vorliegt.



Die konkreten Absicherungsentscheidungen wer-
den von einem Interministeriellen Ausschuss
getroffen. Hierbei wird auch die Férderungswiir-
digkeit eines Projekts beurteilt, wobei neben den
allgemeinen Auswirkungen auf den Anlagestaat
und den Riickwirkungen des Projekts auf den
deutschen Standort den Umwelt-, Sozial- und
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Menschenrechtsaspekten des Projekts eine wesent-
liche Bedeutung zukommt. Die Garantien konnen
von Unternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik
Deutschland beantragt werden. Wirtschaftliche
Risiken kénnen nicht abgesichert werden. Ebenso
nicht absicherbar sind Investitionen, die tiber ein
Drittland ins Zielland flief3en. Nur direkte bilate-
rale Investitionen kommen zur Anwendung.

Mandatar
PricewaterhouseCoopers
GmbH WPG

SV
Sachverstandige:
Wirtschaft, Landervereine

\Quelle: BMWK

Abbildung 21: Zusammensetzung des Interministeriellen Ausschusses fiir Investitionsgarantien

BMWK
Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Klimaschutz
(federfiihrend)

Auswartiges Amt

~

BMF
Bundesministerium
der Finanzen

BMZ
Bundesministerium fiir
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung
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Politische Risiken kénnen erhebliche, ggf. bestands-
gefdhrdende Auswirkungen fiir Unternehmen haben.
Deutsche Unternehmen sehen erfahrungsgemaf3
den grofdten Nutzen der Investitionsgarantien nicht
vorrangig im Verlustausgleich bei einem moglichen
Schadenfall, sondern in der politischen Flankierung
ihres Vorhabens und dariiber hinaus im aktiven
Krisenmanagement der Bundesregierung. Der Garan-
tienehmer profitiert dabei in mehrfacher Hinsicht:
Im Schadenfall gleicht der Bund erlittene Vermo-
gensverluste aus.

Bei Projektstérungen verhindert die effektive poli-
tische Flankierung der Bundesregierung, dass der
Schaden tiberhaupt eintritt. Damit stabilisieren die
Investitionsgarantien die Auslandsprojekte deut-
scher Unternehmen und unterstiitzen darin, Inves-
titionsvorhaben auch unter schwierigen Rahmen-
bedingungen fortfiihren zu konnen. Beispiele fiir
ein aktives Krisenmanagement der Bundesregierung
lassen sich auf der Website der Investitionsgarantien
entnehmen.

Folgende Investitionsformen kénnen abgesichert
werden:

Beteiligungen

Kapitalausstattungen von Niederlassungen

oder Betriebsstitten (Dotationskapital)
beteiligungsidhnliche Darlehen des Gesellschafters
oder eines Dritten (Bank)

andere vermogenswerte Rechte (z.B. Konzessionen)

Garantiefdhig sind das bei Neu- und Erweiterungs-
investitionen eingesetzte Kapital sowie fillige Er-
trage. Investitionsgarantien werden nur fiir Projekte
tibernommen, fiir die ausreichender Rechtsschutz
gewihrleistet ist. Diese Voraussetzung ist grund-
satzlich erfullt, wenn ein volkerrechtlicher Investi-
tionsforderungs- und -schutzvertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Anlagestaat
oder - perspektivisch - ein vergleichbares Abkom-

men zwischen dem Anlagestaat, der Europaischen
Union und den EU-Mitgliedstaaten besteht. Alter-
nativ kann der Bund in Ausnahmefillen eine Absi-
cherung auf Basis der nationalen Rechtsordnung
des Anlagestaates ibernehmen, und zwar dann,
wenn und soweit diese Rechtsordnung deutsche
Investoren ausreichend schiitzt. Fiir absicherungs-
fahige Investitionen bestehen keine betragsmaéfligen
Ober- oder Untergrenzen.

7.3 Finanzierungsoptionen und Projekt-
memorandum

Projektfinanzierung ist hiaufig Darlehensfinanzie-
rung. Allerdings kann sie auch tiber Kapitalmarkt-
instrumente (,Project Bonds*) strukturiert werden.
Die Projektgesellschaft ist zustindig fiir die Beschaf-
fung der Finanzierung in Form von Fremdkapital
(»Senior Debt“) und Eigenkapital (,Equity“), denn
das Hauptmerkmal einer Projektfinanzierung ist
vor allem die Eigenkapitalbeteiligung der Investo-
ren und Projektsponsoren am Projekt. In der Regel
erwarten Banken einen Eigenkapitalanteil der
Investoren zwischen 20 Prozent und 30 Prozent,
in Abhingigkeit vom analysierten Lander- oder
Projektrisiko.

Fremdkapital stellt den grofiten Beitrag zur Finan-
zierung eines Projekts dar. Je nach Linderrisiko
bzw. Landerklassifizierung kommen hierfiir inter-
national tatige Geschiftsbanken bzw. die Privatsek-
tor-Abteilungen der nationalen und multilateralen
Entwicklungsbanken infrage:

International Finance Corporation
(Weltbankgruppe)

European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD)

Asian Development Bank
Inter-American Investment Corporation
(IDB)


https://www.investitionsgarantien.de/main-navigation/praxis-investitionsgarantien/krisenmanagement
https://www.investitionsgarantien.de

Die genannten Institutionen werden ausfiihrlich
im Folgekapitel 9 vorgestellt. Deutsche Investoren
sollten in erster Linie die Landesbanken sowie die
KfW Bankengruppe mit ihren Tochterunternehmen
KfW IPEX-Bank und DEG (siehe Kapitel 9.4.2)
ansprechen.

Folgende Kernpunkte miissen generell in dem Pro-
jektmemorandum als Basis der Verhandlungen mit
den Finanzinstitutionen dargestellt werden:

einfiihrende erlauternde Projektbeschreibung
rechtliche Grundlagen des Projekts
Gesellschafts- und Beteiligungsverhéltnisse sowie
wesentliche Vertragsverhiltnisse des Projekts
wirtschaftliche Verhiltnisse der Projektbeteiligten
Analyse und Beurteilung des Projektkonzepts
Marktanalyse

Investitionskosten und Finanzierung
Sicherheitenkonzept

Umweltaspekte

Bewertung der betriebswirtschaftlichen Durch-
fihrbarkeit des Projekts (Cashflow-Analyse)
Analyse der von den Sponsoren vorgelegten
Cashflow-Rechnung durch ein unabhingiges
Unternehmen

Simulationsanalyse (Sensitivititsrechnungen)
zusammenfassende Darstellung der Untersu-
chungsergebnisse

7.4 Alternative Geschaftsmodelle -
Energiespar-Contracting

Eine Methodik fiir Energieeffizienzmafdinahmen

ist das Energiespar-Contracting (oder Einspar-Con-
tracting), eine Art von Performance-Contracting.
Hier liefert der Anbieter nicht Energie mithilfe
selbst betriebener Anlagen wie im obigen Kapitel
7.2 beschrieben. Das Unternehmen verhilft als
Auftragnehmer dem Auftraggeber zu Energieein-
sparungen, indem er z.B. dessen Anlagen oder
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Gebéaude technisch verbessert oder auf deren Betrieb
z.B. mit ausgefeilten Methoden und Regeleinrich-
tungen Einfluss nimmt (optimiertes Energiemanage-
ment). Der Anbieter wird also bezahlt fur eine Art
von Dienstleistung und nicht etwa fiir eine Energie-
lieferung. Die Bezahlung richtet sich in der Regel
direkt nach den tatsichlich erzielten Einsparungen.

Vertragsgegenstand ist bei dieser Contracting-Form
die Erfiillung einer Einspargarantie fiir die Kunden-
anlage. Energiespar-Contracting bietet dem Cont-
racting-Nehmer doppelte Entlastung, denn er wird
sowohl von organisatorischen als auch von finan-
ziellen Lasten und Pflichten befreit, die Energieef-
fizienzmafinahmen und -investitionen mit sich
bringen. Zudem profitiert der Contracting-Nehmer
durch einen vertraglich garantierten Energieein-
sparerfolg. Der Contractor plant, realisiert und
finanziert individuell auf die Liegenschaft zuge-
schnittene technische und organisatorische Maf3-
nahmen, die zu einer Einsparung beim Energiever-
brauch fiihren. Die Energiekosteneinsparung, die so
erzielt wird, garantiert der Contractor vertraglich.
Fiir seine Dienstleistungen und die getétigten
Investitionen erhilt er einen Teil der Einsparung.

Einsparmafinahmen lassen sich bei grof3en Gewer-
beimmobilien, Industrieanlagen, Hotel-Resorts
oder auch Kraftwerken umsetzen. Die Basis fiir die
Berechnung der Contracting-Rate bildet die soge-
nannte ,Baseline” (Referenzwert). Dies sind die
Energiekosten des Contracting-Nehmers zu Ver-
tragsbeginn (z.B. bereinigter Durchschnitt beim
Endenergieverbrauch der letzten zwei Jahre).

Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft
BDEW, Energie Contracting, 2010

Das Eigenkapital kann der Investor iiber die Inves-
titionsgarantien des Bundes absichern. Fiir die not-
wendigen Investitionen muss das Unternehmen
mit seiner Hausbank das Finanzierungskonzept
erarbeiten. Eine Hermesdeckung ist zu priifen.
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Energiespar-Contracting im internationalen Geschaft

Folgende Voraussetzungen bei einem Auslandsengagement missen erfillt sein:

Dieser Projekttyp ist nur sinnvoll, wenn eine stabile Marktposition und lokale Kompetenz im Zielmarkt
vorhanden sind. Der Unternehmer bendétigt ausreichende Personalressourcen mit hoher technologischer

Expertise.

Zur Realisierung des Finanzierungskonzepts muss ausreichend Eigenkapital durch das Unternehmen
bereitgestellt werden. Das Unternehmen benétigt lokale Finanzierungskompetenz, und Know-how des

Rechtssystems im Zielmarkt ist zwingend notwendig.

Ein Erfolgsfaktor ist die Zusammenarbeit mit einer lokalen Partnerfirma.

Leasingmodelle

Unternehmen, die ihre Finanzierungsstruktur fiir
Exportaufgaben diversifizieren wollen, miissen sich
intensiv Gedanken tiber den eigenen Kreditschop-
fungsspielraum machen. Leasing ist eine weitere
alternative Form der Fremdfinanzierung. Im
umgangssprachlichen Gebrauch wird Leasing oft
als Mietkauf tibersetzt, weil ein Leasingvertrag
sowohl Elemente eines Kaufvertrags als auch eines
Mietvertrags enthalt. Tatsdchlich handelt es sich
jedoch weder um einen Kauf noch um eine Ver-
mietung des Investitionsgutes, sondern um eine
eigenstindige Finanzierungsmoglichkeit. Leasing
fallt unter die sogenannten Kreditsubstitute, die
anstelle eines herkdmmlichen Kredits als Finanzie-
rungsmoglichkeit genutzt werden kénnen.

Wie bei allen Finanzierungsmodellen gibt es auch
beim Leasing Vor- und Nachteile sowie Kunden-
gruppen und Technologien, fiir die Leasing eine
Option ist, und welche, die dafiir nicht infrage
kommen.

Nach Riicksprache mit mehreren Spezialinstituten
fir Leasingfinanzierung kann dieses Finanzkonst-
rukt nur bei PV-Anlagen fiir den industriellen Eigen-
verbrauch gewihlt werden. Der Export weder von
Biogasanlagen noch Windparks kann tiber Leasing-
vertrage finanziert werden. Wegen der zu priifen-
den Bonitit des auslandischen Kunden und der
Priifung der nationalen Gesetzgebung kommen als
Ziellainder nur Staaten der Europiischen Union
sowie die restlichen europdischen Lander infrage.
Die Leasinggesetzgebung ist in jedem Land anders,
sodass flir das Auslandsgeschift keine einheitliche
Losung gefunden werden kann. Es gilt, Losungen
von Land zu Land zu entwickeln und mit Spezial-
instituten durchzusprechen und abschlief}end zu
strukturieren.

Der Begriff ,Leasing” bedeutet so viel wie Anmie-
tung oder Pachtung. Bei einer solchen Finanzie-
rung schliefen Leasingnehmer (Endkunde des
deutschen Exporteurs) und Leasinggeber (deut-
scher Exporteur) einen Vertrag tiber einen verein-
barten Zeitraum fiir die Nutzung eines Solarparks
zur Eigenversorgung mit elektrischer Energie. Der
deutsche Exporteur trigt somit das Kreditrisiko.
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Der Leasingnehmer wird wahrend der Vertrags- Leasingnehmer iiblicherweise eine vertraglich ein-
laufzeit nicht dinglicher Eigentiimer des Vermo- gerdumte Kaufoption der Anlage zum Preis des
gensgegenstands, also der PV-Anlage, wenn ihm Restwertes zu. Leasing wird als direktes Leasing -
die Sache auch wirtschaftlich als eigene zugerech- Bezug direkt vom Hersteller der Solaranlage — oder
net werden kann, da der Leasinggeber kein Inter- als indirektes Leasing tiber Leasinggesellschaften
esse an einem Riickerhalt des Besitzes der Sache angeboten.

hat. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit steht dem

Theoretisches Projekt fiir Leasing im internationalen Anlagengeschaft

Der deutsche Exporteur ist Betreiber und Anlagenbauer fir Solarparks und Aufdachanlagen fiir groRRe
Gewerbeimmobilien.

Der Importeur im europaischen Ausland betreibt einen energieintensiven Produktionsprozess (bei-
spielsweise ein Zementwerk). Zur Optimierung seiner Energiebilanz plant er den Bezug von PV-Strom.
Er mochte jedoch aus bilanziellen Griinden diese Anlage nicht als Eigentum erwerben.

Bei einem Leasingvertrag erhalt das Zementunternehmen ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht fiir
die PV-Anlage.

In Zusammenarbeit mit einer international tatigen Leasinggesellschaft kann das Konstrukt Finanzie-
rungsleasing oder Mietkauf als Option angeboten werden.

Dieser Projekttyp ist nur sinnvoll, wenn eine stabile Marktposition und lokale Kompetenz im Zielmarkt
vorhanden sind. Der deutsche Unternehmer benétigt ausreichende Kenntnis tiber die lokale Gesetzge-
bung und Uber das lokale Steuerrecht.

Wichtigstes Kriterium flir den Erfolg ist die positive Bonitatspriifung des Leasingnehmers.

Zur Realisierung des Finanzierungskonzepts muss ausreichend Eigenkapital durch das Unternehmen
bereitgestellt werden.

Lokale Finanzierungskompetenz und Know-how des Rechtssystems im Zielmarkt sind zwingend not-

wendig.

Ein Erfolgsfaktor ist die Zusammenarbeit mit einer lokalen Partnerfirma.
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Die Grundidee des Leasings ist es, statt fiir das
Eigentum an dem Investitionsgut fiir dessen Nut-
zung zu bezahlen. Die Investition, also der Kauf des
Leasingobjekts, erfolgt beim indirekten Leasing
durch die Leasinggesellschaft, die die Solaranlage
an den Leasingnehmer ,,vermietet”.

Da normalerweise die Leasinggesellschaft die ge-
tatigten Investitionen bilanziert, fiihrt indirektes
Leasing fiir den deutschen Exporteur in aller Regel
zu einer Verbesserung der wesentlichen fiir das
Rating relevanten Bilanzkennzahlen und damit
zumindest mittelbar zu einer Verbesserung der
restlichen Finanzierungskonditionen bei den
Hausbanken.

Allerdings ist Leasing kein Allheilmittel, um knappe
Verschuldungsspielrdume oder nicht ausreichend
vorhandene Banklinien zur Finanzierung von Ex-
portprojekten zu kompensieren. Die Leasinggesell-
schaft muss, neben dem vor Ort geltenden Recht
und politischen Risiko, vor allem zwei Dinge be-
werten: die Bonitit des Leasingnehmers und die
Werthaltigkeit der Objekte. Ahnlich wie in zuneh-
mendem Mafle auch Banken achten Leasinggesell-
schaften sehr genau auf die Kapitaldienstfdhigkeit
des Importeurs - also Leasingnehmers.

Fiir den deutschen Exporteur ist es daher notwendig,
sich mit Spezialinstituten tiber die Leasingoption
zu verstindigen. Wahrend der Vertragslaufzeit zahlt
der ausldndische Kunde als Nutzer dem Leasing-
geber, der Eigentiimer des Objekts bleibt, eine
monatliche Rate. In der Regel ist der deutsche Ex-
porteur in diesem Zeitraum fiir die Wartung und
Instandhaltung der Solaranlage verantwortlich.

Entsprechend der Idee, fiir die Nutzung des Inves-
titionsobjekts und nicht fiir das Eigentum zu be-
zahlen, ist es fiir nahezu alle Leasinganbieter Stan-
dard, auch sogenannte nicht lineare Ratenverlaufe
anzubieten. Dies bedeutet z.B., dass das ,fiktive
Zementunternehmen® in den Wintermonaten bei
geringer PV-Stromproduktion niedrigere Raten
bezahlt als in den starken Sommermonaten. Ebenso
héufig werden von Unternehmen mit guter Ertrags-
lage degressive, also schnell zu tilgende, Ratenver-
laufe gewtinscht. Der Grund hierfir ist, dass die
Leasingraten in der Regel steuerlich voll abzugs-
fahig und damit ein gewinnmindernder Aufwand
sind.

Kennzeichen solcher Vertrige ist eine feste Grund-
leasingzeit, innerhalb derer eine Kiindigung durch
den Leasingnehmer ausgeschlossen ist. Haupt-
kriterien des Finanzierungsleasings nach interna-
tionaler Rechnungslegung sind, dass die Vertrags-
dauer den wesentlichen Teil der Lebensdauer des
Vermogensgegenstands umfasst (nach US-GAAP/
IFRS > 75 Prozent) oder dass der Grof3teil des Bar-
werts des Leasinggegenstands tiber die Ratenzah-
lungen finanziert wird (nach US-GAAP/IFRS > 90
Prozent). Wie der Restwert bestimmt wird, regelt
der Leasingvertrag.
0 Kontakt

Bundesverband Deutscher Leasing-
Unternehmen (BDL)
Verbandsgeschiftsstelle
MarkgrafenstralRe 19
10969 Berlin
Tel.: +49 30 206337-0
Fax: +49 30206337 70
bdl@leasingverband.de
www.leasingverband.de



mailto:bdl@leasingverband.de
http://www.leasingverband.de

Weil das Unternehmen beim Leasing nicht Eigen-
timer des Leasingobjekts ist, stellt sich die Frage
nach der Regelung am Ende der Vertragslaufzeit.
Im Rahmen des fir die Branche maf3geblichen
Leasingerlasses des Bundesfinanzministeriums, der
die steuerlichen Vorschriften fiir die Vertrage ent-
hilt, wurden von der Branche diverse Endschafts-
modelle entwickelt. Fir den gesicherten Eigen-
tumserwerb existieren - unter bestimmten
Rahmenbedingungen - Modelle mit pauschalier-
ten Kaufpreisvereinbarungen. Entscheidend bei der
Wahl der richtigen Endschaftsregelung ist eine
gesicherte Einschidtzung tiber den zu erwartenden
Werteverlauf des Investitionsobjekts.
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Fiir den deutschen Exporteur stellt sich daher
grundsétzlich die Frage: Was geschieht mit der
Solaranlage nach Ablauf des Leasingvertrags?

Die Option des Riickbaus ist aus finanzieller Sicht
nicht umsetzbar und der Erwerb durch den Eigner
des Zementwerks nicht vorgesehen. Der deutsche
Exporteur sollte daher gemeinsam mit der zwischen-
geschalteten Leasinggesellschaft den Verkauf an
einen lokalen Anlagenbetreiber schon zu Beginn
des Vertragsverhaltnisses priifen.
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8.1 Einleitung

Gerade kleinen und mittleren Unternehmen steht
eine breite Palette unterschiedlicher Fordermog-
lichkeiten zur Verfligung. Dabei werden auf Landes-
und Bundesebene zahlreiche Férderinstrumente an-
geboten. Zur Finanzierung marktnaher Forschung
und Entwicklung erhalten Unternehmen besonders
glinstige Forderdarlehen, wenn das antragstellende
Unternehmen das innovative Vorhaben selbst durch-
fiihrt. Im vorliegenden Fall bedeutet dies beispiels-
weise die Anpassung von Technologien oder Pro-
dukten fiir zukiinftige Auslandsgeschifte bzw.
Auslandsmarkte.

Trotz des moglicherweise damit verbundenen Auf-
wands sollte sich das exportorientierte Unterneh-
men mit der Thematik auseinandersetzen, da das
passende Forderprogramm ein wichtiger Baustein
fr den Erfolg der Exportstrategie des Unterneh-
mens sein kann. Das Unternehmen kann den For-
derantrag und die Projektbeschreibung selbst
erstellen oder sich von einem Fachunternehmen
beraten lassen. Unternehmen finden den Antrag
und das Formular fiir die Projektbeschreibung auf
der Internetseite der KfW.

Wichtig

8.2 Innovationsdarlehen -, Fit fir
den Weltmarkt*

Die KfW Forderbank, die ebenso wie die im Kapitel
9.4.1 dargestellte KfW Entwicklungsbank zur staat-
lichen KfW Bankengruppe gehort, hat in Deutsch-
land das alleinige Recht, Mittel aus dem ERP-Son-
dervermogen zur Forderung der einheimischen
Wirtschaft zu nutzen. ERP steht fiir ,European Re-
covery Program® das im allgemeinen Sprachgebrauch
auch ,der Marshall-Plan“ genannt wird.

Zwischen der KfW Forderbank und den Férderban-
ken der Bundeslander besteht eine Arbeitsteilung.
Gefordert werden nur Unternehmen, bei denen es
sich um kleine und mittlere Unternehmen nach
Definition der EU-Kommission handelt. Die KfW
ist fir grofiere Vorhaben und Unternehmen bis zu
einem Jahresumsatz von 500 Millionen Euro ver-
antwortlich. Fiir Férderbanken der Lander gelten
die Kriterien 250 Mitarbeiter und ein Jahresumsatz
von 50 Millionen Euro. Das ERP-Innovationspro-
gramm der Kreditanstalt fiir Wiederaufbau (KfW)
ist von der aktuellen Zinsschwankung am Markt
nicht betroffen. Im Vergleich zu anderen Program-
men der KfW stellt das ERP-Innovationsprogramm,
sowohl in der Vergangenheit als auch aktuell, das
giinstigste Forderprogramm am Markt dar. Das
Programm ermoglicht nachhaltiges Wachstum im
deutschen Mittelstand durch die Férderung von
Innovationsvorhaben.

Das Unternehmen muss sich einen Uberblick iiber die bestehenden Férderprogramme verschaffen,
sodass diese Thematik im Bankengesprach angesprochen werden kann.

Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz bietet eine umfangreiche Férderdatenbank mit
differenzierter Suchfunktion an, mit der das Unternehmen sich iber passende Angebote und die

dazugehdrigen Bedingungen informieren kann.



https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/Förderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/?redirect=625154
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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Aufgrund der aktuellen Zinsschwankungen bietet
das ERP-Innovationsprogramm im Vergleich zu
anderen KfW-Produkten den entscheidenden Vor-
teil: Die Konditionen kénnen bis zu 24 Monate be-
reitstellungsprovisionsfrei gesichert werden.
Dadurch haben mittelstindische Unternehmen die
Moglichkeit, die giinstigen Konditionen von heute
fur Investitionen, die evtl. erst in ein oder zwei Jah-
ren getatigt werden, zu sichern.

Geschaftsmodell -, Fit fiir den Weltmarkt*

In der Regel gilt bei der Beantragung von Forder-
mitteln das Hausbankprinzip. Das heifit, dass
Antréage nur tiber die Hausbank gestellt werden
konnen. Diese berdt das Unternehmen, priift das
Vorhaben und muss dem Antrag zustimmen. Die
Hausbank stuft das Unternehmen in eine Bonitits-
und Besicherungsklasse und errechnet daraus den
maximal zuldssigen Aufschlag. Erst dann leitet sie
die Unterlagen an die zustdndige Forderbank wei-
ter. Sobald diese die Zusage erteilt hat, kann die
Hausbank die Mittel an das Unternehmen in eige-
nem Namen und in eigenem Risiko auszahlen.

Da der gegenwartige Zinssatz bei 3,04 Prozent liegt, ergeben sich somit Giber diese extrem preiswerte
Finanzierungsvariante Liquiditatszuwdchse im Unternehmen, die zur Anpassung bestehender Technolo-
gien oder Produkte fiir das Auslandsgeschiaft genutzt werden konnen.

Die vorgestellte ,indirekte Exportfinanzierung® resultiert aus dem ERP-Innovationsprogramm, iber das
von KMU langfristige Finanzierungen fiir Produkt- und Verfahrensentwicklung sowie deren Marktein-
fihrung beantragt werden konnen. Férderfahige Kosten im Unternehmen sind alle Aufwendungen in
Forschung und Entwicklung fiir Produkt-, Prozess- und Dienstleistungsinnovationen.

Hierin verbirgt sich die Wirtschaftlichkeit dieses Finanzierungsinstruments.

Tabelle 3: Wie konnen deutsche Unternehmen Innovationsdarlehen der Forderbanken fur ihre

Internationalisierungsstrategie nutzen?

Projekttyp Produkt- oder Technologieinnovation zur Anpassung an internationale Markte

Art der Férderung Langfristiges zinsverbilligtes Darlehen plus Tilgungszuschuss aus ERP-Mitteln

Struktur der Forderung  Es gilt das Hausbankprinzip.

Ablauf Gesprach mit der Hausbank

Einreichen der gut strukturierten Projektbeschreibung und des Forderantrags
Zustimmung der Hausbank und der zustindigen Férderbank
Ausreichen des Darlehens durch die Hausbank

Zustandigkeit KfW Forderbank - KMU bis 500 Millionen Euro Umsatz
Forderbank Bundeslinder - KMU bis 50 Millionen Euro und 250 Mitarbeiter

Quelle: BMWK
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9.1 Einleitung

Das folgende Kapitel informiert tiber die nationa-
len und internationalen Entwicklungsbanken und
deren Engagement in Schwellen- und Entwicklungs-
landern. Ziel dieses Kapitels ist, Unternehmen eine
Anleitung an die Hand zu geben, wie sie sich der
Thematik ,,Erschlieflung neuer Markte mithilfe von
Entwicklungsbanken*® strategisch stellen sollen.

Die Erfahrung zeigt, dass deutsche Firmen im
direkten Exportgeschift duflerst erfolgreich sind.
An den Finanzierungs- und Forderprogrammen
der nationalen und internationalen Entwicklungs-
banken beteiligen sie sich jedoch nur zégerlich und
gewinnen Auftrige seltener als die internationale
Konkurrenz. Dies liegt erstens an der mangelnden
Kenntnis der Ausschreibungsverfahren internatio-
naler Entwicklungsprojekte, zweitens an der Scheu,
mit Projekttragern der 6ffentlichen Hand in den
Nehmerlandern in Kontakt zu treten, drittens an
den strengen Regularien, denen die Zusammen-
arbeit mit den Institutionen und den fiir das Projekt
verantwortlichen Durchfiihrungsorganisationen
unterliegt. Zudem sind vor allem kleine und mittlere
Unternehmen oftmals nicht in der Lage, alleine die
im Vorfeld einer erfolgreichen Beteiligung an inter-
nationalen Ausschreibungen notwendige Zeit und
Kosten aufzubringen.

Hier gilt es, durch externe Informationsbeschaffung
und Beratung Hemmschwellen zu tiberwinden, aber
auch verstérkt iber Unternehmenskooperationen
nachzudenken. Im Rahmen von Schulungsmaf3-
nahmen und kostenlosen Finanzierungsberatungen
leistet die Exportinitiative Energie eine bedeutende
Unterstiitzung fiir deutsche Unternehmen.

Folgende Fragen werden behandelt:

Welche nationalen und internationalen
Entwicklungsfinanziers sind fiir deutsche
Exporteure von Interesse?

Wie werden die Projekte durch die Entwicklungs-
banken initiiert, finanziert und international
ausgeschrieben?

Welche Geschiaftsmoglichkeiten ergeben sich
im Zusammenhang mit entwicklungsbank-
finanzierten Projekten fiir Consultingunterneh-
men, Lieferanten von Anlagentechnologie,
Generalunternehmer/Anlagenbauer sowie
Investoren?

Was miissen interessierte Unternehmen
beachten, um an entwicklungsbankfinanzierte
Auftrige zu gelangen?

Wie konnen die Projekt- und Beschaffungs-
potenziale bei entwicklungsbankfinanzierten
Projekten genutzt werden?

9.2 Entwicklungsbanken — Arbeitsweise
und Beschaffungsverfahren

Bilaterale und multilaterale Entwicklungsbanken
stellen in vielen wirtschaftlich dynamischen Landern
in Osteuropa, Asien, Lateinamerika und Afrika in
erheblichem Umfang Finanzierungsprogramme
fir Projekte in den Sektoren erneuerbare Energien
und Energieeffizienz bereit. Durch die Finanzierung
von Investitionsprojekten fiir die 6ffentliche Hand
tragen sie dazu bei, den Ausbau der erneuerbaren
Energien zu foérdern und den CO,-Ausstof} durch
Kohlekraftwerke nachhaltig zu bekdmpfen.

Die Entwicklungsbanken vergeben zinsgiinstige
Kredite oder Zuschisse, die von den Nehmerlandern
in Investitionsmafnahmen umgesetzt werden. Die
Entwicklungsbanken iberwachen die Einhaltung
der im Kreditvertrag festgelegten Verpflichtungen
des Nehmerlandes. In den Schwellen- und Entwick-
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Okonomische Bewertungskriterien der Geber

Nationale und internationale Entwicklungsbanken sehen nicht nur die reinen Zahlen eines ,,Financial
Return on Investment“ (FRI), sie betrachten das gesamte makrookonomische Umfeld im Partnerland
und bewerten auch unter soziobkonomischen Parametern ihr Engagement. Hierzu gehoren beispiels-
weise Umweltaspekte, Schaffung von qualifizierten Arbeitspldtzen und Deviseneinsparungen durch den

verringerten Import von Primdrenergie.

Okonomen sprechen hier von der Unterscheidung ,,Financial Return on Investment® (FRI) vs. ,Economic

Return on Investment“ (ERI).

lungsldndern engagieren sich vorwiegend die fol-
genden nationalen und internationalen Entwick-
lungsbanken, die fiir deutsche Exporteure von
Relevanz sind. Die hier aufgefiihrten Institutionen,
ihre Arbeitsweise und ihr Kreditportfolio werden
im Folgekapitel im Detail dargestellt.

Deutsche Institutionen

o die deutsche KfW Entwicklungsbank

* Deutsche Investitions- und Entwicklungs-
gesellschaft mbH (DEG), Tochter der
KfW Bankengruppe

» Deutsche Gesellschaft fiir Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)

Europiische Institutionen

¢ Global Europe - EU Drittstaaten-Finanzierung

o Europiische Investitionsbank (EIB)

o Europiische Bank fiir Wiederaufbau und Ent-
wicklung - European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD)

Multilaterale internationale Institutionen

* Weltbankgruppe (WB Group)

o Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB)

o Asiatische Entwicklungsbank (ADB)

¢ Inter-Amerikanische Entwicklungsbank (IDB)
o Islamische Entwicklungsbank (IsDB)

Neugriindungen

o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
¢ New Development Bank (ehemals BRICS Bank)

Die aus den zukiinftigen Ausschreibungs- und For-
derprogrammen resultierenden Auftrige eréffnen
vielfaltige Exportchancen, sowohl fiir Consulting-
unternehmen als auch fiir Anlagenbauer und Unter-
lieferanten. Die Beteiligung an Ausschreibungs- und
Forderprogrammen der oben genannten Finanz-
institutionen kann als Taroffner zu neuen Markten
und zur kosten- und risikooptimierten Markter-
schlieffung dienen.
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WB Group
IDB

Washington D.C.

EBRD
London

AfDB IsDB

Abidjan

Dschidda

Abbildung 22: Ubersicht zu den nationalen und internationalen Entwicklungsbanken

EIB Luxemburg
EuropeAid Briissel

NDB
Schanghai

ADB
Manila

KfW Bankengruppe KF\W Kreditanstalt fir Wiederaufbau Sitz in Frankfurt
Weltbankgruppe @WR'—DB“"KGRWP Weltbank, International Finance Corporation Sitz in Washington

EIB ", Er‘::“"" Europdische Investitionsbank Sitz in Luxemburg
EuropeAid o Generaldirektorat fir Entwicklung und Zusammenarbeit EU-Kommission Briissel
EBRD Europiische Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung Sitz in London

ADB Asiatische Entwicklungsbank Sitz in Manila

AfDB Afrikanische Entwicklungsbank Sitz in Abidjan/Tunis
IDB Internationale Entwicklungsbank Sitz in Washington
IsDB mﬁﬂ%mm Islamische Entwicklungsbank Sitz in Dschidda/Saudi-Arabien
AIIB »@3 wEnsrRe ™ Asian Infrastructure Investment Bank Sitz in Peking

NDB 4513 §§£’§lnpmn« New Development Bank (ehem. BRICS Bank) Sitz in Schanghai

\Quelle: BMWK
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Die Attraktivitat von Entwicklungsbanken fiir die deutsche Industrie

Die Vorteile liegen nicht nur in den Vergabevolumina, die in den Erneuerbare-Energien-Sektor oder
Projekte der Energieeffizienz flieRen, auch die sehr informativen Sektor- und Landerstudien kénnen fiir
Marktrecherche und MarkterschlieRung genutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist es daher auch fiir
Zulieferfirmen lohnenswert, sich mit der Arbeitsweise der Entwicklungsbanken auseinanderzusetzen.
Aus der friihzeitigen Kenntnis eines GroRprojekts und des verantwortlichen Generalunternehmers kdnnen
lukrative Teillieferungen resultieren.

Consultingunternehmen

Die Registrierung von Consultingunternehmen bei den internationalen Finanzinstitutionen ist zwar
nur teilweise vorgeschrieben, jedoch durchaus empfehlenswert.

eSelection der Européische Bank fiir Wiederaufbau und Entwicklung

WBGeProcure RFx Now der Weltbank

DACON der Afrikanischen Entwicklungsbank

ADB Consultant Management System

Die KfW Entwicklungsbank finanziert ebenfalls Consultingleistungen zur Vorbereitung ihrer Projekte.
Diese MalRnahmen werden international ausgeschrieben. Die Ausschreibungen werden in der Aus-
schreibungsdatenbank der ,Germany Trade & Invest (GTAIL)“ veroffentlicht.

Tabelle 4: Drei Prinzipien fiir die Vergabe von Kapitalressourcen zur Finanzierung von Entwicklungs-
hilfeprojekten

Antragsprinzip Die Mittel fir das konkrete Projekt miissen grundsatzlich von der Regierung des Partnerlandes bei der
Entwicklungsbank beantragt werden.

Beteiligungsprinzip Das Partnerland muss mit einer Eigenbeteiligung sein Interesse an dem Projekt nachweisen.

Ausschreibungsprinzip  Die Vergabe von Lieferauftragen und Dienstleistungen erfolgt nach bankspezifischen Regeln
(Procurement Guidelines) im Rahmen einer internationalen Ausschreibung.

Quelle: BMWK


https://www.ebrd.com/news/2014/eselection-for-consultants.html
https://wbgeprocure-rfxnow.worldbank.org/rfxnow/external/login.html
https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/procurement/consultancy-services-dacon
https://www.adb.org/documents/using-consultant-management-system-cms-quick-reference-guides-individuals-firms
https://www.iadb.org/en/about-us/selection-and-contracting-of-consultants-%2C6747.html
https://www.gtai.de/de/trade/ausschreibungen-projekte
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Die bilaterale und multilaterale Entwicklungs-
finanzierung hat im Laufe der Zeit standardisierte
Prozeduren adaptiert, die hier nur schlaglichtartig
genannt werden sollen. Die Vergabe von Kapital-
ressourcen zur Finanzierung von Entwicklungs-
hilfeprojekten basiert auf drei Prinzipien: dem
Antragsprinzip, dem Beteiligungsprinzip und dem
Ausschreibungsprinzip.

Die Struktur des Projektgeschifts der multilatera-
len Entwicklungsbanken unterliegt besonderen
Regeln. Der sogenannte ,,Projektzyklus® wird in
einzelne Arbeitsabschnitte unterteilt und birgt fiir
die am Projekt interessierten Unternehmen eine
Fille von im Internet verfiigbaren Informationen.

In der Projektvorphase, ,Identification” genannt,
werden umfassende Lander- und Sektoranalysen
zu den Partnerldndern erarbeitet. Diese Dokumente
sind tiber die Informationsportale der Entwicklungs-
banken der interessierten Wirtschaft zugénglich. Der
»~Appraisal Report®ist das bankinterne Dokument
fiir die Kreditvergabe und wird nach Genehmigung
durch den Kreditausschuss ebenfalls publiziert.
Hierin sind alle technischen und 6konomischen
Details des geplanten Projekts beschrieben. Nach
dem Abschluss des Kreditvertrags zwischen dem
lokalen Finanzministerium und der finanzierenden
Bank beginnt das eigentliche Beschaffungsverfah-
ren - die Ausschreibung. Unter dem englischen Fach-
begriff ,,Procurement” versteht man die Beschaffung

Wichtig

von Waren und Anlagegiitern, Baumafinahmen
und Dienstleistungen. Unternehmen kénnen sich
im Rahmen von 6ffentlichen Ausschreibungen
(,Calls for Tenders*) fiir die Umsetzung eines kon-
kreten Projekts in definierten Losen bewerben.

Die ,Calls for Tenders“ werden tiber das gebiihren-
pflichtige Datenportal ,UN DG Markets“ publiziert
(Internetadresse siehe Anhang 12.2.4). Bei Ausschrei-
bungen im internationalen Wettbewerb wird zwi-
schen General Procurement Notice (GPN) und Specific
Procurement Notice (SPN) unterschieden. Die GPN
sind Projektfrithinformationen mit Ankiindigungs-
charakter. Sie werden publiziert, bevor ein Projekt
in die eigentliche Konkretisierungsphase tritt. In
dieser Projektphase sollten die Unternehmen mit
ihren Vertriebs- bzw. Marketingaktivititen gegen-
uber der lokalen Durchfithrungsorganisation im
Zielmarkt beginnen. Die SPN sind die konkreten
Ausschreibungshinweise. Sie benennen den Be-
schaffungs- oder Beratungsbedarf im Detail und
verweisen auf die Ausschreibungsdokumente, die
bei der Durchfithrungsorganisation im Partnerland
gekauft werden miissen.

Eine breit geficherte Auswahl dieser internationa-
len Ausschreibungen wird Unternehmen auch in
deutscher Ubersetzung iiber die Ausschreibungs-
datenbank der GTAI, die zentrale Auflenwirtschafts-
forderagentur des Bundes, zur Verfligung gestellt.
Wesentlicher Bestandteil sind die internationalen

Die Ausschreibungskriterien sind exakt einzuhalten, da bei VerstofRen oder Missachtung entweder
Ponalisierung des Angebotspreises oder gar Disqualifikation droht.

Detaillierte Kenntnisse des Projektumfelds, der beteiligten Akteure und der Vergaberegularien bei den
internationalen Ausschreibungen (Procurement Guidelines) sind eine wichtige Voraussetzung fiir eine
erfolgreiche Projektbeteiligung. Hierzu soll dieser Finanzierungsleitfaden einen Beitrag leisten.




9. MARKTERSCHLIESSUNG SCHWELLEN

Ausschreibungen der KfW Entwicklungsbank sowie
aktuelle Tender im Rahmen von Entwicklungspro-
jekten, die durch Geber wie Weltbank, EU-Kommis-
sion, Vereinte Nationen, Inter-Amerikanische Ent-
wicklungsbank oder Asiatische Entwicklungsbank
gefordert werden. Auflerdem erhalten die Unter-
nehmen Zugang zu EU-Ausschreibungen tiber das
European Tender Information System (ETIS). Darti-
ber hinaus sammelt die GTAI in allen wichtigen
Exportmarkten marketing- und projektrelevante
Informationen durch eigene Korrespondenten. Spe-
ziell fiir afrikanische Méarkte sind diese Informatio-
nen im digitalen , Africa Business Guide“ zusam-
mengefasst und anwenderfreundlich aufbereitet.

Auch die Exportinitiative Energie publiziert auf der

Internetseite exportrelevante Projektinformationen.

ﬂ Projektinformationen der
Exportinitiative Energie

Projekte der Entwicklungsbanken werden

uber die Internetseite der Exportinitiative

Energie publiziert.
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Die Mafnahmen im Unternehmen fiir eine erfolg-
reiche Projektbeteiligung an den internationalen
Ausschreibungen, die von den Entwicklungsban-
ken initiiert und finanziert werden, konzentrieren
sich somit auf folgende Tatigkeitsfelder:

* Informationsbeschaffung zu interessanten
Projekten

¢ Analyse der Geschiftschancen

* Bewertung der makro6konomischen und
politischen Gesamtsituation im Zielland

* Networking und Kommunikation mit
allen beteiligten Akteuren

o effektive, regelgerechte Angebotsausarbeitung

Verantwortlich fiir die Durchfiihrung des Projekts,
die Durchfiihrung der internationalen Ausschrei-
bung und die Auftragsvergabe ist die kreditnehmen-
de Stelle im Entwicklungs- oder Schwellenland, also
das Fachministerium oder die staatliche Durchfiih-
rungsorganisation. Im Fachministerium wird eine
sogenannte ,,Central Project Implementation Unit*
(CPIU) gebildet, die dann die unmittelbar mit der
Umsetzung des Projekts betraute Durchfiihrungs-
behorde (Executing Agency) mit der eigentlichen
Projektarbeit und den Implementierungsaufgaben
beauftragt. Diesen Sachverhalt illustriert die Abbil-
dung 23.


https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/exportinitiative-energie.html
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